
1532 der Beilagen zu den stenographischen ProtokollendesN ationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Handelsausschusses 

über die. Regierungsvorlage (1303 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über den Bergbau und 
über die änderung der Gewerbeordnung 1973 

(Berggesetz 1974) 

Der Gesetzentwurf bezweckt unter Beamtung 
des steigenden Rohstoffbedarfes, der Bedeutung 
der inländismen Lagerstätten für die Simerung 
der Versorgung der Wirtsmaft mit mineralismen 
Rohstoffen und der Besonderheiten des Bergbaus 
durm dessen Standortgebundenheit und großen 
Risikos vor allem eine stärkere Bedamtnahme 
auf gesamtwirtsmaftlime Interessen, die Anglei­
mung des Bergremtes an die temnisme und wirt­
smaftlime Entwicklung in den letzten zwei J ahr­
zehnten und eine bessere Berücksimtigung der 
Interessen aller betroffenen Gruppen in bergbe­
hördlimen Verfahren. Der Gesetzentwtirf soll 
weiters eine Bereinigung des Bergremtes herbei­
führen, dieses von fremden Remtsmaterien ent­
lasten und überholte bergremtlime Institute aus­
scheiden. Nimt zuletzt bemüht er sich um eine 
bessere Systematik sowie um eine klarere Erfas­
sung der maßgeblimen Samverhalte und Begriffe. 
übergangsbestimmungen sollen allfällige Härten 
vermeiden, die Beseitigung versmiedentlim be­
stehender unbefriedigender Zustände ermöglimen 
und zusammen mit einer für das Inkrafttreten 
des neuen Berggesetzes vorgesehenen Legisvakanz 
einen reibungslosen übergang auf das neue Berg­
remtssystem simerstellen. 

Der Handelsaussmuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 18. November 1974 in An­
wesenheit des Bundesministers für· Handel, Ge­
werbe und Industrie Dr. S t a r i b ach er erst­
malig in Verhandlung gezogen und einen Unter­
aussmuß gewählt, dem von der Sozialistischen 
Partei 'Österreichs die Abgeordneten E g g, 
Dr. H ein d 1, K ö c k, L e h t und Will e, 
von der 'Österreimischen Volkspartei die Abge­
ordneten Neu man n, Dr. Pe 1 i k a n, S t a u­
d i n ger und V e t t e r sowie von der Freiheit-

limen Partei österreichs der Abgeordnete Dipl.­
Ing. H a n r e ich angehörten. 

Der Unteraussmuß hat die Regierungsvorlage 
in drei Sitzungen unter Anhörung von Samver­
ständigen beraten, eine Reihe von redaktionellen 
Anderungen vorgenommen, als Kurztitel des Ge­
setzentwurfes "Berggesetz 1975" gewählt und den 
§ 206 ergänzt. Außerdem wurden der § 215 im 
Hinblick auf den Art. 5 der Europäismen Men­
schenremtskonvention und der § 261 hinsicht­
lich des Inkrafttretens des Berggesetzes 1975 ge­
ändert. 

Am 21. März 1975 hat der Handelsaussmuß 
nach der Berichterstattung des Abgeordneten 
E g g über das Ergebnis der Beratungen im Un­
teraussmuß die Regierungsvorlage in Anwesen­
heit des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie Dr. S t a r i ba c her neuerlich in 
Verhandlung gezogen. 

Bei· der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage in der vom Unterausschuß vorgeschlage­
nen Fassung einstimmig angenommen. 

Zu der dem Ausschußberimt angesmlossenen 
Fassung des Gesetzestextes wird folgendes be­
merkt: 

Zu den §§ 34 Abs. 2, 43 Ahs. 3, 82 Ahs. 3, 
95 Ahs. 2 und 114 Abs. 3: 

Der Aussmuß ist davon ausgegangen, daß die 
Aufzählung öffentlimer Interessen in den §§ 34 
Abs. 2, 43 Abs. 3, 95 Abs. 2 und 172 Abs. 4 
demonstrativ ist und unter den öffentlimen In­
teressen, auf die in bergbehördlimen Verfahren 
nam dem Berggesetz 1975 Bedacht zu nehmen 
sein wird, besonders auch solme des Forstwesens 
und des Landwirtsmaftswesens zu verstehen sind. 
Um welche öffentliche Interessen des Forstwesens 
es sich dabei· handelt, wird vor allem aus den 
Forstrechtsvorsmriften zu entnehmen sein. Die in 
Betracht kommenden öffentlimen Interessen des 
Landwirtschaftswesens ergeben sich besonders- aus 
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2 1532 der Beilagen 

den einschlägigen Rechtsvorschriften, etwa aus 
den Rechtsvorschriften betreffend die Bodenre­
form, den landwirtschaftlichen Betrieb u. a. m. 

Zu § 206: 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß jene betrieb­
lichen Einrichtungen, die nach dem Arbeitneh­
merschutzgesetz zur Unterstützung des Arbeit­
gebers bei Durchführung der ihm obliegenden 
Vorsorge für den Schutz der Arbeitnehmer in 
nicht der bergbehördlichen Aufsicht unterstehen­
den Betrieben zu schaffen sind, auch in Bergbau­
'betrieben, die im allgemeinen als gefährlicher gel­
ten, vorgesehen werden sollen. Um keine Ver­
schlechterung gegenüber der geltenden Rechts­
lage eintreten zu lassen, soll im Hinblick auf den 
§ 346 der Allgemeinen Bergpolizeiverordnung, 
BGBl. Nr. 114/1959, der § 21 nur mit der Maß­
gabe sinngemäß anzuwenden sein, daß in jedem 
Betrieb ungeachtet der Anzahl der regelmäßig 
beschäftigten Arbeitnehmer ein sicherheitstech­
nischer Dienst einzurichten ist, sofern nicht die 
zuständige Bergbehörde nach Abs. 1 dritter Satz 

Egg 
Berichterstatter 

eine Ausnahme bewilligt, der Leiter des sicher­
heitstechnischen Dienstes als Sicherheitsbeauftrag­
ter zu bezeichnen ist und dessen Bestellung der 
Anerkennung der zuständigen Bergbehörde be­
darf. Der Ausschuß gibt der Erwartung Ausdruck, 
daß die näheren Kriterien, insbesondere die Vor­
aussetzungen, unter denen für Betriebe mit ver­
hältnismäßig geringer Gefährdung der Arbeitneh­
mer von der Einrichtung eines sicherheitstech­
nischen Dienstes abgesehen werden kann, in einer 
Durchführungsverordnung festgelegt werden. In 
solchen Betrieben genügt die Bestellung eines 
Sicherheitsbeauftragten. Dies gilt auch für Be­
triebe mit einer geringen Anzahl von regelmäßig 
beschäftigten Arbeitnehmern. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Handelsausschuß den An t rag, der National­
rat wolle dem a n g e s chI 0 s sen enG e-
set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zustim- . /. 
mung erteilen. 

Wien, am 21. März 1975 

Staudinger 
Obmann 
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1532 der Beilagen 3 

Bundesgesetz votn XXXXXXXXXX 
über den Bergbau und über die Knderung 
der Gewerbeordnung 1973 (Berggesetz 1975) 

Der Natio~alrat hat beschlossen: 

1. HAUPTSTüCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist 

1. "Aufsuchen" jede mittelbare und unmittel­
bare Suche nach mineralischen Rohstoffen ein­
schließlich der damit zusammenhängenden vor­
bereitenden Tätigkeiten sowie das Erschließen 
und Untersuchen natürlicher Vorkommen mine­
ralischer Rohstoffe und solche enthaltender ver­
lassener Halden zum Feststellen der Abbau­
würdigkeit; . 

2. "Gewinnen" das tösen oder Freisetzen 
mineralischer Rohstoffe und die damit zusam­
menhängenden vorbereitenden,. begleitenden und 
nachfolgenden Tätigkeiten; 

3. "Aufbereiten" das Zerkleinern mineralischer 
Rohstoffe und deren Trennen in. physikalisch 
unterscheidbare Phasen und Merkmalsklassen, 
besonders das Anreichern der erlö~bringenden 
Anteile in Konzentraten mittels physikalischer 
und hydrometallurgischer Verfahren, sowie das 
sortengerechte Zusammensetzen; 

4. "Speichern" das Einbringen mineralischer 
Rohstoffe in gelöstem, flüssigem oder gasförmi­
gem Zustand in geologische Strukturen und die 
damit zusammenhängenden vorbereitenden,· be­
gleitenden und nachfolgenden Tätigkeiten;. 

5. "Sammeln von Mineralien" das Gewinnen 
von Mineralen, Mineralgemengen 'und Gesteinen 
in Form von Handstücken, die für mineralogisch­
petrographische Sammlungen bestimmt sind; 

6. "verlassene Halde" eine von einer früheren 
Aufsuchungs-, Gewinnungs- oder Aufbereitungs­
tätigkeit herrührende Halde; 

7. "geologische Struktur" ein besonders ausge­
bildeter, durch undurchlässige. Schichten begrenz­
ter Bereich in porösen oder klüftigen Gesteinen; 

8. "mineralischer Rohstoff" jedes Mineral, Mine­
ralgemenge und Gestein, jede Kohle und jeder 
Kohlenwasserstoff, wenn sie natürlicher Herkunft 
sind, unabhängig davon, ob sie in festem, 
gelöstem, flüssigem oder gasförmigem Zustand 
vorkommen; 

9. "bergfreier mineralischer Rohstoff" ein 
mineralischer Rohstoff, der dem· Verfügungsrecht 
des Grundeigentümers entzogen ist und von 
jedem, der bestimmte gesetzliche Voraussetzun­
gen erfüllt, aufgesucht und gewonnen werden 
darf; 

10. "bundeseigener mineralischer Rohstoff" ein 
mineralischer Rohstoff, der Eigentum des Bundes 
ist; 

11. "grundeigener mineralischer Rohstoff" ein 
in diesem Bundesgesetz (§ 5) näher bezeichneter 
mineralischer Rohstoff, der Eigentum des Grund­
eigentümers ist; 

12. "sonstiger mineralischer Rohstoff" ein 
mineralischer Rohstoff, der Eigentum des Grund­
eigentümers ist, aber nicht zu den grundeigenen 
mineralischen Rohstoffen zählt; 

13. "Aufsuchungsberechtigung" die Suchbewilli­
gung (§ 7), die Schurfberechtigung (§ 16), das 
Recht des Bundes zum Aufsuchen bundeseigener 
mineralischer Rohstoffe sowie zum Suchen und 
Erforschen kohlenwasserstofführender geologi­
scher Strukturen, die zum Speichern von flüssigen 
oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen verwendet 
werden ·sollen (§ 76 Abs. 1), die Schurfbewilligung 
(§ 88) und die Bewilligung zum Suchen und Er­
forschen nichtkohlenwasserstofführender geologi-
scher Strukturen (§ 110 Abs. 1); . 

14. "Gewinnungsberechtigung" eine Bergwerks­
berechtigung (§§ 30 und 31), das Recht des Bun­
des zum Gewinnen bundeseigener mineralischer 
Rohstoffe sowie zum Speichern flüssiger oder 
gasförmiger Kohlenwasserstoffe in kohlenwasser­
stofführenden geologischen Strukturen oder Tei-

2 

1532 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 57

www.parlament.gv.at



4 1532 der Beilagen 

len von solchen innerhalb von Gewinnungs­
feldern (§ 76 Abs. 1) und die Gewinnungsbewilli­
gung (§ 94 Abs. 1); 

15. "Bergbauberechtigung« eine Aufsuchungs­
berechtigung, eine Gewinnungsberechtigung und 
eine Speicherbewilligung (§ 113 Abs. 1); 

16. "Aufsuchungsberechtigter" der Inhaber 
einer Aufsuchungsberechtigung, wenn jedoch die 
Ausübung der Aufsuchungsberechtigung einem 
anderen überlassen worden ist, dieser, ferner der 
zum Aufsuchen sonstiger mineralischer Rohstoffe 
Berechtigte nam Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2; 

17. "Gewinnungsberechtigter" der Inhaber 
einer Gewinnungsberemtigung, wenn jedom die 
Ausübung der Gewinnungsberechtigung einem 
anderen überlassen. worden ist, dieser, ferner der 
Zum Gewinnen sonstiger mineralismer Rohstoffe 
Berechtigte nam Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2; 

18. "Smurfberemtigter" der Inhaber einer 
Smurfberechtigung (§ 16); 

19. "Bergwerksberemtigter« der Inhaber einer 
Bergwerksberechtigung (§§ 30 und 31); 

20. "Speimerberemtigter« der Inhaber einer 
Speicherbewilligung (§ 113 Abs. 1); 

21. "Bergbauberechtigter" der Aufsuchungs­
berechtigte, der Gewinnungsberemtigte, der 
Schurfberechtigte, der Bergwerksberemtigte und 
der Speimerberemtigte; 

22. "Fremdunternehmer« ein Unternehmer, 
der einzelne Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 ge­
nannten Art im Auftrag des Bergbauberemtigten 
durchführt. 

Anwendungsbereim 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für das Auf­
suchen und Gewinnen der bergfreien, bundes­
eigenen und grundeigenen mineralischen Roh­
stoffe, für das Aufbereiten dieser Rohstoffe, 
soweit es durm den Bergbauberemtigten in be­
trieblichem Zusammenhang mit dem Aufsuchen 
oder Gewinnen erfolgt, nach Maßgabe des Abs. 2 
für das Aufsumen, Gewinnen und Aufbereiten 
der sonstigen mineralismen Rohstoffe, ferner 
für das Sumen und Erforschen geologischer 
Strukturen, die zum Speichern flüssiger oder 
gasförmiger Kohlenwasserstoffe verwendet wer­
den sollen, für das unterirdisme behälterlose 
Speichern solcher Kohlenwasserstoffe sowie für 
das Aufbereiten der gespeicherten Kohlenwasser­
stoffe, soweit es vom Speicherberemtigten in 
hetrielblimem Zusammenhang mit dem Speimern 
vorgenommen wird. 

(2) Für das Aufsumen und Gewinnen der son­
stigen mineralischen Rohstoffe unter Tag und das 
Aufbereiten dieser Rohstoffe, soweit es durch 
den Bergbauberemtigten in betrieblimem und 

räumlichem Zusammenhang mit dem Aufsuchen 
oder Gewinnen unter Tag erfolgt, gelten das 1., 
11., VI., VIII. bis XIII., XV. und XVI. Hauptstück 
dieses Bundesgesetzes. -Wird ein natürliches Vor­
kommen sonstiger mineralischer Rohstoffe unter­
und obertags abgebaut und ist eine wechselseitige 
Beeinflussung des unter- und obertägigen Abbaues 
gegeben, so gelten die vorangeführten Haupt­
stücke dieses Bundesgesetzes aum für das Gewin­
nen obertags und das Aufbereiten dieser Roh­
stoffe, soweit es durch den Gewinnungsberechtig­
ten in betrieblimem und räumlichem Zusammen­
hang mit dem Gewinnen erfolgt. Im übrigen gilt 
die Gewerbeordnung 1973 mit Ausnahme der 
Bestimmungen über die Betriebsanlagen, den 
Smutz des Lebens und der Gesundheit von 
Menschen sowie den Schutz von Sachen. 

(3) Für Tätigkeiten der im Abs. 1 genannten 
Art, die aussmließlim wissensmaftlimen Zwecken 
dienen, sowie für das Sammeln von Mineralien 
gilt dieses Bundesgesetz nimt. Bergbauberemti­
gungen sind jedoch zu beamten. 

Bergfreie mineralisme Rohstoffe 

§ 3. (1) Bergfreie mineralisme Rohstoffe sind: 

1. alle mineralischen Rohstoffe, aus denen 
Eisen, Mangan, Chrom, Molybdän, Wolf­
ram, Vanadium, Titan, Zirkon, 
Kobalt, Nickel, Kupfer, Silber, Gold, Platin 
und Platinmetalle, 
Zink, Quecksilber, Blei, Zinn, 
Wismut, Antimon, Arsen, Schwefel, 
Aluminium, Beryllium, Lithium, Seltene 
Erden oder 
Verbindungen dieser Elemente temnisch ge­
winnbar sind, soweit sie nimt nachstehend 
oder in den folgenden Paragraphen angeführt 
sind; 

2. Gips, Anhydrit, Schwerspat, Flußspat, Gra­
phit, Talk, Kaolin und Leukophyllit; 

3. alle Arten von Kohle und ölschiefer. 

(2) Das Eigentumsrecht an Grund und Boden 
erstreckt sich nicht auf bergfreie mineralisme 
Rohstoffe. Diese gehen mit der Aneignung in das 
Eigentum des hiezu Berechtigten über. 

Bundeseigene mineralische Rohstoffe 

§ 4. (1) Bundeseigene mineralische Rohstoffe 
sind: 

1. Steinsalz und alle anderen mit diesem vor­
kommenden Salze; 

2. Kohlenwasserstoffe; 
3. uran- und thoriumhaltige mineralisme Roh­

stoffe. 

(2) Das Eigentumsrecht an Grund und Boden 
erstreckt sich nimt auf bundeseigene mineralisme 
Rohstoffe und die Hohlräume der Kohlenwasser­
stoffträger . 
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1532 der Beilagen 5 

Grundeigene mineralische Rohstoffe (2) Die Ausübung der durch die Suchbewilli-
gung erlangten Befugnis kann einem anderen 

§ 5. Grundeigene mineralische Rohstoffe sind: nicht überlassen werden. 
1. Magnesit; 

2. Dolomit, soweit er sich zur Herstellung 
feuerfester Erzeugnisse eignet; Illitton und 
andere Blähtone, ferner Tone, soweit sie sich 
zur Herstellung von feuerfesten, säurefesten 
oder nicht als Ziegeleierzeugnisse anzusehen­
den keramischen Erzeugnissen eignen; Bento­
nit; Quarz, Quarzit und Quarzsand, soweit 
sie sich zur Herstellung von Glas oder feuer­
festen Erzeugnissen eignen; Kieselgur; 
Asbest; Glimmer; Feldspat; Traß; Andalusit, 
Sillimanit und Disthen. 

Sonstige mineralische Rohstoffe 

§ 6. Sonstige mineralische Rohstoffe sind die 
in den §§ 3 bis 5 nicht angeführten mineralischen 
Rohstoffe. 

II. HAUPTSTüCK 

SUCHE NACH MINERALISCHEN 
ROHSTOFFEN 

Suchbewilligung 

§ 7. Soweit die Suche nach nicht bundeseigenen 
mineralischen Rohstoffen diesem Bundesgesetz 
unterliegt, bedarf sie einer Bewilligung der Berg­
hauptmannschaft (Suchbewilligung). 

§ 8. Die Suchbewilligung ist natürlichen oder 
juristischen Personen auf Ansuchen zu erteilen. 

§ 9. Durch die Suchbewilligung erlangt der 
Sucher die Befugnis, außer in f~emden Bergbau­
gebieten (§ 176 Abs. 1), es sei denn, die in diesen 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten stimmen 
zu, im Amtsbezirk der Berghauptmannschaft 
nach von dieser zu genehmigenden Arbeitspro­
grammen (§ 12) nach allen nicht bundeseigenen 
mineralischen Rohstoffen zu suchen, deren Auf­
suchung diesem Bundesgesetz unterliegt. Die 
Suchbewilligung erstreckt sich jedoch nicht auf 
das Erschließen uild Untersuchen der diese mine­
ralischen Rohstoffe enthaltenden natürlichen 
Vorkommen und verlassenen Halden zu~ Fest­
stellen der Abbauwürdigkeit. 

§ 10. Suchbewilligungen werden erstmals für 
die Dauer des laufenden und des darauffolgenden 
Kalenderjahres erteilt. Auf Ansuchen ist ihre 
Geltungsdauer jeweils um zwei weitere Jahre zu 
verlängern, wenn der Nachweis erbracht wird, 
daß zumindest in dem Jahr, in dem die Such­
bewilligung infolge Zeitablaufs erlöschen würde, 
im Amtsbezirk der Berghauptmannschaft Such­
arbeiten durchgeführt worden sind. 

§ 11. (1) Die übertragung von Suchbewilligun­
gen ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen und 
nachzuweisen. 

(3) Die Suchbewilligung erlischt mit Ablauf der 
Zeit, für die sie erteilt worden ist, mit dem 
Untergang der juristischen Person, sofern nicht 
eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt, durch Er­
klärung an die Berghauptmannschaft, daß sie 
zurückgelegt wird, oder durch Entziehung nach 
§ 215 Abs. 8. 

Arbeitsprogramm 

§ 12. Das der Berghauptmannschaft zur Ge­
nehmigung vorzulegende Arbeitsprogramm (§ 9) 
hat besonders Angaben über Art, Umfang und 
Zweck der beabsichtigten Sucharbeiten, deren 
Reihenfolge und zeitlichen Ablauf, die zu ver­
wendende technische Ausrüstung, die vorgesehe­
nen Sicherheitsrnaßnahmen und Maßnahmen zur 
Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendi­
gung der Sucharbeiten (§ 182), ferner über die 
voraussichtlichen Kosten der Durchführung des 
Arbeitsprogramms sowie die Namen der für die 
Sucharbeiten verantwortlichen Personen zu ent­
halten. Dem Arbeitsprogramm sind Unterlagen 
zur Glaubhaftmachung des Verfügens über die 
voraussichtlich erforderlichen technischen und 
finanziellen Mittel (§ 13), allfällige Zustimmungs­
erklärungen der in Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1) 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten sowie ein 
Lageplan beizufügen, in dem die Begrenzung des 
Gebietes, in dem die Sucharbeiten beabsichtigt 
sind, sowie die Begrenzungen der in diesem Ge­
biet und in dessen Umgebung bestehenden Berg­
bau gebiete eingetragen sind. 

§ 13. Das Arbeitsprogramm ist, wenn nötig 
auch nur befristet, zu genehmigen, wenn der 
Sucher glaubhaft gemacht hat, daß er über die 
zur Durchführung des Arbeitsprogramms vor­
aussichtlich erforderlichen technischen und finan­
ziellen Mittel verfügt, die Sucharbeiten nicht in 
fremden Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1) vorge­
nommen werden, es sei denn, die in diesen 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten haben 
den Sucharbeiten zugestimmt, und weiters die 
vorgesehenen Sicherheitsrnaßnahmen und Maß­
nahmen zur Sicherung der Oberflächennutzung 
nach Beendigung der Sucharbeiten (§ 182), er­
forderlichenfalls unter Festsetzung geeigneter Be­
dingungen und Auflagen, als ausreichend anzu­
sehen sind. 

§ 14. (1) Wesentliche Knderungen des Arbeits­
programms bedürfen der Genehmigung der Berg­
hauptmannschaft. 

(2) Zu den wesentlichen Knderungen zählen 
besonders das Anwenden eines anderen geo­
physikalischen Meßverfahrens, ein erhebliches 
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6 1532 der Beilagen 

Ausweiten des Umfanges der Sucharbeiten und 
das Verwenden einer grundsätzlich anderen tech­
nischen Ausrüstung. 

(3) Der § 13 gilt sinngemäß. 

Arbeitsbericht 

§ 15. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
. Berghauptmannschaft ein Bericht iiber die in 
ihrem Amtsbezirk durchgeführten Sucharbeiten 
vorzulegen. In diesem Bericht ist auch das Er­
gebnisder Suche nach mineralischen Rohstoffen 
bekanntzugeben. 

III. HAUPTSTüCK 

SCHÜRFEN NACH BERGFREIEN MINERA­
LISCHEN ROHSTOFFEN UND DEREN 

GEWINNUNG 

I. Abschnitt 

Schurfberechtigung 

§ 16. Zum Erschließen und Untersuchen natür­
licher Vorkommen bergfreier mineralischer Roh­
stoffe und solche enthaltender verlassener Halden 
zum Feststellen' der Abbauwürdigkeit ist eine 
Schurfberechtigung erforderlich. 

§ 17. (1) Durch die Schurfberechtigung wird das 
ausschließliche Recht erworben, außer in fremden 
Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1), es sei denn, die in 
diesen Gewinnungs- oder Speicherberecht:igten 
stimmen zu, in einem nach der Tiefe nicht be­
schränkten Raum (Freischurf), dessen Schnittfigur 
in einer waagrechten Ebene ein Kreis mit einem 
Halbmesser von 425 mist (Freischurfkreis), nach 
von der Berghauptmannschaft zu genehmigenden 
Arbeitprogrammen (§ 25) natürliche Vorkommen 
bergfreier mineralischer Rohstoffe und solche 
mineralischen Rohstoffe enthaltende verlassene 
Halden zum Feststellen der Abbauwürdigkeit zu 
erschließen und zu untersuchen, soweit ältere 
Schurfberechtigungen anderer nicht entgegen­
stehen. 

(2) Die Schurfberechtigung gibt weiters das 
Recht, in einem Raum von der Größe und Form 
eines Grubenmaßes (§ 32), von dem der Schnitt­
punkt der Diagonalen des Rechtecks in der waag­
recht~n Ebene des Freischurfmittelpunktes (§ 18 
Abs. 2) mit diesem zusammenfällt (Vorbehalts­
feld), nach Maßgabe des § 34 Abs. 1 Z. 3 die Ver­
leihung einer Bergwerksberechtigung für ein Gru­
benmaß an andere auszuschließen. Dieses Recht 
kann spätestens bei der Freifahrung (§ 38 Abs. 1) 
durch Bekanntgabe der Lage des gewählten Vor­
behaltsfeldes geltend gemacht werden. Dieses darf 
jedoch Teile von Grubenmaßen oder überscharen 
(§ 42) oder Teile von Vorbehaltsfeldern nicht 
überlagern,. die auf Grund eigener Schurfberech­
ti gun gen oder von anderen auf Grund älterer 
oder :im selben Tage verliehener Schurfberechti­
gungen gestreckt worden sind. 

(3) Fällt der Freischurf in die Amtsbezirke 
mehrerer Berghauptmannschaften, so erstrecken 
sich die vorstehenden Rechte auf den ganzen 
Freischurf. 

Verleihung von Schurfberechtigungen 

§ 18. (1) Die Schurfberechtigung ist von der 
Berghauptmannschaft natürlichen oder juristi­
schen Personen auf Ansuchen zu verleihen. 

(2) Im Ansuchen ist die Lage des Freischurfes 
durch die Bekanntgabe der Lage des Mittelpunk­
tes des Freischurfkreises (Freischurfmittelpunkt) 
in Koordinaten, die sich auf das System der 
Landesvermessung (3-Grad-Streifen-Systeme der 
Gauß-Krüger-Pröjektion mit den Bezugsmeri­
dianen 28, 31 und 34 Grad östlich von Ferro) 
beziehen, in Metern auf zwei Dezimalstellen zu 
bezeichnen. Weiters ist die Katastralgemeinde 
anzugeben, in der sich der Freischurfmittelpunkt 
befindet. Erstreckt sich jedoch der Freischurf 
über Teile mehrerer Katastralgemeinden, so sind 
alle Katastralgemeinden zu nennen, in die der 
Freischurf fällt. 

(3) In einem Ansuchen kann die Verleihung 
mehrerer Schurfberechtigungen beantragt werden. 

(4) Die Berghauptmannschaft hat das Ansuchen 
zurückzuweisen, wenn es dem Abs. 2 nicht ent­
spricht. 

§ 19. (1) Im Fall der Verleihung wird die 
Schurfberechtigung bereits mit dem Tage des Ein­
langens des Ansuchens bei der Berghauptmann­
schaft erworben. 

(2) Sind am selben Tage Schurfberechtigungen 
für Freischürfe verliehen worden, die sich ganz 
oder teilweise decken, so steht das Recht nach 
§ 17 Abs. 1 bezüglich der sich deckenden Teile 
der Freischürfe den Schurfberechtigten gemein­
sam zu. 

§ 20. Nachträgliche Knderungen oder Ergän­
zungen der Angaben über die Lage des Frei­
schurfmittelpunktes sind unzulässig. 

Verlängerung der Geltungsdauer von Schurf­
berechtigungen 

§ 21. (1) Die Schurfberechtigung wird erstmals 
für die Dauer des laufenden und des darauf­
folgenden Kalenderjahres verliehen. Auf An­
suchen ist ihre Geltungsdauer jeweils um zwei 
weitere Jahre zu verlängern, wenn nachgewiesen 
wird, daß im Freischurf zumindest in dem Jahr, 
in dem die Schurfberechtigung infolge Zeitablaufs 
erlöschen wür,de, Arbeiten zum Erschließen und 
Untersuchen natürlicher Vorkommen bergfreier 
mineralischer Rohstoffe oder solche enthaltender 
verlassener Halden zum Feststellen der Abbau­
würdigkeit, wenigstens aber Arbeiten, für die 
eme Suchbewilligung erforderlich ist, durchge-
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führt worden sind und diese zum Auffinden von 
Vorkommen mineralischer Rohstoffe notwendig 
gewesen sind. 

(2) Hat ein Schürfer in einem Gebiet sich teil­
weise überdeckende Freischürfe (Freischurfgebiet), 
so wird der im Abs. 1 verlangte Nachweis für 
höchstens 100 Freischürfe als erbracht angesehen, 
wenn mindestens in einem davon Arbeiten der 
im Abs. 1 genannten Art durchgeführt worden 
sind. Hat der Schürfer mehrere Freischurfgebiete, 
so gilt der im Abs. 1 verlangte Nachweis für 
höchstens 10 Freischurfgebiete als erbracht, wenn 
dieser zumindest für eines davon nach Maßgabe 
des ersten Satzes erbracht wird. Ist das Frei­
schurfgebiet teilweise im Amtsbezirk einer ande­
ren Berghauptmannschaft gelegen oder befinden 
sich die Freischurfgebiete in Amtsbezirken ver­
schiedener Berghauptmannschaften, so hat die 
über das Ansuchen entscheidende Berghaupt­
mannschaft die anderen berührten Berghaupt­
mannschaften zu hören. 

Übertragung von Schurfberedttigungen 
§ 22. (1) Die Übertragung von Schurfberechti­

gungen ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen 
und nachzuweisen. 

(2) Die Ausübung einer Schurfberechtigung 
kann einem anderen nicht überlassen werden. 

Erlöschen von Sdturfberedttigungen 
§ 23. DieSchurfberechtigung erlischt 
1. mit Ablauf der Zeit, für die sie verliehen 

worden ist, 
2. mit dem Untergang der juristischen Person, 

wenn diese Inhaber der Schurfberechtigung 
ist und nicht eine Gesamtrechtsnachfolge 
eintritt, 

3. durch Erklärung an die Berghauptmann­
schaft, daß sie zurückgelegt wil1d, 

4. im Fall des § 214 Abs. 6, 
5. wenn die Berghauptmannschaft sie nach § 24 

Abs. 1 oder 2 für erloschen erklärt oder sie 
nach § 215 Abs. 8, § 222 Abs. 2, § 223 oder 
§ 228 entzieht. 

§ 24. (1) Die Schurfberechtigung ist auf Antrag 
eines Bergbauberechtigten, der nachweist, daß 
der Freischurfmittelpunkt nicht in die ange­
gebene Katastralgemeinde, im Fall des § 18 Abs. 2 
letzter Satz in keine der genannten Katastral­
gemeinden fällt, mit dem Tage des Einlangens 
des Antrages für erloschen zu erklären. 

(2) Fällt der Freischurfmittelpunkt in einen 
älteren Freischurf, in ein Grubenmaß (§ 32) oder 
in eine überschar (§ 42), so hat die Berghaupt­
mannschaft die Schurfberechtigung auf Antrag 
des Inhabers der älteren Schurfberechtigung oder 
des Bergwerksberechtigten- mit dem Tage des 
Einlangens des Antrages für erloschen zu erklä­
ren. Der Antrag ist zu begründen. 

Arbeitsprogramm 

§ 25. (1) Das der Berghauptmannschaft zur 
Genehmigung vorzulegende Arbeitsprogramm 
(§ 17 Abs. 1) hat besonders Angaben über Art, 
Umfang und Zweck der beabsichtigten Erschlie­
ßungs- und Untersuchungsarbeiten, deren Reihen­
folge und zeitlichen Ablauf, die geplanten Berg­
bauanlagen (§ 145), die zu verwendenden Be­
triebsfahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrich­
tungen u. dgl. (§ 148), die vorgesehenen Sicher­
heitsrnaßnahmen und Maßnahmen zur Sicherung 
der Oberflächennutzung nach Beendigung der 
Erschließungs- und Untersuchungsarbeiten (§ 182), 
ferner über die voraussichtlichen Kosten der 
Durchführung des Arbeitsprogramms sowie die 
Namen der für die Erschließungs- und Unter­
suchungsarbeiten verantwortlichen Personen zu 
enthalten. Dem Arbeitsprogramm sind Unter­
lagen zur Glaubhaftmachung des Verfügens über 
die voraussichtlich erforderlichen technischen und 
finanziellen Mittel (§ 26), allfällige Zustimmungs­
erklärungen der in Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1) 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten sowie ein 
Lageplan beizufügen, in dem die Begrenzung 
des Gebietes, in dem die Erschließungs- und 
Untersuchungsarbeiten beabsichtigt sind, sowie 
die Begrenzungen der in diesem Gebiet und in 
dessen Umgebung bestehenden Freischürfe und 
Bergbaugebiete eingetragen sind. 

(2) Für Erschließungs- und Untersuchungs­
arbeiten in einem Freischurfgebiet kann der Berg­
hauptmannschaft, soweit sich das Freischurfgebiet 
in deren Amtsbezirk befindet, ein gemeinsames 
Arbeitsprogramm zur GenehIDligung vorgelegt 
werden. 

§ 26. Das Arbeitsprogramm ist, wenn nötig 
auch nur befristet, zu genehmigen, wenn der 
Schürfer glaubhaft gemacht hat, daß er über die 
zur Durchführung des Arbeitsprogramms vor­
aussichtlich erforderlichen technischen und finan­
ziellen Mittel verfügt, ältere Schurfberechtigun­
gen anderer den Erschließungs- und Unter­
suchungsarbeiten nicht entgegenstehen, diese 
nicht in fremden Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1) 
vorgenommen werden, es sei denn,. die in diesen 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten haben 
den Erschließungs- und Untersuchungs arbeiten 
zugestimmt, und weiters die vorgesehenen Sicher­
heitsrnaßnahmen und Maßnahmen zur Sicherung 
der Oberflächennutzung nach Beendigung der 
Erschließungs- und Untersuchungsarbeiten 
(§ 182), erforderlichenfalls unter Festsetzung ge­
eigneter Bedingungen und Auflagen, als aus­
reichend anzusehen sind. 

§ 27. (1) Wesentliche .i\nderungen des Arbeits­
programms bedürfen der Genehmigung der 
Berghauptmannschaft. 

3 
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(2) Zu den wesentlichen Änderungen zählen 
besonders das Durchführen anderer Erschlie­
ßungs- und Untersuchungs arbeiten oder Maß­
nahmen, die Errichtung anderer Bergbauanlagen 
und das Verwenden grundsätzlich anderer 
Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte oder Betriebs­
einrich tungen. 

(3) Der § 26 gilt sinngemäß. 

Schurfbericht 

§ 28. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Berghauptmannschaft über die in ihrem Amts­
bezirk in Freischürfen durchgeführten Arbeiten 
(§ 21 Abs. 1) ein Bericht (Schurfbericht) vorzu­
legen. In ihm ist auch das Ergebnis der Arbeiten 
bekanntzugeben. 

Verfügungsbewilligung 

§ 29. (1) Die beim Aufsuchen anfaHenden berg­
freien mineralischen Rohsnoffe gehen in das Eigen­
tum des Aufsuchungsberechtigten über, doch darf 
dieser nur mit Bewilligung der Berghauptmann­
schaft darüber verfügen, soweit nicht der § 128 
oder der § 129 Abs. 1 gilt (Verfügungsbewilli­
gung). 

(2) Die Berghauptmannschaft hat- die Ver­
fügungsbewilligung auf Ansuchen zu erteilen, 
wenn das aufgefundene natürliche Vorkommen 
bergfreier mineralischer Rohstoffe oder die solche 
enthaltende verlassene Halde noch nicht so weit 
erschlossen und untersucht ist, daß festgestellt 
werden kann, ob das Vorkommen oder die Halde 
abbauwürdig (§ 34 Abs. 4) ist. Im Ansuchen 
ist der geschätzte Verkaufswert jener Menge 
bergfreier mineralischer Rohstoffe anzugeben, für 
welche die Verfügungsbewilligung begehrt wird. 
Außerdem sind die Schätzungsgrundlagen be­
kanntzugeben. 

IL A b s c h n i t t 

Bergwerksberechtigungen 

§ 30. Bergwerksberechnigungen berechtigen 
zum ausschließlichen Gewinnen der in einem 
bestimmten Raum vorkommenden bergfreien 
mineralischen Rohstoffe und zu deren Aneignung. 

§ 31. Bergwerksberechtigungen werden ver­
liehen 

1. für Grubenmaße (§ 32), 
2. für überscharen (§ 42). 

Grubenmaße 

§ ,32. Ein GrUlbenmaß ist ein nach der Tiefe 
nicht beschränkter Raum, dessen Schnittfigur in 
der waagrechten Ebene des Aufschlagspunktes 

(§ 33 Abs. 1) ein Rechteck mit einem Flächen\' 
inhalt von 48.000 m2 ist. Die kurzen Seiten des 
Rechtecks dürfen 120 m nirut unterschreiten. 

§ 33. (1) Der Punkt, von dem das Grubenmaß 
oder das Grubenfeld (§ 35 Abs. 3) festzulegen ist 
(Aufschlagspunkt), kann vom Verleihungswerber 
nach Belieben gewählt werden, nur muß er sich 
im zugänglichen Teil eines erschlossenen natür­
lichen Vorkommens bergfreier mineralischer 
Rohstoffe oder in einer solche enthaltenden er­
schlossenen verl~senen Halde und innerhalb des 
begehrten Grubenmaßes oder Grubenfeldes be­
finden. Sein horizontaler Abstand von der seit­
lichen Begrenzung des Grubenmaßes oder Gru­
benfeldes muß mindestens 30 m betragen. 

(2) Ist das natürliche Vorkommen bergfreier 
mineralischer Rohstoffe oder die solche enthal­
tende verlassene Halde durch Bohrungen er­
srulossen worden, so ist als Aufsmlagspunkt ·der 
Mittelpunkt ·der Tagöffnung 'eines der Bohr­
löcher zu wählen. Der Abs. 1 gilt sinngemäß. 

§ 34. (1) Bergwerksberechtigungen für Gruben­
maße sind von der Berghauptmannschaft natür­
lichen oder, juristischen Personen auf Ansuchen 
zu verleihen, wenn 

1. das erschlossene natürliche Vorkommen 
bergfreier mineralischer Rohstoff~ oder die 
solche enthaltende erschlossene verlassene 
Halde, falls aber nur ein Teil davon er­
schlossen worden ist, dieser als abbauwürdig 
(Abs. 4) angesehen werden kann, 

2. der Verleihungswerber glaubhaft gemacht 
hat, daß er über die bis zur Aufnahme ,eines 
planmäßigen und systematischen Abbaues 
voraussichtlich erforderlichen terunischen 
und finanziellen Mitterverfügt, und 

3. Bergwerksberechtigungen sowie vor dem 
Einlangendes Verleihungsgesuches bei der 
Berghauptmannschaft erworbene Schurf­
berechtigungen der Verleihung nicht ent­
gegenstehen und durch die Ausübung der 
begehrten Bergwerksberechtigungen die Ge­
winnungs- oder Speichertätigkeit anderer 
nicht verhindert oder erheblich erschwert 
wird, es sei denn, diese stimmen der Ver­
leihung zu. 

(2) Auf öffendiche Interessen, besonders auf 
solche des Natul1Schutzes, der Raumordnung, des 
Fremdenverkehrs, des Umweltsruutzes, der Was­
serwirtschaft, des Eisenbahn- und Straßenver­
kehrs sowie der Landesverteidigung, ist dabei 
Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Glaubhafnmachung nach Abs. 1 Z. 2 
ist nicht erfol'derlich, wenn die begehrten Gruben­
maße als ReservefeIder (§ 55) vorgesehen sind. 
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(4) Als abbauwürdig sind natürliche Vor­
kommen bergfreier mineralischer Rohstoffe, 
solche enthaltende verlassene Halden oder Teile 
davon anzusehen, wenn sie wegen 

1. ihrer Art und Lage, 
2. der Art, Menge und Beschaffenheit der an­

stehenden bergfreien mineralischen Roh­
stoffe, 

3. der technischen Möglichkeiten ,des Gewinnens 
und Aufbereitens dieser mineralischen Roh­
stoffe sowie 

4. deren Verwertungsmöglichkeiten voraus­
sichtlich mit wirtschaftlichem Nutzen abge­
baut werden können. 

§ 35. (1) Hat der VerleihrungsweJ.1ber auf Grund 
eines erschlossenen natürlichen Vorkommens 
bergfreier mineralischer Rohstoffe, einer solche 
entlhaltenden erschlossenen verlassenen Halde 
oder eines erschlossenen Teiles davon um Ver­
leihung von Bergwerksberechtigungen für meh­
rere Grubenmaße angesucht, so sind ihm diese 
zu verleihen, wenn nach den geologisch-Iager­
stättenkundlichen Verhältnissen anzunehmen ist, 
daß das erschlossene Vorkommen, die erschlos­
sene Halde oder der erschlossene Teil davon 
innerhalb der begehrten Grubenmaße gelegen 
ist oder sich über diese hinauserstreckt. Es dür­
fen jedoch bei natürlichen Vorkommen berg­
fl'eier mineralischer Rohstoffe nur Bergwerks­
berechtigungen für höchstens 16 und bei berg­
freie mineralische Rohstoffe enthaltenden verlas­
senen Halden nur Bergwerksberechtigungen für 
höchstens 8 Grubenmaße verliehen werden. 

(2) . Sind Bergwerksberechtigungen für weniger 
Grubenmaße verliehen worden, als dies nach 
Abs. 1 möglich gewesen wäre, so sind dem Berg­
werksberechtigten auf dessen Ansuchen die Berg­
werksberechtigungen für die restlichen Gruben­
maße nach Maßgabe des Abs. 1 nachträglich zu 
verleihen. Für Verleihungen dieser Art gelten 
sinngemäß die Bestimmungen für Neuverleihun­
gen. 

(3) Mehrere Grubenmaße, auf die sich nach 
Abs. 1 oder 2 verliehene Bergwerksberechtigun­
gen beziehen, bilden mit allfälligen überscharen 
(§ 42) ein Grubenfeld. Ein solches wird auch 
von einem' Grubenmaß und einer oder meh­
reren überscharen gebildet. 

§ 36. (1) Das Verleihungsgesuch hat zu ent­
halten: 

1. Vor- und Familiennamen, Beruf und An­
schrift des Verleihungswerbers, bei einer 
juristischen Person Namen und Sitz, 

2. eine geologisch-Iagerstättenkundliche Be­
schreibung des erschlossenen natürlichen Vor­
kommens bergfreier mineralischer Rohstoffe 
oder der solche enthaltenden erschlossenen 

verlassenen Halde; ist nur ein Teil erschlossen 
worden, so einegeologisch-Iagerstättenkund­
liche Beschreibung von diesem, 

3. Angaben über Art und Umfang der Erschlie­
ßung des Vorkommens oder der Halde sowie 
über die Abbauwürdigkeit des Vorkommens, 
der Halde oder des erschlossenen Teiles 
davon (§ 34 Abs. 4), 

4. das bis zur Aufnahme eines planmäßigen 
und systematischen Abbaues vorgesehene 
Arbeitsprogramm, besonders Angaben über 
Art, Umfang und Zweck der beabsichtigten 
Arbeiten, die für notwendig erachteten 
Bergbauanlagen (§ 145) sowie die in Aussicht 
genommenen Sicherheitsrnaßnahmen und 
Maßnahmen zur Sicherung der Oberflächen­
nutzung nach Beendigung der Bergbautätig­
keit (§ 182), ferner Angaben ü:ber den vor­
aussichtlich zeitlichen Ablauf des Arbeits­
programms und eine Zusammenstellung der 
voraussichtlichen Kosten der Durchführung 
des Arbeitsprogramms, 

5. Angaben über das Verfügen der zur Durch­
führung des Arbeitsprogramms voraussicht­
lich erforderlichen technischen und finan­
ziellen Mittel, 

6. die Bezeichnung des begehrten Grubenmaßes 
oder Grubenfeldes einschließlich der davon 
umfaßten Grubenmaße, 

7. die Lage des Aufschlagspunktes und der 
Eckpunkte des Rechtecks des begehrten 
Grubenmaßes in der waagrechten Ebene des 
Aufschlagspunktes, bei einem begehrten 
Grubenfeld der Eckpunkte der Rechtecke 
aller Grubenmaße in Koordinaten, die sich 
auf das System der Landesvermessung (§ 18 
Abs. 2) beziehen, sowie die Höhe des Auf­
schlagspunktes, bezogen auf Adria, jeweils 
in Metern auf zwei Dezimalstellen, 

8. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
das begehrte Grubenmaß oder Grubenfeld 
zu liegen kommt, die Katastral- und Orts­
gemeinde sowie den politischen Bezirk, wo· 
sich die Grurrdstücke befinden, die Einlage­
zahlen des Grundbuches, die Namen und 
Anschriften der Grundeigentümer sowie 
deren Eigentumsanteile, 

9. Angaben über die. Gewinnungsberechtigun­
gen, die Abbaurechte betreffend sonstige 
mineralische Rohstoffe, die SpeicherbewiUi­
gungen (§ 113 Abs. 1) und die Schurfberechti­
gun gen . im Verleihungsgebiet sowie die 
Namen und Anschriften der Berechtigten, 

10. die eigenhändige Unterschcift des Ver­
. leihungswerbers oder seines durch schrift­

liche Vollmacht ausgewiesenen Bevollmäch-
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tigten, bei juristischen Personen des ver­
tretungsbefugten Organs oder dessen Bevoll­
mächtigten. 

(2) Wird das Verleihungsgesuch von mehreren 
Verleihungswerbern eingebracht, so gilt der 
Abs. 1 Z. 1 und 10 für jeden einzelnen Ver­
leihungswerber. Im Verleihungsgesuch ist auch 
anzugeben, wie groß die Anteile der einzelnen 
Verleihung,swerber sind. 

(3) Ist das begehrte Grubenmaß oder Gruben­
feld als Reservefeld (§ 55) vorgesehen, so können 
die nach Abs. 1 Z. 4 und 5 erforderlichen An­
gaben entfallen. 

(4) Dem Verleihungsgesuch sind drei Abschrif­
ten von diesem anzuschließen, ferner die Ver­
messungsprotokolle und Berechnungen, eine von 
einem Ingenieurkonsulenten für Markscheide­
wesen oder einem verantwortlichen Markscheider 
(§ 160) angefertigte Lagerungskarte (§ 37) in 
vierfacher Ausfertigung, etwaige Untersuchungs­
befunde und Gutachten samt drei Abschriften 
davon sowie Unterlagen zur Glaubhaftmachung 
des Verfügens über die voraussichtlich erforder­
lichen technischen und finanziellen Mittel (Abs. 1 
Z. 5), etwaige Zustimmungserklärungen (§ 34 
Abs. 1 Z. 3), die Vollmacht eines allfälligen 
Bevollmächtigten des Verleihungswerbers sowie 
ein den letzten Stand wiedergebender Handels~ 
registerauszug, wenn der Verleihungswerber im 
Handelsregister eingetragen ist. 

(5) Entspricht das Ve~leihungsge&uch nicht dem 
Abs. 1 Z. 2, 3 oder 7, so hat es die Berghaupt­
mannschaft zurückzuweisen. Sind andere Bestim­
mungen des Abs. 1, der Abs. 2 oder der Abs. 4 
nicht eingehalten worden, so hat sie dem Ver­
leihungswerber eine angemessene Frist zu setzen, 
innerhalb der dieser den nicht eingehaltenen Be­
stimmungen noch entsprechen kann. Bei frucht­
losem Ablauf der Frist hat die Berghauptmann­
schaft das Verleihungsgesuch zurückzuweisen. 

§ 37. (1) Die Lagerungskarte hat unter Bedacht­
nahme auf die Darstellung im Grenz- oder 
Grundsteuerkataster die Taggegend des Ver­
leihungsgebietes, besonders Gebäude, Straßen, 
Eisenbahnen, Gewässer, Anlagen der öffentlichen 
Versorgung mit Wasser und Energie, Gas- und 
Olferp.leitungen, gesetzlich oder behördlich fest­
gesetzte Schutzgebiete, Schachtöffnungen, Stollen­
mundlöcher und Bohrlöcher, ferner die Grenzen 
der Grundstücke, der Katastral- und Orts gemein­
den, die Begrenzung des begehrten Gruben­
maßes oder Grubenfeldes, den zugehörigen Auf­
schlagspunkt, die Begrenzungen der im Ver­
leihungsgebiet bestehenden Grubenmaße, über­
scharen (§ 42), Gewinnungsfelder (§ 81 Abs. 1), 
Abbaufelder (§ 94 Abs. 2) und Speicherfelder 
(§ 113 Abs. 2) sowie die Freischurfmittelpunkte 
im Maßstab der Katastralmappe darzustellen. 

(2) Für di~ Ausgestaltung der Lagerungskarte 
und die einzuhaltende Genauigkeit der erforder­
lichen: markscheidel"ischen Messungen gilt der 
§ 135. 

§ 38. (1) Ist das Verleihungsgesuch nicht nach 
§ 36 Abs. 5 zurückzuweisen, so hat die Berg­
hauptmannschaft über das Ansuchen um Ver­
leihung der Bergwerksberechtigungen eine münd­
liche Verhandlung an· Ort und Stelle (Freifah­
rung) durchzuführen. Sie hat bei der Freifahrung 
auch zu prüfen, sofern der Verleihung Berech­
tigungen der im § 34 Abs. 1 Z. 3 genannten Art 
entgegenstehen, ob bei Umlagerung der begehr­
ten Grubenmaße und, wenn durch die Ausübung 
der begehrten Bergwerksberechtigungen die Ge­
winnungs- oder Speichertätigkeit anderer verhin­
dert oder erheblich erschwert wür·de und diese der 
Verleihung nicht zustimmen, ob bei Festsetzung 
von Bedingungen und Auflagen die begehrten 
Bergwerksberechtigungen verliehen werden 
können. Die §§ 34 und 35 gelten auch für die 
umgelagerten Grubenmaße. 

(2) Notwendige Knderungen und Ergänzungen 
des Verleihungsgesuches und der zugehörigen 
Unterlagen (§ 36 Abs. 4) sind binnen einer ange­
messenen, von der Berghauptmannschaft bei der 
Freifahrung zu bestimmenden Frist vorzuneh­
men. Mit fruchtlosem Ablauf dieser Frist gilt 
das Ansuchen um Verleihung der Bergwerks­
berechtigungen als zurückgezogen. 

§ 39. (1) Parteien im Verleihungsverfahren sind 
der Vedeihungswerber, die Eigentümer der 
Grundstücke, auf denen das begehrte Grubenmaß 
oder Grubenfeld, bei einer Umlagerung (§ 38 
Abs. 1) das umgelagerte Grubenmaß oder 
Grubenfeld, zu liegen ~ommt, ferner, soweit sie 
durch die Verleihung berührt werden, die In­
haber von Berechtigungen der Iim § 34 Abs. 1 
Z. 3 genannten Art, Gewinnungs- und Speicher­
berechtigte sowie Personen, denen der Grund­
eigentümer ,das Gewinnen sonstiger mine­
ralischer Rohstoffe einschIieß1ich des Rechtes 
der Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe 
überlassen hat. 

(2) Als Partei ist auch das Land, in dessen 
Gebiet das begehrte oder umgelagerte Gruben­
maß oder Grubenfeld gelegen ist, anzusehen, 
soweit durch die Verleihung ihm zur Vollziehung 
zukommende Angelegenheiten des Naturschutzes, 
der Raumordnung, des Fremdenverkehrs oder 
des Umweltschutzes berührt werden. Hiedurch 
wird eine allfällige ParteisteIlung des Landes als 
Träger von Privatrechten (Abs. 1) nicht beein­
trächtigt. 

§ 40. Vor Verleihung der Bergwerksberech­
tigungen sind die Geologische Bundesanstalt und, 
soweit hiedurch öffentliche Interessen berührt 
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werden, die zu ihrer Wahrnehmung· berufenen 
Verwakungsbehörden zu hören. Dies gilt beson­
ders in den Fällen des § 172 A!bs. 4. 

§ 41. Deckt sich das in einem Verleihungs­
gesuch angegebene Grubenmaß oder Grubenfeld 
ganz oder teilweise mit dem in einem anderen 
Verleihungsgesuch angeführten Grubenmaß oder 
Grubenfeld, so ist über die Ansuchen um Ver­
leihung der Bergwerksberechtigungen in der 
Reihenfolge des Einlangens der Verleihungs­
gesuche bei der Berghauptmannschaft zu entschei­
den. Sind diese aber am selben Tage eingelangt, 
so sind die Bergwerksberechtigungen für die sich 
ganz deckenden Grubenmaße mangels Einigung 
den Verleihungswerbern gemeinsam zu verleihen. 
Im Fall einer teilweisen überdeckung hat die 
Bergbehörde nach billigem Ermessen eine Um­
lagerung der Grubenmaße vorzunehmen, wenn 
ein Versuch der Einigung zwischen den Verlei­
hungswerbern erfolglos geblieben ist. 

überscharen 

§ 42. Eine überschar ist ein von Grubenmaßen 
ganz oder weitgehend umgebener, nach der Tiefe 
nicht beschränkter Raum, in dem ein Grubenmaß 
nicht Platz findet. Als überschar gilt auch ein 
Raum, der ganz oder weitgehend von Gruben­
maßen und überscharen oder nur von über­
scharen umgeben ist, wenn in ihm aus Platz­
mangel kein Grubenmaß gelagert werden kann. 

§ 43. (1) Eine Bergwerksberechtigung für eine 
überschar ist von der Berg~auptmannschaft 
natürlichen oder juristischen Personen, die Berg­
werksberechtigte für die angrenzenden Gruben­
maße oder überscharen s~nd, auf Ansuchen zu 
verleihen, wenn 

1. nach den geologisch-Iagerstättenkundlichen 
Verhältnissen anzunehmen ist, daß sich ein 
erschlossenes natürliches Vorkommen berg­
freier mineralischer Rohstoffe oder eine solche 
enthaltende erschlossene verlassene Halde 
von den angrenzenden Grubenmaßen oder 
überscharen aus in die begehrte überschar 
fortsetzt oder sich ein erschlossenes natür­
liches Vorkommen bergfreier mineralischer 
Rohstoffe oder eine solche enthaltende er­
schlossene verlassene Halde innerhalb der 
begehrten überschar befindet, und 

2. Bergwetksberechtigungen der Verleihung 
nicht entgegenstehen und durch die Aus­
übung der begehrten Bergwerksberechtigung 
die Gewinnungs- oder Speichertätigkeit an­
derer nicht verhindert oder erheblich er­
schwert wird, es sei denn, diese stimmen 
der Verleihung zu. 

(2) Würde durch die Ausübung der begehrten 
Bergwerksberechtigung die Gewinnungs- oder 
Speichertätigkeit anderer verhindert oder erheb­
lich erschwert werden und stimmen diese der I 

Verleihung nicht zu, so hat die Berghauptmann­
schaft zu prüfen, ob die begehrte Bergwerks­
berechtigung bei Festsetzung von Bedingungen 
und Auflagen verliehen werden kann. 

(3) Auf öffentliche Interessen, besonders auf 
solche des Naturschutzes, der Raumordnung, des 
Fremdenverkehrs, des Umweltschutzes, der Was­
serwirtschaft, des Eisenbahn- und Straßenver­
kehrs sowie der Landesverteidigung, ist bei der 
Verleihung Bedacht zu nehmen. 

§ 44. (1) Das Verleihungsgesuch hat zu ent­
halten: 

1. Vor- und Familiennamen, Beruf und An­
schrift des Verleihungswerbers, bei einer 
juristischen Person Namen und Sitz, 

2. eine geologisch-Iagerstättenkundliche Be­
schreibung des sich in die begehrte über­
schar fortsetzenden oder sich innerhalb dieser 
befindenden erschlossenen natürlichen Vor­
kommens bergfreier mineralischer Rohstoffe 
oder der solche enthaltenden in die begehrte 
überschar reichenden oder innerhalb dieser 
gelegenen erschlossenen verlassenen Halde, 

3. Angaben über Art und Umfang der Erschlie­
ßung des Vorkommens oder der Halde, 

4. die Bezeichnung der begehrten überschar, 

5. die Lage der Eckpunkte der Schnittfigur der 
begehrten überschar in der waagrechten 
Ebene des Aufschlagspunktes, von dem das 
angrenzende Gruhenmaß oder die angren­
zende überschar festgelegt worden ist,. in 
Koordinaten, die sich auf das System der 
Landesvermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, 
in Metern auf zwei Dezimalstellen sowie den 
Flächeninhalt der Schnittfigur in Quadrat­
metern, 

6. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
die begehrte überschar zu liegen kommt, die 
Katastral- und Ortsgemeinde sowie den poli­
tischen Bezirk, wo sich die Grundstücke be­
finden, die Einlagezahlen des Grundbuches, 
die Namen und Anschriften der Grundeigen­
tümer sowie deren Eigentumsanteile, 

7. Angaben über die Gewinnungsberechtigun­
gen, Abbaurechte betreffend sonstige mine­
ralische Rohstoffe und Speicherbewilligun­
gen (§ 113 Abs. 1) im Verleihungsgebiet 
sowie die Namen und Anschriften der Be­
rechtigten, 

8. die Bergbuchseinlage, der die begehrte Berg­
werksberechtigung zugeschrieben werden 
soll, 

9. die eigenhändige Unterschrift des Verlei­
hungswerbers oder seines durch schriftliche 
Vollmacht ausgewiesenen Bevollmächtigten, 
bei juristischen Personen des vertretungs­
befugten Organs oder dessen Bevollmäch­
tigten. 
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(2) Wird das Verleihungsgesuch von mehreren 
Verleihungswerbern eingebracht, so gilt der .A:bs. 1 

. Z. 1 und 9 für jeden einzelnen Verleihungswerber. 
Im Verleihungsgesuch ist auch anzugeben, wie 
groß die Anteile der einzelnen Verleihungswerber 
sind. 

(3) Dem Verleihungsgesuch sind drei Abschrif­
ten von ,diesem anzuschließen, ferner etwaige 
Vermessungsprotokolle und Berechnungen, eine 
von einem Ingenieurkonsulenten für Mark­
scheidewesen oder einem verantwortlichen Mark­
scheider (§ 160) angefertigte Lagerungskarte 
(.§ 45) in vierfacher Ausfertigung, etwaige Unter­
suchungsbefunde und Gutachten samt drei Ab­
schriften davon, allfällige Zustimmungserklärun­
gen (§ 43 Abs. 1 Z. 2), ein Bergbuchsauszug letz­
ten Standes betreffend die Bergbuchseinlage, der 
die begehrte überschar zugeschrieben werden soll, 
die Vollmacht eines allfälligen Bevollmächtigten 
des Verleihungswerbers und ein den letzten Stand 
wiedergebender Handelsregisterauszug, wenn der 
Verleihungswerber im Handelsregister eingetra­
gen ist. 

(4) Entspricht das Verleihungsgesuch nicht dem 
Abs. 1 Z. 2, 3 oder 5, so hat es die Berghaupt­
mannschaft zurückzuweisen. Sind andere Bestim­
mungen des Abs. 1, der Abs. 2 oder der Abs. 3 
nicht eingehalten worden, so hat sie dem Ver­
leihungswerber eine angemessene Frist zu setzen, 
innerhalb der dieser den nicht eingehaltenen 
Bestimmungen noch entsprechen kann. Bei frucht-. 
losem Ablauf der Frist hat die Berghauptmann­
schaft das Verleihungsgesuch zurückzuweisen. 

§ 45. (1) Die Lagerungskarte hat unter Be­
<lachtnahme auf die Darstellung im Grenz- oder 
Grundsteuerkataster die Taggegend des Verlei­
hungsgebietes, besonders Gebäude, Straßen, 
Eisenbahnen, Gewässer, Anlagen der öffentlichen 
Versorgung mit Wasser und Energie, Gas- und 
ölfernleitungen, gesetzlich oder behördlich fest­
gesetzte Schutzgebiete, Schachtöffnungen, Stollen­
mundlöcher und Bohrlöcher, ferner die Grenzen 
der Grundstücke, der Katastral- und Orts gemein­
<len sowie die Begrenzungen der begehrten über­
schar und der im Verleihungsgebiet bestehenden 
Grubenmaße, überscharen, Gewinnungsfelder 
(§ 81 Abs. 1), Abbaufelder (§ 94 Abs. 2) und 
Speicherfelder (§ 113 Abs. 2) im Maßstab der 
Katastralmappe darzustellen. 

(2) Für die Ausgestaltung der Lagerungskarte 
und die einzuhaltende Genauigkeit der erforder­
lichen markscheiderischen Messungen gilt der 
§ 135. 

§ 46. (1) Parteien im Verleihungsverfahren sind 
der Verleihungswerber, ,die Eigentümer der 
Grundstücke, auf denen die begehrte überschar 
zu liegen kommt, ferner, soweit sie durch die 
Verleihung berührt werden, die Inhaber von 
Berechtigungen der im § 43 Abs. 1 Z. 2 genann-

ten Art, Gewinnungs- und Speicherberechtigte 
sowie Personen, denen der Grundeigentümer das 
Gewinnen sonstiger mineralischer Rohstoffe ein­
schließlich des Rechtes der Aneignung dieser 
mineralischen Rohstoffe überlassen hat. 

(2) Als Partei ist auch das Land, in dessen Ge­
biet die begehrte überschar gelegen ist, anzu­
sehen, soweit durch die Verleihung ihm zur Voll­
ziehung zukommende Angelegenheiten des 
Naturschutzes, der Raumordnung, des Fremden­
verkehrs oder des Umweltschutzes berührt wer­
den. Hiedurch wird eine allfällige Partei stellung 
des Landes als Träger von Privatrechten (Abs. 1) 
nicht beeinträchtigt. 

§ 47. Vor Verleihung der Bergwerksberech­
tigung sind die Geologische Bundesanstalt und, 
soweit hiedurch öffentliche Interessen berührt 
werden, die zu ihrer Wahrnehmung berufenen 
Verwaltungsbehörden zu hören. Dies gilt beson­
ders in den Fällen des § 172 Abs. 4. 

§ 48. Deckt sich die in einem Verleihungsgesuch 
angegebene überschar ganz oder teilweise mit 
der in einem anderen Verleihungs gesuch ange­
führten überschar, so ist über die Ansuchen um 
Verleihung der Bergwerksberechtigung in der 
Reihenfolge des Einlangens der Verleihungsge~ 
suche bei der Berghauptmannschaft zu entschei­
den. Sind diese aber am selben Tage eingelangt, 
so ist demjenigen die Bergwerksberechtigung für 
die überschar zu verleihen, dessen Grubenmaße 
und überscharen diese auf eine größere Länge 
umschließen. 

Eintragung in das Bergbuch 

§ 49. Bergwerksberechtigungen gelten als un­
bewegliche Sachen und sind Gegenstand der Ein­
tragungin das Bergbuch. 

§ 50. Die Berghauptmannschaft hat dem Berg­
buchsgericht die rechtskräftige Verleihung von 
Bergwerksberechtigungen zur Eintragung in das 
Bergb.uch anzuzeigen. Der Anzeige sind eine Aus­
fertigung des Verleihungsbescheides mit dem Ver­
merk, daß dieser in Rechtskraft erwachsen ist, 
und eine Ausfertigung der Lagerungskarte anzu­
schließen. 

§ 51. (1) Das Bergbuchsgericht ha~ die Eintra­
gung der Bergwerksberechtigungen von Amts 
wegen vorzunehmen. 

(2) Sind Bergwerksberechtigungen für Gruben­
maße gemeinsam verliehen worden (§ 35 Abs. 1), 
so sind die gemeinsam verliehenen Bergwerks­
berechtigungen in eine einzige neu zu eröffnende 
Bergbuchseinlage einzutragen. Nachträglich ver­
liehene Bergwerksberechtigungen für Gruben­
maße (§ 35 Abs. 2) sind derjenigen Einlage zuzu­
schreiben, in der die bereits früher verliehenen 
Bergwerksberechtigungen eingetragen sind. 
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(3) Bergwerksberechtigungen für überscharen 
sind derjenigen Einlage zuzuschreiben," in der die 
Bergwerksberechtigung für das angrenzende Gru­
benmaß oder die angrenzende überschar einge­
tragen ist. 

§ 52. Das Bergbuchsgericht hat die Berghaupt­
mannschaft von allen Eintragungen im Bergbuch 
in Kenntnis zu setzen. 

Betriebspflichtin Grubenmaßen und überscharen 

§ 53. (1) Mit dem Gewinnen der bergfreien 
mineralischen Rohstoffe im Grubenmaß ist bin­
nen zwei Jahren nach rechtskräftiger Verleihung 
der Bergwerksberechtigung zu beginnen. Bei 
einem Grubenfeld besteht diese Pflicht für wenig­
stens ein Grubenmaß. Die Aufnahme der Gewin­
nung ist der Berghauptmannschaft unverzüglich 
anzuzeigen. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Reservefelder (§ 55) 
und nach § 57 gefristete Grubenmaße oder Gru­
benfelder. 

§ 54. (1) Der Gewinnungsberechtigte ist ver­
pflichtet, wenigstens vier Monate im Jahr zumin­
dest in einem Grubenmaß jedes nicht gefristeten 
oder nicht als Reservefeld anerkannten oder gel­
tenden Grubenfeldes bergfreie mineralische Roh­
stoffe zu gewinnen. 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß für Grubenmaße, 
die zu keinem Grubenfeld gehören. 

§ 55. (1) Die Berghauptmannschaft hat auf An­
suchen des Gewinnungsberechtigten für jedes 
Grubenfeld" in dem bergfreie mineralische Roh­
stoffe gewonnen werden, zwei Grubenfelder als 
Reservefelder anzuerkennen. 

(2) Dem Ansuchen ist zu entsprechen, wenn 

1. der Ansuchende in dem Grubenfeld, dem 
die Reservefelder zugeordnet werden sollen, 
der Betriebspflicht nach § 54 Abs. 1 nach­
kommt, 

2. die sich auf das Grubenfeld und die Reserve­
felder beziehenden Bergwerksberechtigungen 
auf Grund erschlossener natürlicher Vorkom­
men gleichartiger bergfreier mineralischer 
Rohstoffe oder solche enthaltender erschlos­
sen er· verlassener Halden oder erschlossener 
Teile davon verliehen worden sind, und 

3. dem Ansuchenden das Recht der Ausübung 
der Bergwerksberechtigungen für das Gru­
benfeld und die Reservefelder zusteht. 

(3) Befinden sich das Grubenfeld und die 
Reservefelder, die diesem zugeordnet werden sol­
len, nicht innerhalb des Amtsbezirkes derselben 
Berghauptmannschaft, so ist das Ansuchen bei 
derjenigen Berghauptmannschaft einzubringen, in 
deren Amtsbezirk das Grubenfeld gelegen ist, 
dem die Reservefelder zugeordnet werden sol-

len. Diese hat die anderen berührten Berghaupt­
mannschaften vor ihrer Entscheidung über das 
Ansuchen zu hören. 

(4) Gehört ein Grubenmaß, in dem bergfreie 
mineralische Rohstoffe gewonnen werden, zu kei­
nem Grubenfeld, so stehen zwei Grubenmaße als 
Reservefelder zu. Die Abs. "1, 2 und 3 gelten sinn­
gemäß. 

(5) Wird die Betriebspflicht nach § 54 in dem 
Grubenfeld oder Grubenmaß, dem die Reserve­
felder zugeordnet worden sind, nicht mehr er­
füllt, so geht sie auf eines der beiden Reserve­
felder über. Als diesem zugeordnete Reservefelder 
gelten dann das Grubenfeld oder Grubenmaß 
und das zweite Reservefeld. 

(6) Die Aufnahme der Gewinnung in einem 
Reservefeld ist der Berghauptmannschaft unver­
züglich anzuzeigen. Gleichzeitig ist mitzuteilen, 
ob das Grubenfeld oder 'Grubenmaß weiterhin 
als Reservefeld gelten soll. 

§ 56. (1) Die Berghauptmannschaft hat den 
Gewinnungsberechtigten ,auf Ansuchen von der 
Betriebspflicht nach § 54 in Grubenfeldern oder 
in nicht zu solchen gehörenden Grubenmaßen 
für die Dauer von zwei Jahren zu entbinden 
(Fristung), wenn 

1. Ereignisse der im § 122 genannten Art, 
2. mangelnde Abbauwürdigkeit (§ 34 Abs. 4) 

oder 
3. Gesetze, Verordnungen, Urteile, Beschlüsse 

oder Bescheide 
dies hedingen. 

(2) Im Ansuchen sind die Gründe darzulegen, 
aus denen um Fristung angesucht wird. Außer­
dem ist anzugeben, welche Sicherheitsrnaßnahmen 
und Maßnahmen zur Sicherung der Oberflächen­
nutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeit 
(§ 182) vorgesehen sind. 

(3) Sind die vom Gewinnungsberechtigten im 
Ansuchen angegebenen Maßnahmen nicht aus­
reichend, so hat die Berghauptmannschaft die 
notwendigen weiteren Maßnahmen anzuordnen. 

(4) Die Aufnahme der Gewinnung in einem 
nach Abs. 1 gefristeten Grubenfeld oder Gruben­
maß ist der Berghauptmannschaft unverzüglich 
anzuzeigen. 

§ 57. Der Gewinnungsberechtigte kann aus den 
im § 56 Abs. 1 Z. 1 und 3 genannten Gründen 
für die Dauer von zwei Jahren um Entbindung 
von der Pflicht nach § 53 Abs. 1 bei der Berg­
hauptmannschaft ansuchen. Der § S6 gilt sinn­
gemäß. 

§ 58. Jede länger als eine Woche dauernde 
Unterbrechung der Gewinnung in einem Gruben­
feld oder in einem nicht zu einem solchen gehö­
renden Grubenmaß sowie die Wiederaufnahme 
der Gewinnung sind unverzüglich der Berghaupt-
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mannschaft anzuzeigen. Bei Unterbrechung der 
Gewinnung ist auch die voraussichtliche Dauer 
der Unterbrechung anzugeben. 

§ 59. (1) Kommt der Gewinnungsberechtigte 
der Betriebspflicht nach § 54 in weder gefristeten 
noch als Reservefelder anerkannten oder gelten­
den Grubenfeldern oder Grubenmaßen oder in 
den Fällen des § 53 Abs. 1 der Pflicht zur Auf­
nahme der Gewinnung trotz Aufforderung und 
Androhung der Entziehung der Bergwerksberech­
tigungen binnen sechs Monaten nicht nach, so hat 
die Berghauptmannschaft die sich auf die Gruben­
felder oder Grubenmaße beziehenden Bergwerks­
berechtigungen zu entziehen. 

(2) Die Berghauptmannschaft hat weiters Berg­
werksberechtigungen für Grubenfelder und nicht 
zu solchen gehörende Grubenmaße zu entziehen, 
wenn diese nicht als Reservefelder gelten, in ihnen 
'seit mehr als 30 Jahren keine bergfreien minera­
lischen Rohstoffe gewonnen worden sind und der 
Gewinnungsberechtigte trotz Aufforderung und 
Androhung der Entziehung der Bergwerksberech­
tigungen binnen sechs Monaten nicht die Gewin­
nung aufgenommen hat. 

übertragung von Bergwerksberechtigungen und 
überlassung der Ausübung 

§ 60. Bergwerksberechtigungen für überscharen 
dürfen nur an Personen, die Inhaber von Berg­
werksberechtigungen für angrenzende Gruben­
maße oder überscharen sind, oder gemeinsam mit 
Bergwerksberechtigungen für angrenzende Gru­
benmaße übertragen werden. 

§ 61. (1) übertragungen von Bergwerksberech­
tigungen durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Geneh­
migung der Berghauptmannschaft. 

(2) 'Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der 
Erwerber glaubhaft macht, daß er über die für 
die Gewinnung notwendigen technischen und 
finanziellen Mittel verfügt, und bei übertragung 
von überscharen überdies dem § 60 entsprochen 
ist. 

§ 62. (1) Die überlassung der Ausübung einer 
Bergwerksberechtigung ist der Berghauptmann­
schaft anzuzeigen und nachzuweisen. 

(2) Eine überlassung durch Rechtsgeschäfte 
,unter Lebenden bedarf zu ihrer Rechtswirksam­
keit der Genehmigung der Berghauptmannschaft. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn derjenige, 
dem die Ausübung der Bergwerksberechtigung 
überlassen' worden ist, nachweist, daß er über die 
für die Gewinnung notwendigen technischen und 
finanziellen Mittel verfügt. 

Auflassung von Bergwerksberechtigungen 
§ 63. (1) Der Bergwerksberechtigte kann die 

Bergwerksberechtigung jederzeit auflassen. Die 
beabsichtigte Auflassung ist der Berghauptmann­
schaft schriftlich bekanntzugeben (Auflassungs­
erklärung). 

(2) Der Auflassungserklärung sind ein Ab­
schlußbetriebsplan (§ 141), eine Bergbauchronik 
(§ 141), von einem Ingenieurkonsulenten für 
Markscheidewesen oder einem verantwortlichen 
Markscheider (§ 160) angefertigte Verzeichnisse 
der vorhandenen, die aufzulassende Bergwerks­
berechtigung betreffenden Risse, Karten ,und 
Pläne des Bergbaukartenwerkes (§ 135), der Auf­
nahmebücher, Berechnungshefte und zugehörigen 
Unterlagen, ferner Verzeichnisse der vorhande­
nen, die aufzulassende Bergwerksberechtigung be­
treffenden wesentlichen geologisch-Iagerstätten­
kundlichen, bergtechnischen und aufbereitungs­
technischen Unterlagen sowie derjenigen Schrift­
gutbestände, Lichtbilder und graphischen Darstel­
lungen, die über die Entwicklung des auf der 
aufzulassenden Bergwerksberechtigung beruhen­
den Bergbaus Aufschluß geben, in dreifacher Aus­
fertigung beizufügen. Ferner ist anzugeben, auf 
welche Weise eine allenfalls erforderliche Kon­
trolle des Bergbaugeländes nach Löschung der 
Bergwerksberechtigung im Bergbuch und der Er­
satz allenfalls danach noch entstehender Berg­
schäden (§ 183) sichergestellt werden. 

§ 64. (1) Die Berghauptmannschaft hat die be­
absichtigte Auflassung der Bergwerksberechtigung 
dem Bergbuchsgericht unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Das Bergbuchsgericht hat die beabsichtigte 
Auflassung ,im Bergbuch anzumerken und der 
Berghauptmannschaft mitzuteilen, ob die aufzu­
lassende Bergwerksberechtigung mit Hypotheken 
belastet ist. Die Anmerkung der Auflassung hat 
die Wirkung, daß bücherliche Rechte, die im 
Range nacb. dieser Anmerkung eingetragen wer­
den, mit dem Eintritt der Rechtskraft der Lö­
schung der Bergwerksberechtigung im Bergbuch 
erlöschen. 

§ 65. (1) Ist die aufzulassende Bergwerksberech­
tigung mit Hypotheken belastet, so hat das Berg­
buchs gericht die Hypothekargläubiger, deren 
Recht der Anmerkung nach § 64 Abs. 2 im 
Range vorgeht, von der beabsichtigten Auflas-, 
sung mit dem Bemerken zu verständigen, daß sie 
binnen zwei Monaten nach Zustellung der Ver­
ständigung die Zwangsversteigerung beantragen 
können. Gleichzeitig sind die Hypothekargläubi­
ger auf die Rechtsfolgen des § 67 Abs. 1 und 
des § 69 aufmerksam zu machen. 

(2) Das Bergbuchsgericht hat die Berghaupt­
mannschaft vom fruchtlosen Ablauf der im Abs. 1 
festgesetzten Frist zu verständigen. Es hat weiters 
der Berghauptmannschaft die Einstellung eines 
auf Antrag eines Hypothekargläubigers eingelei­
teten Zwangsversteigerungsverfahrens mitzutei­
len. 

§ 66. Für das Zwangsversteigerungsverfahren 
(§ 65) sind die Bestimmungen der Exekutions­
ordnung über die Exekution auf das unbeweg-
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liche Vermögen durch Zwangsversteigerung und 
besonders auch die §§ 242 bis 247 der Exeku­
tionsordnung mit den nachfolgenden Abweichun­
gen sinngemäß anzuwenden: 

1: Soweit nicht der § 245 Abs. 1 der Exeku­
tionsordnung anzuwenden ist, hat sich die Schät­
zung auf die Bergwerksherechtigung samt den 
im § 169 genannten Gegenständen zu erstrecken. 
Außerdem ist deren Wert für sich allein und ohne 
Rücksicht auf die Ber,gwerksberechtigung festzu­
stellen. Entstehen im Zuge ,der Zwangsversteige­
rung Zweifel über Art, Menge und Zuordnung 
der im § 169 genannten Gegenstände, so hat die 
Berghauptmannschaftdaruber zu entscheiJen. 

2. Vorbehaltlich des § 245 der Exekutionsord­
nung ist in den Versteigerungslbedingungen und 
im Versteigerungs edikt das ,geringste Gebot mit 
·dem Werte festzusetzen, ,den die ,der Exekution 
unterzogenen im § 169 genannten Gegenstände 
für sich allein haben. 

3. Die Einhaltung der im § 151 Abs. 3 und 
§ 200 Z. 3 der Exekutionsordnung vorgesehe­
nen Fristen sowie der im § 140 Abs. 1 und § 169 
Abs. 2 der Exekutionsor,dnung vorgesehenen 
Zwischenfristen ist nicht erforderlich. 

4. Bei der Meistbotverteilung sind aus der Ver­
teilungsmasse zuerst ,die Exekutionskosten ein­
schließlich der nach Z. 1 entstandenen Kosten zu 
berichtigen. 

§ 67. (1) Ist die aufzulassende Bergwerksberech­
tigung nicht mit Hypotheken belastet oder ist 
ein Zwangsversteigerungsverfahren nach den 
§§ 65 und 66 nicht eingeleitet worden oder hat 
dieses zu keinem Ergebnis geführt, so hat die 
Berghauptmannschaft den Abschlußbetriebsplan 
(§ 141) zu prüfen. Dieser ist, erforderlichenfalls 
unter Festsetzung von geeigneten Bedingungen, 
Auflagen und Fristen zu genehmigen, wenn die 
Zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von 
Personen, ferner zum Schutz von fremden, nicht 
zur Benützung überlassenen Sachen, der Umwelt, 
von Lagerstätten' und der Oberfläche vorgesehe­
nen Maßnahmen als ausreichend anzusehen sind. 
Hiebei ist besonders auch festzusetzen, wie lange 
eine allenfalls für erforderlich erachtete regel­
mäßige Kontrolle des Bergbaugeländes nach Lö­
schung der Bergwerksberechtigung im Bergbuch 
vorzunehmen ist, und ferner anzugeben, in wel­
chen Bereichen und Zeiträumen voraussichtlich 
noch mit dem Auftreten von Bergschäden (§ 183) 
zu rechnen ist,' welcher Art diese voraussichtlich 
sein werden und welches Ausmaß sie voraussicht­
lich haben werden. Weiters ist zu prüfen, ob auf 
Grund der Angaben in der Auflassungserklärung 
eine allenfalls für 'erforderlich erachtete regel­
mäßige Kontrolle des Bergbaugeländes nach Lö­
schung der Bergwerksberechtigung im Bergbuch 
und der Ersatz von allenfalls danach noch auf­
tretenden Bergschäden als gesichert gelten kann. 

Im Zweifelsfall sind der Berghauptmannschaft 
entsprechende Nachweise vorzulegen. Diese hat 
nötigenfalls die Leistung einer angemessenen 
Sicherstellung zu verlangen. Außerdem sind jene 
Vorrichtungen zu bezeichnen, die aus Sicherheits­
gründen angebracht worden sind oder noch an­
gebracht werden und unter Aufrechterhaltung 
ihrer Zweckbestimmung nach Löschung der 
Bergwerksberechtigung im Bergbuch in das Eigen­
tum des Grundeigentümers fallen. Für den Aus­
spruch über die Sicherstellung gilt der § 172 
Abs. 6 sinngemäß. 

(2) Parteien im Verfahren nach Abs. 1 sind 
der Bergwerksberechtigte, ist die Ausübung der 
Bergweiksberechtigung einem anderen überlassen 
worden, so auch dieser, die' Eigentümer der 
Grundstücke, auf denen das von der Auflassung 
der Bergwerksberechtigung betroffene Gruben­
maß oder die betroffene überschar gelegen ist, die 
Eigentümer der Grundstücke, auf denen sich 
Bergbauanlagen (§ 145) befinden, ferner die 
Eigentümer der Grundstücke im Bergbaugebiet 
(§ 176 Abs. 1), die Inhaber von sich auf dieses 
ganz oder teilweise beziehenden Gewinnungs­
berechtigungen oder Speicherbewilligungen (§ 113 
Abs. 1). sowie Personen, denen der Grundeigen­
tümer das Gewinnen sonstiger mineralischer Roh­
stoffe im Bergbaugebiet einschließlich des Rechtes 
der Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe 
überlassen hat. 

(3) Vor Genehmigung des Abschlußbetriebs­
planes sind die Geologische Bundesanstalt und, 
sofern dadurch öffentliche Interessen berührt wer­
den, die zu ihrer Wahrnehmung berufenen Ver­
waltungsbehörden zu hören. Dies gilt besonders­
in den Fällen des § 172 Abs. 4 und für die den 
Gemeinden zur Vollziehung zukommenden An­
gelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei. 

(4) Wesentliche Änderungen und Ergänzungen 
des Abschlußbetriebsplanes, besonders die Durch­
führung anderer als der ursprünglich vorgesehe­
nen oder zusätzlicher Arbeiten oder Maßnahmen, 
bedürfen der Genehmigung der Berghauptmanri­
schaft. Die Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß. 

§ 68. (1) Die Beendigung der Abschlußarbeiten 
ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen. Gleich­
zeitig ist anzugeben, ob das in den vorgelegten 
Verzeichnissen ausgewiesene Karten- und Unter­
lagenmaterial (§ 63 Abs. 2) vom Bergwerks­
berechtigten -weiterhin aufbewahrt wird und be­
jahendenfalls an welchem Ort. Der Aufbewah­
rungsori: muß sich im Inland befinden. 

(2) Wird das im Abs. 1 bezeichnete Karten­
und Unterlagenmaterial nicht weiterhin vorn 
Bergwerksberechtigten aufbewahrt, so hat die 
Berghauptmannschaft nach Auswahl der von ihr 
beanspruchten Teile die verbleibenden geologisch­
lagerstättenkundlichen Unterlagen der Geologi-
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schen Bundesanstalt und den verbleibenden Teil 
des sonstigen Karten- und Unterlagenmaterials 
der Montanistischen Hochschule in Leoben mit 
der Aufforderung bekanntzugeben, ihr mitzutei­
len, welche Teile des Karten- und Unterlagen­
materials zur Aufbewahrung übernommen wer­
den. Der dann noch verbleibende Teil des Kar­
ten- und Unterlagenmaterials ist dem Archiv des­
jenigen Landes zu überlassen, in dessen Gebiet 
das Grubenmaß oder die überschar, für 'welche 
die aufzulassende Bergwerksberechtigung verlie­
hen worden ist, zumindest überwiegend gelegen 
ist. 

§ 69. Nach ordnungsgemäßer Durchführung 
der Abschlußarbeiten, Erfüllung der getroffenen 
Anordnungen und auferlegten Auflagen und Be­
dingungen, Leistung einer allenfalls verlangten 
Sicherstellung (§ 67 Abs. 1) sowie Aushändigung 
des Karten- und Unterlagenmaterials an die 
Berghauptmannschaft und an die von dieser be­
zeichneten Stellen (§ 68 Abs. 2) ist die Bergwerks­
berechtigung für erloschen zu erklären. Die Berg­
hauptmannschaft hat den Bescheid allen im § 67 
Abs. 2 angeführten Parteien zuzustellen. 

§ 70. (1) Nach Eintritt der Rechtskraft des Be­
scheides, mit dem die Bergwerksberechtigung für 
erloschen erklärt worden ist, hat die Berghaupt­
mannschaft die Bergwerksberechtigung in ihren 
Vormerkungen (§ 208) zu löschen und eine Aus­
fertigung des Bescheides, versehen mit dem Ver­
merk, daß der Bescheid in Rechtskraft erwachsen 
ist, dem Bergbuchsgericht zu übermitteln. 

(2) Das Bergbuchsgericht hat auf die Anzeige 
der Berghauptmannschaft hin die Bergwerks­
berechtigung im Bergbuch zu löschen. 

§ 71. (1) Die Berghauptmannschaft hat weiters 
nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides nach 
§ 69 dem Grundbuchsgericht die Grundstücke 
mitzuteilen, auf denen sich im § 67 Abs. 1 vor­
letzter Satz genannte Vorrichtungen befinden. 

(2) Auf Grund der Mitteilung der Berghaupt­
mannschaft hat das Grundbuchsgericht von Amts 
wegen ersichtlich zu machen, daß auf den betref­
fenden Grundstücken Vorrichtungen der vorge­
nannten Art vorhanden sind. 

(3) Die Mitteilung hat die für die grundbücher­
liche Eintragung erforderlichen Angaben zu ent­
halten. 

§ 72. Für Sichersteflungen im Sinn des § 67 
Abs. 1 gelten die Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes. über die Freigabe solcher Sicherstellun­
gen oder von Teilen davon entscheidet die Berg­
hauptmannschaft. 

§ 73. (1) Das die aufgelassene Bergwerksberech­
tigung betreffende, in den vorgelegten Verzeich­
nissen ausgewiesene Karten- und Unterlagenmate­
rial (§ 63 Abs. 2) ist geschützt und gesichert auf­
zubewahren. 

(2) Will der frühere Bergwerksberechtigte das 
Karten- und Unterlagenmaterial oder auch nur 
Teile davon nicht mehr aufbewahren, so hat er 
dies der Berghauptmannschaft anzuzeigen. Der 
§ 68 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(3) Falls die Geologische Bundesanstalt oder die 
Montanistische Hochschule in Leoben das ihnen 
ausgehändigte Karten- und Unterlagenmaterial 
oder auch nur Teile davon nicht mehr aufbewah­
ren wollen, haben sie dies der Berghauptmann­
schaft bekanntzugeben. Der § 68 Abs. 2 letzter 
Satz gilt sinngemäß. 

(4) Das Karten- und Unterlagenmaterial darf 
nur mit Zustimmung der Berghauptmannschaft 
vernichtet werden. Dies gilt auch für Teile da­
von. 

(5) Die Einsicht in das Karten- und Unter­
lagenmaterial ist jedem zu gestatten, der ein be­
rechtigtes Interesse darlegt. In Zweifelsfällen ent­
scheidet die Berghauptmannschaft. 

Entziehung von Bergwerksberechtigungen 

§ 74. (1) Die Berghauptmannschaft hat die 
rechtskräftige Entziehung einer Bergwerksberech­
tigung (§ 59, § 214 Abs. 6, § 215 Abs. 8, § 225 
Abs. 5, § 226 Abs. 5, § 227, § 228 Abs. 1) dem 
Bergbuchsgericht anzuzeigen. Der Anzeige ist eine 
Ausfertigung des Entziehungsbescheides, versehen 
mit dem Vermerk, daß der Bescheid in Rechts­
kraft erwachsen ist, anzuschließen. 

(2) Der § 64 Abs. 2 sowie die §§ 65 und 66 
gelten sinngemäß. 

§ 75. (1) Ist die entzogene Bergwerksberechti­
gung nicht mit Hypotheken belastet oder ist ein 
Zwangsversteigerungsverfahren nicht eingeleitet 
worden oder hat dieses zu keinem Ergebnis ge­
führt, so hat die Berghauptmannschaft bei Be­
stehen eines öffentlichen Interesses am Gewinnen 
der im Grubenmaß oder in der überschar noch 
vorhandenen bergfreien mineralischen Rohstoffe 
binnen zwei Monaten nach Verständigung dUrch 
das Bergbuchsgericht namens des Bundes einen 
Antrag auf Zwangsversteigerung der Bergwerks­
berechtigung zu stellen. Für das Zwangsversteige­
rungsverfahren gilt d,er § 66 mit der Maßgabe, 
daß dem Bund, vertreten durch die Berghaupt­
mannschaft, die Stellung eines betreibenden Gläu­
bigers zukommt und bei der Meistbotverteilung 
aus der Verteilungsmasse zuerst alle fälligen For­
derungen des Bundes gegen den Bergwerksberech­
tigten auf Ersatz von Kosten des Entziehungs­
verfahrens zu berichtigen sind. 

(2) Hat das nach Abs. 1 eingeleitete Zwangs­
versteigerungsverfahren zu keinem Ergebnis ge­
führt oder ist von der Berghauptmannschaft kein 
Antrag auf Zwangsversteigerung gestellt worden, 
so ist der Bergwerksberechtigte aufzufordern, der 
Berghauptmannschaft binnen zwei Monaten über 
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die vo'n ihm durchzuführenden Abschlußarbeiten Rechtes zum Speichern solcher Kohlenwasserstoffe 
einen Abschlußbetriebsplan (§ 141), ferner eine in kohlenwasserstoHührenden ,geologisdten Struk­
Bergbauchronik (§ 141) und die im § 63 Abs. 2 turen zuÜlberlassen. 
angeführten Verzeichnisse in dreifacher Ausfer- . 
tigung vorzulegen. Außerdem sind die im § 63 § 78. (1) Bel übe1"lassu.ng de; Ausübung der 
Abs. 2 verlangten Angaben zu machen. Die §§ 67 . Rechte ,des AuJsuchens und Gewmnens von ~oh­
bis 73 gelten sinngemäß. len~asserst~ffen .oder von uran- u~d th~>r1um-

haltIgen mmerahschen Rohstoffen 1st hIerüber 

IV. HAUPTSTüCK 
vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes­

AUFSUCHEN UND GEWINNEN BUNDES- ministe~ für Finanzen namens ,des Bundes ein 
EIGENER MINERALISCHER ROHSTOFFE bürgerlidtrechtlicher Vertrag zu schließen, in dem 

SPEICHERN VON KOHLENW ASSERSTOF­
FEN IN KOHLENWASSERSTOFFüHREN­

DEN GEOLOGISCHEN STRUKTUREN 

I. A b s ,e h n i t t 

Allgemeines 

§ 76. (1) Der Bund ist beredttigt, außer in 
fremden Berglbaugebieten (§ 176 Abs. 1), es sei 
denn, die in diesen Gewinnungs- oder Speicher­
berechtigten stimmen zu, im Amtslbezirk der 
Bel1ghauptmannschaft nach von dieser zu ge­
nehmigenden Arbeitsprogrammen (§ 79) bundes­
eigene mineralische Rohstoffe aufzustlchen und 
kohlenwasse,rstoHührende geologische Strukturen, 
die zum Speichern von flüssigen oder gasförmigen 
KoJrlenwasserstoffen verwendet werden sollen, zu 
suchen und zu erforschen. Er ist weiters berechtigt, 
bundeseigene mineralische Rohstoffe in· von der 
Berghauptmannschaft anZiuerkennenden Gewin­
nungsfe1dern (§§ 81 bis 85) ausschließlich zu ge­
winnen und flüssige oder gasförmige Kohlen­
wasserstoffe in kohlenwasserstofführenden geo­
,logischen Strukturen oder Teilen von sokhen 
innerha~b von Gewinnungsfeldern ausschließliich 
zu speichern. 

(2) Für das Aufsuchen und Gewinnen von 
Steinsalz besteht ein Monopol des Bundes. Es 
ist durch die ZoH-und Staatsmonopolsordnung 
vom 11. Juli 1835, PGS Nr. 113, geregelt. Diese 
ist sinngemäß auf alle mit Steinsalz vorkommen­
den and·eren Salze anZiUwenden. 

§77. Der Bund kann ,die Ausübung der Rechte 
nach § 7,6 Albs. 1 hinsichtlich einzelner Arten 
von bundeseigenen mineralischen Rohstoffen ein­
schließlich ,des Rechtes zu deren AneLgnung in 
von ihm zu bestimmenden Gebieten im Amts­
bezirk einer Ber,ghauptmannschaft (Aufsuchungs­
gebieten) natürlichen oder juristischen Personen, 
die über die notwendigen technischen und finah­
zieHen: Mittel zur Eröffnung und Führunig eines 
Bergbaus verfügen, gegen ein angemessenes Ent­
gelt überlassen. Mit der Ausübung der Rechte des 
Aufsuchens und Gewinnens von Kohlenwasser­
stoffen ist auCh die AusÜlbung des Rechtes zum 
Suchen und Erforschen kohlenwasserstofführen­
der geologischer St,rukturen, die zum Speichern 
von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasser­
stoffen verwendet wer,den sollen, sowie des 

das zu Ieisten;de, angemessen zu bestimmende 
Entgelt sowie ,die allgemeinen Rechte und Pflich­
ten beim Aufsuchen und Gewinnen und ferner, 
wenn sich der Vertrag auf Kohlenwasserstoffe 
bezieht, auch die aI.Lgemeinen Rechte und Pflich­
ten beim Suchen und Erforschen kohlenwasser­
stofführender geologischer Strukturen, die zum 
Speichern flüssiger oder gasförmiger Kohlenwas­
serstoffe verwendet werden soHen,sowie beim 
Speichern solcher Kohlenwasserstoffe in kdhlen­
wasserstofführenden geologischen Struhuren 
festzusetzen sind. Im Vertrag ist Üiber,dies das 
Aufsuchungsgebiet anzugeben. 

(2) Ober Streit~gkeiten aus Verträgen nach 
Abs. 1 entscheiden ,die ordentlichen Gerichte. 

(3) Für ,die üherlassung der A'usühung der 
Rechte des Aufsuchen's und Gewinnens VOR Stein­
salz und den mit diesem vorkommenden Salzen 
gilt die Zo11- und Staatsmonopolsordnung. 

11. Abschnitt 

Arbeitsprogramm 

§ 79. (1) Das der Berghauptmannschaft zur 
Gen7hmigung vorzulegende Al'Ibeitspro,~ramm 
(§ 76 Abs. 1) hat besonders Angaben über Art, 
Umfang und Zweck ,der beabsichtigten Arbeiten, 
deren Reihenfolge und zeitlichen Alblauf, die ge­
planten Berg'hauanlagen (§ 145), ,die zu ver­
wendenden Betriebsfahrzeuge, Taglbaugeräte, Be­
trieibseinrichtungen u. ,dg1. (§ 148), die vorge­
sehenen Sichetheitsmaßnahmen und Maßnahmen 
zur Sicherung der Oberflächennutzung nach Be­
endigung der A1"beiten (§ 182) sowie die Namen 
der für ,diese verantwortlichen Personen zu ent­
halten. Dem Aribeitsprogramm sind allfällige Z~­
stimmungserklärungen der in Bergbaugebieten 
(§ 176 Abs. 1) Gewinnungs- oder Speichel'be­
rechügten sowie ein LaJgeplan beizufügen, in dem 
die Begrenzung des Gelbietes, in ,dem die Arbeiten 
bea!bsichtigt sind, sowie die Begrenzungen der 
in diesem Gebiet und' in dessen Umgebung be­
stehenden Bergbaugebiete eingellraJgen sind. 

(2) Das Arbeitsprogramm ist, wenn nötig auch 
nur befristet,' zu genehmigen, wenn die Arbeiten 
nichtaußerha:lib des Aufsuchungsgelbietes (§ 77) 
und nicht in fremden Ber,gbaugebieten vorge­
nommen werden, es sei denn, die in ,diesen Ge-
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winnungs- oder Speicherberechtigten ha:ben den 
Arbeiten zugestimmt, und weiters die vorge-

. sehenen Sicherheitsrnaßnahmen und Maßnahmen 
zur Sicherung der Oberflächennutzung nach Be­
endigung der Arbeiten (§ 182), erforderlichen­
falls unter Festsetzung geeigneter Bedingungen 
und Auflagen, a'ls ausreichend anzusehen sind. 

(3) Wesentliche Änderungen des Arbeitspro­
gramms bedürfen der Genehmigung der Berg­
hauptmannschaft. Als wesentliche Änderungen 
sind besonders das Durchführen anderer Arbei­
ten oder Maßnahmen, .die Errichtung anderer 
Bergbauanlagen und das Verwenden grundsätzlich 
anderer Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte oder 
Betriebseinrichtun,gen anzusehen. Der Abs. 2 gilt 
sinngemäß. 

§ 80. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Berghauptmannschaft ein Bericht über die in 
ihrem Amtshezirk durchgeführten Aufsuchungs-

I arbeiten und AIibeiten zum Suchen und Erfor­
schen kohlenwasserstofführender geologischer 
Strukturen, die zum Speichern von flüssigen oder 
gasförmigen Kohlenwasserstoffen verwendet wer­
den soNen, vorzulegen. In ,diesem Bericht ist 
auch das Ergebnis .des Suchens und Erforschens 
derartiger Strukturen sowie der Aufsuchungs­
arbeiten bekanntzugeben. 

III. Albs c h n i t t 

Gewinnungsfeld 

§ 81. (1) Ein Gewinnungsfeld ist ein nach der 
Tiefe nicht beschränkter, im Amtsbezirk einer 
Berghauptmannschaft gelegener Raum, dessen 
Schnittfigur in der waagrechten Ebene des Auf­
schlagspunktes (Abs. 2) ein Vieleck ist. Der 
Flächeninhalt dieses Vielecks darf bei Vorkom­
men von anderen bundeseigenen mineralischen 
Rohstoffen als Kohlenwasserstoffen nicht größer 
.als 1 km2 sein. 

(2) Der Aufsch1Ja,gspunkt ist jener Punkt, von 
<lem ,das Gewinnungsfeld festzulegen ist. Für seine 
Wahl gilt der § 33 sinngemäß. 

§ 82. (1) Das Gewinnungsfeld ist von der Berg­
hauptmannschaft auf Ansuchen des Bergbauhe­
rechtigten anzuerkennen, wenn 

1. nachgewiesen wird, daß sich im begehrten 
Gewinnungsfeld ein erschlossenes Vorkom­
men hundese1gener mineralischer Rohstoffe 
oder der erschlossene TeH eines solchen be­
findet, und 

2. sich ,das 'begehrte Gewinnungsfeld weder 
ganz noch teilweise mit einem Gewinnungs­
feld 'betreffend gleichutige bUndeseigene 
mineralische Rohstoffe ,deckt, keine . Ber.g­
werksberechtigungender im § 224 genannten 
Art entgegenstehen und durch die Ausübung 
der Rechte nach § 76 A'bs. 1 im begehrten 

Gewinnungsfeld die Gewinnungs- oder Spei­
chertätigkeit anderer nicht verhindert oder 
erheblich erschwert -wird, es sei denn, diese 
stimmen ,der Anerkennung zu. 

(2) Wür,de durch die Ausübung der Rechte nach 
§ 76 Abs. 1 im begehrten Gewinnungsfeld die 
Gewinnungs- oder Speichertätigkeit anderer ver­
hind·ert oder erheblich erschwert wer,den und 
stimmen diese der Anerkennung nicht zu, so hat 
,die Berghauptmannschaft zu prüfen, ob das be­
gehrte Gewinnungsfelid 'bei Festsetzung von Be­
dingungen und Auflagen anerkannt wer,den kann. 

(3) Auf' öffentliche Interessen ist 'bei der An­
erkennung Bedacht zu nehmen. Dies gilt be­
sonders inden FäHen ,des § 172 Albs. 4. 

§ 83. (1) Das Ansuchen um Anerkennung des 
Gewinnungsfe1des hat zu enthalten: 

1. eine geologisch-Iagerstättenkundliche Be­
schreiJbung des erschlossenen Vorkommens 
bundeseigener mineralischer Rohstoffe; 
ist nur ein Teil erschlossen worden, so eine 
geologisch-Iagerstättenkundliche Beschreibung 
von diesem, 

2. Angaben Ülber A,rt und Umbng ,der Er­
schließung des Vorkommens oder des er­
schlossenen Teiles davon, 

3. die Lage des Aufschlagspunktes und der Eck­
punkte des Vielecks in der waagrechten Ebene 
des Aufschlagspunktes in Koordinaten, die 
sich auf das System der Landesvermessung 
(§ 18 Abs. 2) beziehen, sowie die Höhe 
des Aufschlagspunktes, bezogen auf Adria, 
jeweils in Metern auf zwei Dezimalstellen, 
sowie den Flächeninhalt des Vielecks in 
Quadratmetern, 

4. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
das begehrte Gewinnungsfeld zu liegen 
kommt, die Katastral- und Ortsgemeinde 
sowie den politischen Bezirk, wo sich die 
Grundstücke befinden, die Einlagezahlen des 
Grundbuches, die Namen und Anschriften 
der Grundeigentümer' sowie deren Eigen­
tumsanteile, 

5. Angaben über die Gewinnungsberechtigun­
gen, Abbaurechte betreffend sonstige mine­
ralische Rohstoffe und Speicherbewilligungen 
(§ 113 Abs. 1) im Bereich des begehrten 
Gewinnungsfeldes sowie die Namen und 
Anschriften der Berechtigten. 

(2) Dem Ansuchen sind zwei Abschriften von 
diesem anzuschließen, ferner eine von einem 
Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen oder 
einem verantwortlichen Markscheider (§ 160) an­
gefertigte Lagerungskarte - für sie gilt der § 37 
sinngemäß - sowie etwaige Untersuchungsbe­
funde und Gutachten samt drei Abschriften 
davon und allfällige Zustimmungserklärungen 
(§ 82 Abs. 1 Z. 2) .. 

1532 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)18 von 57

www.parlament.gv.at



1532 der Beilagen 19 

(3) Entspricht das Ansuchen nicht dem Abs. 1 
Z. 1, 2 oder 3, so hat es die Berghauptmannschaft 
zurückzuweisen. Sind andere Bestimmungen des 
Abs. 1 oder der Abs; 2 nicht eingehalten worden, 
so hat sie dem Ansuchenden eine angemessene 
Frist zu setzen, innerhalb der dieser den nicht 
eingehaltenen Bestimmungen noch entsprechen 
kann. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist hat'die 
Berghauptmannschaft das Ansuchenzurückzu­
weIsen. 

§ 84. Parteien im Verfahren wegen Anerken­
nung eines Gewinnungsfeldes sind der Ansuchende, 
ferner, soweit sie durch die Anerkennung des 
Gewinnungsfeldes berührt werden (§ 82 Abs. 1 
Z. 2), Gewinnungsberechtigte, Speicherberechtigte 
sowie Personen, denen der Grundeigentümer das 
Gewinnen sonstiger mineralischer Rohstoffe ein­
schließlich des Rechtes der Aneignung dieser 
mineralischen Rohstoffe überlassen hat, weiters 
die Eigentümer ,der Grundstücke, auf denen das 
begehrte Gewinnungsfeld zu liegen kommt, bei 
Erschließung eines Vorkommens von Kohlen­
wasserstoffen oder eines Teiles davon jedoch nur, 
wenn das Vorkommen oder der erschlossene Teil 
im oberflächennahen Bereich der Grundstücke ge-
legen ist. -

§ 85. Vor Anerkennung des Gewinnungsfeldes 
sind die Geologische Bundesanstalt und, soweit 
hiedurch öffentliche Interessen berührt werden, 
die zu ihrer Wahrnehmung berufenen Verwal­
tungsbehörden zu hören. Dies gilt besonders 
in den Fällen des § 172 Abs. 4. 

§ 86. Die Aufnahme, jede länger als eine Woche 
dauernde Unterbrechung sowie die Wiederauf­
nahme des Gewinnens der bundeseigenen mine­
ralischen Rohstoffe oder des Speicherns von flüs­
sigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen in 
einem Gewinnungsfeld sind unverzüglich der 
Berghauptmannschaft anzuzeigen. Bei Unterbte­
chung der Gewinnung oder des Speicherns ist 
auch die voraussichtliche Dauer der Unterbre­
chung anzugeben. 

§ 87. Für die Einstellung der Gewinnung oder 
des Speicherns in einem Gewinnungsfeld gelten 
die §§ 137, 141, 142 und 144 sinngemäß. 

V. HAUPTSTOCK 

SCHüRFEN NACH GRUNDEIGENEN MINE­
RALISCHEN ROHSTOFFEN UND DEREN 

GEWINNUNG 

. 1. Abschnitt 

SchurfbewiIligung 

§ 88. Das Erschließen und Untersuchen natür­
licher Vorkommen grundeigener mineralischer 
Rohstoffe und solche enthaltender verlassener 
Halden zum Feststellen der Abbauwürdigkeit be­
darf einer Bewilligung der Berghauptmannschaft 
(Schurfbewilligung). 

§ 89. (1) Die Schurfbewilligung ist natürlichen 
oder juristischen Personen für ein bestimmtes 
Gebiet im Amtsbezirk einer Berghauptmannschaft 
(Schurfgebiet) auf Ansuchen zu erteilen, wenn sie 
Eigentümer der Grundstücke in diesem Gebiet 
sind oder nachweisen, daß die Grundeigentümer 
dem Erschließen· und Untersuchen natürlicher 
Vorkommen grundeigener mineralischer Roh­
stoffe und solche enthahender verlassener Halden 
zum Feststellen der Abbauwürdigkeit auf ihren 
Grundstücken oder Teilen davon zugestimmt 
haben und für dieses Gebiet keine SchUrfbewilli­
gung aufrecht ist. Haben die Grundeigentümer 
die Zustimmung auf eine bestimmte Zeit;dauer 
gegeben, so ist die Schurfbewilligung für die be­
troffenen Grundstücke oder Teile davon nur 
auf diese Zeitdauer zu erteilen. Bezieht sich die 
Zustimmung nur auf einzelne grundeigene mine­
ralische Rohstoffe, so ist die Schurfbewilligung 
auf diese zu beschränken. 

(2) Dem Ansuchen um Erteilung der Schurf­
bewilligung sind ein Verzeichnis der Grundstücke, 
ein den ,letzten Stand wiedergebender Grund­
buchsauszug, allfällige Zustimmungserklärungen 
der Grundeigentümer und ein Lageplan beizu­
fügen, in dem die Begrenzung des Schurfgebietes 
eingetragen ist. 

(3) In einem Ansuchen kann um die Erteilung 
mehrerer Schurfbewilligungen angesucht werden. 

§ 90. (1) Durch die Schurfbewilligung erlangt 
deren Inhaber nach Maßgabe des § 89 Abs. 1 die 
Befugnis, außer in fremden Bergbaugebieten 
(§ 176 Abs. 1), es sei denn, die in diesen Ge­
winnungs- oder Speicherberechtigten stimmen 
zu, im Schurfgebiet nach von der Berghaupt­
mannschaft zu genehmigenden Arbeitsprogram­
men (§ 92) natürliche Vorkommen grundeigener 
mineralischer Rohstoffe und solche mineralischen 
Rohstoffe enthaltende verlassene Halden zum'· 
Feststellen der Abbauwürdigkeit zu erschließen 
und zu untersuchen. 

(2) Die Geltungsdauer einer für eine besti~mte 
Zeitdauer erteilten Schurfbewilligung verlängert 
sich in dem Ausmaß, in 'dem die Zeitdauer, für 
die die Zustimmung zum Erschl'ießen und Unter­
suchen natürlicher Vorkommen grundeigener 
mineralischer RohsDoffe und solche enthaltender 
verlassener Halden zum Feststellen der Abbau­
würdigkeit gegeben worden ist, verlängert wird . 
Bezieht sich die Schurfbewilligung auf einzelne 
grundeigene mineralische Rohstoffe und wil'd die 
Zustimmung für weitere grundeigene mineralische 
Rohstoffe erwirkt, so gilt die. Schurfbewilligung 
als auch für diese erteilt. Die Verlängerung und 
das Erwirken der Zustimmung sind binnen zwei 
Wochen der Berghauptmannschaft anzuzeigen und 
nachzuweisen. 
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§ 91. (1) Ist ein Grundeigentümer Inhaber einer 
Schurfbewilligung, so geht diese, soweit sie sich 
auf dessen Grundstücke oder Teile hievon be­
zieht, bei einem Eigentumsübergang auf den 
neuen Grundeigentümer über. Der Eigentums­
übergang ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen 
und nachzuweisen. 

(2) Eine Schurfbewilligung geht außer im Fall 
des Abs. 1 auf einen anderen auch soweit über, 
als diesem das Erschließen und Untersuchen natür­
licher Vorkommen grundeigener mineralischer 
Rohstoffe und solche enthaltender verlassener 
Halden zum Feststellen der Abbauwürdigkeit auf 
den Grundstücken im Schurfgebiet oder auf Teilen 
von solchen gestattet wird. Dies ist der Berg­
hauptmannschaft anzuzeigen und nachzuweisen. 

(3) Außer in den FäHen des Abs. 1 und 2 ist 
ein übergang der Schurfbewilligung ausgeschlos­
sen. Die Ausübung der durch die Schurfbewilli­
gung erlangten Befugnis kann einem an,deren 
nicht überlassen werden. 

(4) Die Schurfbewilligung erlischt bei Fest­
setzung einer Frist mit deren Ablauf, mit dem 
Untergang der juristischen Person, sofern nicht 
eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt, durch Erklä­
rung an die Berghauptmannschaft, daß sie zurück­
gelegt wird, durch Entziehung nach § 215 Abs. 8 
oder wenn die Zustimmung der Grundeigentümer 
nicht mehr vorliegt. Der Eintritt dieses Falles 
ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen und 
nachzuweisen. 

§ 92. Cl) Das der Berghauptmannschaft zur 
Genehmigung vorzulegende Arbeitsprogramm 
(§ 90) hat besonders Angaben über Art, Umfang 
und Zweck der beabsichtigten Erschließungs- und 
Untersuchungsarbeiten, deren Reihenfolge und 
zeitlichen Ablauf, die geplanten Bergbauanlagen 
(§ 145), die zu verwendenden Betriebsfahrzeuge, 
Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen u. dgl. 
(§ 148), die vorgesehenen Sicherheitsrnaßnahmen 
und Maßnahmen zur Sicherung der Oberflächen­
nutzung nach Beendigung der 'Erschließungs- und 
Untersuchungsal"beiten (§ 182), ferner über die 
voraussichtlichen Kosten der Durchführung des 
Arbeitsprogramms sowie die Namen der für die 
Erschließungs- und Untersuchungsarbeiten ver­
antwortlichen Personen zu enthalten. Dem Ar­
beitsprogramm sind Unterlagen zur Glaubhaft­
machung des Verfügens über die voraussichtlich 
erforderlichen technischen und finanziellen Mittel 
(Abs. 2), allfällige Zustimmungserklärungen der 
in Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1) Gewinnungs­
oder Speicherberechtigten sowie ein Lageplan bei­
zufügen, in dem die Begrenzung des Gebietes, 
in dem die Erschließungs- und Untersuchungs­
arbeiten beabsichtigt sind, sowie die Begrenzungen 
der in diesem Gebiet und in dessen Umgebung 
bestehenden Bergbaugebiete eingetragen sind. 

(2) Das Arbeitsprogramm ist, wenn nötig auch 
nur befristet, zu genehmigen, wenn der Schürfer 
glaubhaft gemacht hat, daß er über die zur 
Durchführung des Arbeitsprogramms voraus­
sichtlich erforderlichen technischen und finanziel­
len Mittel verfügt, er eine SchurfbewiUigung für 
das Gebiet hat, in dem die ErschIießungs- und 
Untersuchungsarbeiten beabsichtigt sind, diese 
nicht in fremden Bergbaugebieten vorgenommen 
werden, es s,ei denn, die in diesen Gewinnungs­
oder Speicherberechtigten haben den Erschlie­
ßungs- und Untersuchungsarbeiten zugestimmt, 
und weiters die vorgesehenen Sicherheitsmaß­
nahmen und Maßnahmen zur Sicherung der 
Oberflächennutzung nach Beendigung der Er­
schließungs- und Untersuchungsarbeiten (§ 182), 
erforderlichenfalls unter Festsetzung geeigneter 
Bedingungen und Auflagen, als ausreichend anzu­
sehen sind. 

(3) Wesentliche Knderungen des Arbeitspro­
gramms bedürfen der Genehmigung der Berg­
hauptmannschaft. Als wesentliche Knderungen 
sind besonders das Durchführen anderer Er­
schließungs- und Untersuchungsarbeiten 0der 
Maßnahmen, die Errich,tung anderer Berghauan­
lagen und das Verwenden grundsätzlich anderer 
Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte oder Betriebs­
einrichtungen anzusehen. Der Abs. 2 gilt sinn­
gemäß. 

§ 93. Am Ende jedes Ka:lenderjahres ist der 
Berghauptmannschaft ein Bel"icht über die in den 
Schurfgebieten im Amtsbezirk durchgeführten 
Erschließungs- und Untersuchungsarbeiten vorzu­
legen. In diesem Bericht ist auch das Ergebnis 
dieser Arbeiten bekanntzugeben. 

H. A b s c h n i t t 

Gewinnungsbewilligung 

§ 94. (1) Das Gewinnen grundeigener mine­
ralischer RohsbOffe bedarf einer Bewilligung der 
Berghauptmannschaft (Gewinnungsbewilligung). 

(2) Durch die Gewinnungsbewilligung erlangt 
deren Inhaber die Befugnis, .in einem nach der 
Tiefe nicht beschränkten, im Amtsbezirk der 
Berghauptmannschaft gelegenen Raum (Abbau­
feld) grundeigene mineralische Rohstoffe zu ge­
wmnen. 

§ 95. (1) Die Gewinnungshewilligung ist von 
der Berghauptmannschaft natürlichen oder juristi­
schen Personen auf Ansuchen für ein Abbaufeld 
zu erteilen, wenn 

1. diese Eigentümer der Grundstücke im be­
gehrten Abbaufeld sind, oder nachweisen, 
daß ihnen die Grundeigentümer das Gewin­
nen grundeigener mineralischer Rohstoffe auf 
den Grundstücken im begehrten Abbaufeld 
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oder auf Teilen davon einschließlich des 
Rechtes der Aneignung dieser mineralischen 
Rohstoffe überlassen haben, 

2. sie nachweisen, daß sich im begehrten Ab­
baufeld ein erschlossenes natürliches Vor­
kommen grundeigener mineralischer Roh­
stoffe oder eine solche enthaltende erschlos­
sene verlassene Halde oder ein erschlossener 
Teil davon befindet, 

3. sie glaubhaft machen, daß sie über die bis 
zur Aufnahme eines planmäßigen und syste­
matischen Abbaues voraussichtlich erforder­
lichen technischen und finanziellen Mittel 
verfügen, und 

4. sich das begehrte A:bbaufeld weder ganz noch 
teilweise mit einem anderen Abbaufeld deckt 
und durch das Gewinnen grundeigener mine­
ralischer Rohstoffe im begehrten Abbau­
feld die Gewinnungs- oder Speichertätigkeit 
anderer nicht verhindert oder erheblich er­
schwert wird, es sei denn, diese stimmen der 
Erteilung der Gewinnungsbewilligung zu. 

(2) Auf öffentliche Interessen, besonders auf 
solche des Naturschutzes, der Raumordnung, des 
Fremdenverkehrs, des Umweltschutzes, der Was­
serwirtschaft, des Eisenbahn- und Straßenverkehrs 
sowie der Landesverteidigung, ist dabei Bedacht 
zu nehmen. 

(3) Die Glaubha,ftmachung nach Abs. 1 Z. 3 
ist nicht erforderlich, wenn das begehrte Abbau­
feld als Reservefeld vorgesehen ist. Hiebei müssen 
die Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 sinngemäß 
gegeben sein. 

(4) Haben die Grundeigentümer das Gewinnen 
grundeigener mineralischer Rohstoffe einschließ­
lich des Rechtes zu deren Aneignung auf eine 
bestimmte Zeitdauer überlassen, so ist die Ge­
winnungsbewilligung für die betroffenen Grund­
stücke oder Teile davon nur auf .diese Zeit­
dauer zu erteilen. Ist nur das Gewinnen einzelner 
grundeigener mineralischer Rohstoffe überlassen 
worden, so ist dieGewinnung~bewilligung auf 
diese zu beschränken. 

(5) In einem Ansuchen kann um die Ertei­
lung mehrerer Gewinnungsbewilligungen ange­
sucht werden. 

§ 96. (1) Das Ansuchen um Erteilung der Ge­
winnungsbewilligung hat zu enthalten: 

1. eine geologisch-Iagerstättenkundliche Be­
schreibung des erschlossenen natürlichen Vor­
kommens grundeigener mineralischer Roh­
stoffe oder der solche enthaltenden erschlos­
senen verlassenen Halde; ist nur ein Teil er­
schlossen worden, so eine' geologisch-Iager­
stättenkundlicheBeschreibung von diesem, 

2. Angaben über Art und Umfang der Er­
schließung des Vorkommens, der Halde oder 
des erschlossenen Teiles.davon, 

3. das bis zur Aufnahme'eines planmäßigen und 
systematischen Abbaues vorgesehene Arbeits­
programm, besonders Angaben über Art, 
Umfang und Zweck der beabsichtigten Arbei­
ten, die für notwendig erachteten Bergbau­
anlagen (§ 145) sowie die in Aussicht ge­
nommenen Sicherheitsrnaßnahmen und Maß­
nahmen zur Sicherung der Oberflächen­
nutzung nach Beendigung der Bergbautätig­
keit (§ 182), ferner Angaben über den vor­
aussichtlich zeitlichen Ablauf des Arbeits­
programms und eine Zusammenstellung der 
voraussichtlichen Kosten der Durchführung 
des Arbeitsprogramms, 

4. Angaben über das Verfügen der zur Durch­
führung des Arbeitsprogramms voraussicht­
lich erforderlichen technischen und finanziel­
len Mittel, 

5. die Lage der Eckpunkte der Schnittfigur des 
begehrten Abbaufeldes in einer waagrechten 
Ebene in Koordinaten, die sich auf das 
System der Landesvermessung (§ 18 Abs. 2) 
beziehen, in Metern auf zwei Dezimalstellen 
sowie den Flächeninhalt der Schnittfigur in 
Quadratmetern, 

6. die Nummern der GrundstüCke, auf denen 
das begehrte Abbaufeld zu liegen kommt, die 
Katastral- und Ortsgemeinde sowie den 
politischen Bezirk, wo sich die Grundstücke 
befinden, die EiIl!lagezahlen des Grundbuches, 
die Namen und Anschriften der Grund­
eigentümer sowie deren Eigentumsanteile, 

7. wenn der Bewilligungswerber nicht Eigen­
tümer der Grundstücke im begehrten Ab­
baufeld ist, Angaben über das Rechtsver­
hältnis zu den Grundeigentümern betreffend 
das Gewinnen grundeigener mineralischer 
Rohstoffe 'einschließlich des Rechtes zu deren 
Aneignung, 

8. Angaben über die Gewinnungsberechtigun­
gen, Abbaurechte betreffend sonstige mine­
ralische Rohstoffe und Speicherbewilligungen 
(§ 113 Abs. 1) im Bereich des begehrten 
Abbaufeldes sowie die Namen und An­
schriften der Berechtigten. 

(2) Ist das begehrte Abbaufeld als Reservefeld 
vorgesehen, so können die nach Abs. 1 Z.3 und 4 
erforderlichen AngaJben entfallen. 

(3) Dem Ansuchen sind zwei Abschriften von 
diesem anzuschließen, ferner eine von einem 
Ingenieurkonsulenten für Marksche~dewesen oder 
einem verantwortlichen Markscheider (§ 160) 
angefertigte Lagerungskarte in dreifacher Aus­
fertigung - für sie gilt der § 37 sinngemäß .:-, 
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etwaige Untersuchungsbefunde und Gutachten 
samt zwei Abschriften davon, Unterlagen zur 
Glaubhaftmachung des Verfügens über die vor­
aussichtlich erforderlichen technischen und finan­
ziellen Mittel (Abs. 1 Z. 4), Unterlagen zum 
Nachweis der überlassung des Gewinnens grund­
eigener mineralischer Rohstoffe auf den nicht 
dem BewiHigungswerber gehörenden Grund­
stücken einschließlich des Rechtes zur Aneignung 
dieser mineralischen Rohstoffe, etwaige Zustim­
mungserklärungen (§ 95 Abs. 1 Z. 4), ein den 
letzten Stand wiedergebender Grundbuchsauszug 
und, w.enn der Bewilligungswerber im Handels­
register eingetragen ist, ein den letzten Stand 
wiedergebender Handelsregisterauszug. 

(4) Entspricht ,das Ansuchen nicht dem Abs. 1 
Z. 1, 2 oder 5, so h3Jt es die Berghauptmannschaft 
zurückzuweisen. Sind andere Bestimmungen des 
Abs. 1 oder der Abs. 3 nidlt eingehalten worden, 
so hat sie dem Bewilligungswerber eine ange­
messene Frist zu setzen, innerhalb der .dieser den 
nicht eingehaltenen Bestimmungen noch ent­
sprechen kann. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist 
hat die Berghauptmannschaft das Ansuchen 
zurückzuweisen. 

§ 97. Ist das Ansuchen nicht nach § 96 Abs. 4 
zurückzuweisen, so hat die Berghauptmannschaft 
über das Ansuchen um Erteilung ,der Gewinnungs­
bewilligung eine mündliche Verhandlung an Ort 
und Stelle durchzuführen. Sofern durch das 
Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe 
im begehrten Abbaufeld die Gewinnungs- oder 
Speichertätigkeit anderer verhindert oder erheb­
lich erschwert würde und diese der Erteilung der 
Gewinnungsbewilligung nicht zustimmen, hat die 
Berghauptmannschaft bei der Verhandlung auch 
zu prüfen, ob bei Festsetzung von Bedingungen 
und Auflagen die Gewinnungsbewilligung erteilt 
werden kann. 

§ 98. (1) Parteien im Verfahren zur Erteilung 
einer Gewinnungsbewilligung sind der Bewilli­
gungswel'ber, die Eigentümer der Grundstücke, 
auf denen das begehrte Abbaufeld zu liegen 
kommt, ferner, soweit sie durch die Erteilung 
der GewinnungsbewilLigung berührt werden (§ 95 
Abs. 1 Z. 4), Gewinnungs- und Speicherbe­
rechtigte sowie Personen, denen der Grund­
eigentümer das Gewinnen sonstiger mineralischer 
Rohstoffe einschließlich des Rechtes der Aneig­
nung dieser mineralischen Rohstoffe überlassen 
hat. 

(2) Als Partei ist auch das Land, in dessen 
Gebiet das !begehrte Abbaufeld ,gelegen ist, anzu­
sehen, soweit durch ,die Erteilung der Gewin;­
nungsbewilli,gung ihm zur VoNziehung zukom­
mende Angelegenheiten des Naturschutzes,der 
Raumordnung, des Fremdenverkehrs oder des 

Umweltschutzes' berührt werden. Hiedurch wi,rd 
eine a:11fäl1i:ge Parteistellungdes Landes als Träger 
von Privatrechten {Abs. 1) nicht beeinträchügt. 

§ 99. Vor Erteilung der Gewinnungsbe­
willigung sind die GeolQgische Bundesanstalt und, 
soweit hiedurch öffendiche Interessen berührt 
wel'den, die zu ihrer Wahrnehmung berufenen 
Verwaltungstbehörden zu hören. Dies gilt be­
sonders in den Fällen des § 17-2 Albs. 4. 

§ 100. Die Aufnahme, jede länger als eine 
Woche dauernde Unterlbrechung sowie die Wieder­
aufnahme des Gewinnens grund eigener mine­
ralischer Rohstoffe in einem Abbaufeld sind der 
Berghauptmannschaft unverzüglich anzuzeigen. 
Bei Unterbrechung der Gewinnung ist auch die 
voraussichtliche Dauer der Unterlbrechung anzu­
geben. 

§ 101. Für ,die EinsteUungder Gewinnung in 
einem Abbaufeld .gelten die §§ 137, 141, 142 
und 144 sinngemäß. 

§ 102. Die Geltungsdauer einer für eine be­
stimmte Zeitdauer erte~lten Gew~nnungsbewi11i­
gung verlängert sich in dem Ausmaß, in dem die 
Zeitdauer, für die das Gewinnen grund­
eigener mineralischer Rohstoffe überlassen wor­
den ist, verlängert wird. Bezieht sich die Gewin­
nungsbewiU1gung auf einzelne grundeigene mine­
ralische Rohstoffe und wird das Gewinnen 
weiterer ,g.runde1gener mineralischer Rohstoffe 
überlassen, so gilt die GewinnungsbewiHigung als 
auch für diese erteilt. Die Vetilängerung und die 
überlassung des Gewinnens sind hinnen zwei 
Wochen ,der Berghauptmannschaft amzuze1gen 
und nachzuweisen. 

§' 103. (1) Ist ein GrundeigentÜmer Inhaber 
einer Gewinnungsbewilligung, so geht ,diese, so­
weit sie sich auf ,dessen Grundstücke oder Teile 
hievon 'bezieht, bei einem Eigentumsühergang 
auf den neuen Grundeigentümer über. Der 
EigentumsÜ'berlgang ist der Berghauptmannschaft 
anzuzeigen und nachzuweisen. Bei einem Eigen­
tumsülbergan,g ,durch Rechtsgeschäfte unter Leben­
den bedarf der übergang der Gewinnungsbe­
willigung der Genehm1gung der Berghauptmann­
schaft. 

(2). Eine Gerwinnungsbewilligung geht außer 
im Fall des Abs. 1 auf einen anderen auch soweit 
über, als ,diesem das Gewinnen grundeigener 
mineraIischer Rohstoffe auf ,den Grundstücken 
im Abbaufeld oder auf Teilen davon einschließ­
lich des Rechtes der Aneignung dieser mine­
ralischen Rohstoffe überlassen ,wird. Dies ist der 
Berghauptmannschaft . anzuze1gen und nachzu­
weisen. Bei einer überlassung durch Rechuge­
schäfte unter ·Lebenden bedarf der übergang der 
GewinnungshewiHigung der Genehm~gung der 
Ber'ghau ptmanrrschaft. 
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(3) Die Genehmigung nach Abs. 1 und 2 ist zu 
erteilen, wenn der Erwe1'lber glaubhaft macht, 
daß er uber die für die Gewinnung notwend~gen 
technischen und finanziellen Mittel verfügt, und 
er im Fall des Abs. 2 übe1'ldies nachweist, daß 
ihm das Gewinnen .g·rundeigener mineralischer 
Rohstoffe einschHeßlich des Rechtes der Aneig­
nung dieser Ülberlassen wonden ist. 

(4) Außer in den Fällen des lAbs. 1 und 2 ist 
ein übergang der Gewinnungs!bewilli.gung aus­
geschlossen. Die AusÜ'bungder ,durch die Ge­
winnungSbewiUigung erJa,ngten Befugnis kann 
einem anderen nicht überlassen werden. 

§ 104. Die Gewinnunlgsbewillilgung erlischt bei 
Festsetzung einer Frist mit ,deren Ablauf, mit dem 
Untergang der juristischen Person, sofern nicht 
eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt, ,durch Er­
klärung an die Ber,ghauptmannschaft, daß sie 
zurückgelegt wir,d, durch Entziehung nach § 215 
Abs. 8 oder durch Erlöschen des vom Grund~ 
eigentümer dem Inhaber der GewinnungsbewiHi­
gung im Sinn ,des § 95 Abs. 1 Z. 1 zugestandenen 
Rechtes. Der Eintritt -·dieses Falles ist der Berg­
hauptmannschaft anzuzeigen und nachzuweisen. 

1II. Abschnitt 

Magnesit 

-§ 105. (1) Befinden sich Teile eines natürlichen 
Vorkommens von Magnesit oder einer diesen 
enthaltenden verlassenen Halde außerhalb des 
Schurfgebietes eines Aufsuchungsberechtigten und 
ist es zum technisch und wirtschaftlich einwand­
freien, sicheren Erschließen und Untersuchen des 
im Schurfgebiet gelegenen Teiles des Vorkommens 
oder der Halde zum FeststeHen der Abbau­
würdigkeit erforderlich, auch die Teile außer­
halb des Schurfgebietes zu erschließen sowie zu 
untersuchen und kommt es hierüber zu keiner 
Einigung zwischen dem Aufsuchungsberechtigten 
und den Grundeigentümern sowie allfälligen Drit­
ten, denen das Erschließen und Untersuchen die­
ser Teile des Vorkommens oder der Halde über­
lassen worden ist, so hat die Berghauptmannschaft 
den Beteiligten aufzutragen, innerhalb einer be­
stimmten angemessenen Frist einen bürgerlich­
rechtlichen Vertrag über die gemeinsame Er­
schließung und Untersuchung des Vorkommens 
oder der Halde zu schließen. Wird dem Auftrag 
nicht entsprochen, so hat die Berghauptmann­
schaft dem Aufsuchungsberechtigten auf Ansuchen 
die Schurfbewilligung für die Gebiete zu erteilen, 
in denen sich die anderen Teile des Vorkommens 
oder der Halde befinden. Der § 89 gilt sinngemäß, 
soweit er nicht den Nachweis des Eigentums an 
den Grundstücken oder die Zustimmung der 
Grundeigentümer zum Erschließen und Unter-

suchen der natürlichen Vorkommen grundeigener 
mineraLischer Rohstoffe und solche enthaltender 
verlassener Halden zum Feststellen der Abbau­
würdigkeit betrifft. 

(2) Sind Teile eines natürlichen Vorkommens 
von Magnesit oder einer diesen enthaltenden ver­
lassenen Halde außerhalb des Abbaufeldes des 
Gewinnungsberechtigten gelegen und ist es zum 
technisch und wirtschaftlich einwandfreien, 
sicheren Abbau des sich im Abbaufeld befinden­
den Teiles des Vorkommens oder der Halde er­
forderlich, auch die Teile außerhalb des Abbau­
feldes abzubauen un·d kommt es hierüber zu 
keiner Einigung zwischen -dem Gewinnungsbe­
rechtigten und den Grundeigentümern sowie all­
fälligen Dritten, die Abbaurechte für diese Teile 
des Vorkommens oder der Halde besitzen, so hat 
die Berghauptmannschaft den Beteiligten aufzu­
tragen, innerhalb einer bestimmten angemessenen 
Frist einen bürogerlichrechtlichen Vertrag Ü1ber 
den gemeinsamen Abbau des Vorkommens oder 
der Halde zu schließen. Wird dem Auftrag nicht 
entsprochen, so hat die Berghauptmannschaft dem 
Gewinnungsberechtigten auf Ansuchen die Ge­
winnungsbewilLigung für die Gebiete zu erteilen, 
in denen sich die anderen Teile des Vorkommens 
oder der Halde befinden. Die §§ 95 bis 99 gelten 
sinngemäß, soweit sie nicht den Nachweis des 
Eigentums an den Grundstücken oder die über­
lassung des Gewinnens grundeigener mine­
ralischer Rohstoffe und des Rechtes der Aneig­
nung dieser betreffen. 

(3) Mit der Erteilung der Schurfbewilligung 
nach Abs. 1 wird das ausschließliche Recht er­
worben, sich den beim Erschließen und Unter­
suchen anfallenden Magnesit anzueignen. Mit der 
Erteilung der Gewinnungsbewilligung nach Abs. 2 
wird das ausschließliche Recht zur Aneignung 
des abgebauten Magnesits erworben. Die Inhaber 
der Bew:illigungen haben dafür den Grundeigen­
tümern, bei 'Bestehen von Abbaurechten den 
Abbauberechtigten, ein angemessenes Entgelt zu 
leisten. Kommt hierüber zwischen den Inhabern 
der Bewilligungen und den Grundeigentümern 
oder A:bbauberechtigten keine Einigung zustande, 
so entscheidet die Berghauptmannschaft. Der 
§ 172 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

VI. HAUPTSTOCK 

SCHüRFEN NACH SONSTIGEN MINE­
RALISCHEN ROHSTOFFEN UND DEREN 

GEWINNUNG 

§ 106. (1) Die Aufnahme einer Schurf- oder 
Gewinnungstätigkeit betreffend sonstige mine­
ralische Rohstoffe ist, soweit eine solche Tätigkeit 

5 
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nach.§ 2 Abs.l und 2 diesem Bundesgesetz unter­
liegt, vom hiezu Berechtigten wenigstens ein 
Monat vorher derjeruigen Berghauptmannschaft 
anzuzeigen, in deren Amtsbezirk die Schurf- oder 
Gewinnungstätigkeit aufgenommen werden soll. 

(2) Der Anzeige ist ein' den letzten Stand 
wiedergebender Auszug aus dem Gewerberegister 
anzuschließen, ferner ein Verzeichnis der im 
Amtsbezirk der Berghauptmannschaft gelegenen 
Grundstücke und Teile von solchen, für die der 
Anzeigende das Recht hat, nach Maßgabe des 
§ 2 Abs. 1 und 2 darauf befindliche natürliche 
Vorkommen sonstiger mineralischer .~ohstoffe 
oder solche enthaltende verlassene Halden oder 
Teile davon zum Feststellen der Abbauwürdigkeit 
zu erschließen und zu untersuchen oder, wenn 
derartige Vorkommen, Halden oder Teile davon 
~rschlossen sind, die sonstigen mineralisc;hen Roh­
stoffe zu gewinnen und sich anzueignen, ein 
Lageplan, in dem die Begrenzungen dieser Grund­
stücke und Grundstücksteile eingetragen sind, 
ein den letmen Stand wiedergebender Grund­
buchsauszug, Unterlagen zum Nachweis, daß die 
Grundeigentümer dem Erschließen und Unter­
suc;he:n zugestimmt haben oder, wenn die natür­
lichen Vorkommen, verlassenen Halden oder Teile 
davon erschlossen sind, den Abbau der sonstigen 
mineralischen' RohstoffeeiI).schließlich des Rechtes 
zu deren Aneignung dem Anzeigenden überlassen 
haberi, und, wenn dieser im Handelsregister ein­
getragen <ist, auch ein den letzten Stand wieder­
gebender Handelsregisterauszug. 

§ 107. Die Schurftärtigkeit nach § 106 Abs. 1 
darf _ nur nach von der Berghauptmannschaft zu 
genehmigenden Arbeitsprogrammenausgeführt 
werden. Der § 92 gilt sinngemäß. Das Arbeits­
programmund wesentliche Änderungen von 
diesem dürfen jedoch nur genehmigt werden, 
wenn auch nachgewiesen wird, daß die Erschlie­
ßungs- und Urttersuchungsarbeiten auf eigenen 
Grun!dstücken durchgeführt werden oder andern­
fa!lls die Grundeigentümer diesen' Arbeiten zu­
gestimmt haben. 

§ 108. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Ber.ghauptmannschaft ein Bericht über die im 
Amtsbezirk nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2 
durchg.eführten Erschließungs- und Unter­
suchungsarbeiten vorzulegen. In ,diesem B,ericht 
ist auch das Ergebnis dieser Arbeinen bekanntzu­
geben. 

§ 109. Jede länger als eine Woche dauernde 
Unterbrechung "sowie die Wiederaufnahme der 
Gewinnungstätigkeit nach § 106 Abs. 1 sind der 
Berghauptmannschaft unverzüglich anzuzeigen. 
Es ist auch die voraussichtliche Dauer der Unter­
brechung anzugeben, 

VII. HAUPTSTüCK 

SPEICHERN VON KOHLENW ASSERSTOF­
FEN IN NICHTKOHLENW ASSERSTOFF­
FüHRENDEN GEOLOGISCHEN STRUK-

TUREN 

I. Ab s c h n i tt 

Suchen und Erforschen nichtkohlenwasserstoff­
führender geologischer Strukturen 

§ 110. (1)' Das Suchen und Erforschen nicht­
kohlenwas~erstoHührender geologischer Struk­
turen, die zum Speichern von flüssigen oder gas­
förmigen Kohlenwasserstoffen verwendet werden 
sollen, bedarf einer Bewilligung der Ber,ghaupt­
mannschaft. Sie ist natürlichen oder juristischen 
Pensonen auf Ansuchen zu erteilen. 

(2) Durch die Bewilligung erlangt der~n In­
haber die Befugnis, außer in fremden Bergbau­
gebieten (§ 176 Abs.t), es sei denn, die in diesen 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten stimmen 
zu, im Amtsbez,irk der Berghaupnmannschaft 
nach von' dieser zu genehmigenden. Arbeitspro­
grammen (§ l11)nichtkohlenwasserstofführende 
geologische Strukturen, die zum Speichern von 
flüssigen oder gasförmigen Kohlenwas~erstoffen 
verwendet werden sollen, zu such,en und zu er­
forschen. 

(3) Die übertragung von Bewilligungen ist der 
Berghauptmannschaft anzuzeigen und nachzu­
weIsen. 

(4) Die Ausübun,g der durch. die Bewilligung 
erlangten Befugnis kann einem . anderen nicht 
überlassen weriden; -, 

(5) Die Bewilligung erli:scht bei . Festsetzung 
einer Frist mit ,deren Ah:lauf,mit ,qem . Unter­
gang der juristischen Person, sofern. nicht ei,ne 
Gesamtrechtsnachfolge eintritt,. durch Erklänin,g 
an ,die Berglhauptmannschaft, daß sie zurück,ge­
legt wird, oder durch Entziehung nach § 215 
Abs .. 8. 

§ 111.(1) Das. der Berghauptmannschaft zur 
Genehmigung vorzulegende . Arbeitsprogramm 
(§ 110 Abs~ 2) hat besonders Angaben über Art, 
Umfang und Zweck der beabsichtigten Arbeiten, 
,deren Reihenfolge und zeitlichen Ablauf, die zu 
verwendende technische Ausrüstung,. die vorge" 
sehenen Sicherheitsmaßnahrnen und Maßnahmen 
zur Sicherung der Oberflächennutzung nach Be­
endigung der Arbeiten (§ 182), ferner über die 
voraussichtlichen Kosten der Durchführung des 
Arbeitsprogramms sowie die Namen der für die 
Arbeiten verantwortlichen Personen zu enthal­
ten. Dem Arbeitsprogramm sind Unterlagen zur 
Glaubhaftmachung des Verfügens über die vor­
aussichtlich erforderlichen technischen und finan~ 
ziellen Mittel (Abs. 2), allfällige Zustimmungs­
erklärungen der in ~ergbaugebieten (§. 176 
Abs. 1) Gewinnungs- oder Speicherberechtigten 
sowie ein Lageplan beizufügen, in dem die Be-
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grenzung des Gebietes, in dem die Arbeiten be­
absichtigt sind, sowie die Begrenzungen der in 
diesem Gebiet und indessen Umgebung bestehen­
den. Bergbaugebiete eingetragen sind. 

(2) Das Arbeitsprogramm ist, wenn nötig auch 
. nur befristet, zli genehmigen, wenn der Inhaber 
der Bewilligung glaubhaft gemacht hat, daß er 
über die zur Durchführung des Aribeitsprogramms 
voraussichtlich erforderlichen technischen und 
finanziellen Mittel verfügt, die. beabsichtig­
ten Arbeiten nicht in fremden Bergbaugebieten 
vorgenommenweI'den, es sei denn, die 'in diesen 
Gewinnungs- oderSpeicherberechtigten haben 
den Arbeiten zugestimmt, und weiters die vor­
gesehenen Sicherheitsrnaßnahmen und Maß­
nahmen zur Sicherung der Oberflächennutzung 
nach Beendigung der Arbeiten (§ 182), erforder­
lichenfalls unter Festsetzung geeigneter Bedin­
gungen und Auflagen, als ausreichend anzusehen 
~n~ , 

(3) Wesentliche Änderungen des Arbeitspro­
gramms bedÜrfen der Genehmigung der Berg­
hauptmannschaft. Als wesentliche Änderungen 
sind besonders das Anwenden eines anderen 
Verfahrens zum Suchen oder Erforschen nicht., 
kohlen~asserstofführender geologischer Struktu­
ren, ein erhebliches Ausweiten des Umfanges 
der Arbeiten und das Verwenden einer grund­
sätzlich anderen technischen Ausrüstung anzu­
sehen. Der Abs.· 2 gilt sinngemäß. 

§ '112. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Berghauptmannschaft ein Bericht über die in 
ihrem Amtsbezirk durchgeführten Arbeiten zum 
Stichen und Erforschen nichtkohlenwasserstoff­
führender geologischer Strukturen vorzulegen. 
In diesem, Bericht ist auch das Ergebnis des 
Suchens und Erforschens derartiger Strukturen 
bekanntzugeben. 

11. A b s c h n i t t 

Speicherbewilligung 

§ 113. (1) Das Speichern von flüssigen oder 
gasförmigen' Kohlenwasserstoffen in nichtkohlen­
wasserstofführenden geologischen Strukturen be­
darf einer Bewilligung der Berghauptmannschaft 
(Speicherbewilligung). 

. (2) Durch die Speicherbewilligung erlangt 
deren· Inhaber die Befugnis, in einem nach der 
Tiefe nicht beschränkten, im Amtsbezirk der 
Berghauptmannschaft gelegenen Raum (Speicher­
feld), dessen Schnittfigur in der waagrechten Ebene 
des Aufschlagspunktes (Abs. 3) ein Vieleck ist, 
flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe in 
nichtkohlenwasserstofführenden geologischen 
Strukturen oder Teilen von solchen ausschließlich 
zu speichern. 

(3) Der Aufschlagspunkt ist jener Punkt, von 
dem ·das Speicherfeld festzulegen ist. Für seine 
Wahl gilt der § 33 sinngemäß. 

, § 114. (1) Die Speicherbewilligung ist von der 
Berghauptmannschaft natürlichen oder juristi­
schen Personen auf Ansuchen für ein Speicher­
feld zu erteilen; wenn 

L nachgewiesen wird, daß im begehrten 
Speicherfeld eine nichtkohlenwasserstoff­
führende geologische Struktur oder ein Teil 
einer solchen gelegen ist, 

2. die Struktur oder der Teil davon als für 
das Speichern flüssiger oder gasförmiger 
Kohlenwasserstoffe geeignet anzusehen ist, 

3. der Bewilligungswerber glaubhaft macht, 
daß er über die bis zur Aufnahme eines 
planmäßigen und systematischen Speicher­
betriebes voraussichtlich erforderlichen tech­
nischen und finanziellen Mittel verfügt, und 

4. sich das begehrte Speicherfeld weder ganz 
noch. teilweise mit einem anderen Spe.icher­
feld oder einem Gewinnungsfeld betreffend 
Kohlenwasserstoffe deckt, keine Bergwerks­
berechtigungen der im§ 224 genannten Art 
entgegenstehen und durch das Speichern von 
flüssigen öder gasförmigen Kohlenwasser­
stoffen im begehrten Speicherfeld die Ge-' 
winnungstätigkeit andeJ;'er nicht verhindert 
oder erheblich erschwert wird, es sei denn" 
.diese stimmen der Erteilung der Speicher­
bewilligung zu; 

(2) Würde durch das Speichern von flüssigen 
oder gasförmigen Kohlenwass~rstoffen im be­
gehrten Speicherfelddie Gewinnungstätigkeit 
anderer verhindert oder erheblich erschwert 
werden und stimmen diese der Erteilung der 
Speicherbewilligung nicht zu, so hat die Berg­
hauptmannschaft zu prüfen, ob die Speicherbe~ 
willigung, bei Festsetzung von Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden kann. 

~(3) Auf'öffentliche Interessen ist bei der Er­
teilung der Speicherbewilligung Bedacht zu' neh­
men. Dies gilt hesonders in den Fällen des § 172 
Abs.4. ' . 

§ 115. (1) Das Ansuchen um Erteilung der 
Speicherbewilligung hat zu enthalten: , 

1. eine geologisCh-lagerstättenkundliche. Be":' 
schreibung der festgestellten nichtkohlen., 
wasserstofführenden geologischen Struktur 
oder des festgestellten Teiles einer solchen, 

2. Angaben über .Art und Umfang der Erfor~ 
schungder Struktur oder des Teiles einer 
solchen und die voraussichtliche Eignung 
zum Speichern flüssiger oder gasförmiger 
Kohlenwasserstoffe, 

3. das bis zur Aufnahme eines planmäßigen 
und systematischen Speicherbetriebes vorge­
sehene Arbeitsprogramm, besonders An­
gaben über Art, Umfang und Zweck der 
beabsichtigten Arbeiten, die für notwendig 
erachteten Bergbauanlagen (§ 145) sowie die 
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in Aussicht genommenen Sicherheitsrnaß­
nahmen und Maßnahmen zur Sicherung der 
Oberflächennutzung .nach Beendigung der 
Bergbautätigkeit (§ 182), ferner Angaben 
überdenvoraussichdich zeidichen Ablauf 
des AJ.'lbeitsprogramms und eine Zusammen­
stellung ,der voraussichtlichen Kosten der 
Durchführung ,des Arlbeitsprogramms, 

4. Angaben über das Verfügen der wr Durch­
führung des Arbeitsprogramms erforder­
lichen technischen und finanziellen Mittel, 

5. die Lage des Aufschlagspunktes und der 
Eckpunkte des Vielecks in der waagrechten 
Ebene des Aufschlagspunktes in Koordina­
ten, die sich auf das System der Landes­
vermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, sowie 
die Höhe des Aufschlagspunktes, bezogen 
auf Adria, jeweils in Metern auf zwei Dezi­
malstellen sowie den Flächeninhalt des Viel­
ecks in Quadratmetern, 

6. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
das begehrte Speicherfeld zu liegen kommt, 
die Katastral- und Ortsgemeinde sowie den 
politischen Bezirk, wo sich die Grundstücke 
befinden, die Einlagezahlen des Grund­
buches, die Namen und Anschriften der 
Grundeigentümer sowie deren Eigentums­
anteile, 

7. Angaben über die Gewinnungsberechtigun­
gen, Abbaurechte betreffend sonstige mine­
ralische Rohstoffe' und Speicherbewilligun­
gen im Bereich des begehrten Speicherfeldes 
sowie die Namen und Anschriften der Be­
rechtigten. 

(2) Dem Ansuchen sind zwei Abschriften von 
diesem anzuschließen, ferner eine von einem 
Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen oder 
einem verantwortlichen Markscheider (§ 160) an­
:gefertigte Lagerungskarte - für sie gilt der § 37 
sinngemäß -, etwaige Untersuchungsbefunde 
und Gutachten samt drei Abschriften davon, 
Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Verfügens 
über die voraussichtlich erforderLichen techni­
schen und finanziellen Mittel (Abs. 1 Z. 4), all­
fällige Zustimmungserklärungen (§ 114 Abs. 1 
Z. 4) und, wenn der Bewilligungswerber im 
Handelsregister eiIllgetragen ist, ein den letzten 
Stand wiedergebeIlIder Handelsregisterauszug. 

(3) Entspricht das Ansuchen nicht dem Abs. 1 
Z. 1, 2 oder 5, so hat es die Berghauptmannschaft 
zurückzuweisen. Sind andere Bestimmungen des 
Abs. 1 oder der Abs. 2 nicht eingehalten worden, 
so hat sie dem Bewilligungswerber eine ange­
messene Frist zu setzen, innerhalb der dieser den 
nicht eingehaltenen Bestimmungen noch ent­
sprechen kann. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist 
hat die Berghauptmannschaft das Ansuchen zu­
rückzuweisen. 

§ 116. Parteien im Verfahren zur Erteilung 
einer Speicherbewilligung sind der Bewilligungs-

werber, ferner, soweit sie durch die Erteilung 
der Speicherbewilligung berührt werden (§ 114 
Abs. 1 Z. 4), Gewinnungsberechtigte, Speicher­
berechtigte sowie Personen, denen der Grund­
eigentümer das Gewinnen sonstiger minerali­
scher Rohstoffe einschließlich des Rechtes der 
Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe über­
lassen hat, weiters die Eigentümer der Grund­
stücke, auf denen das begehrte Speicherfeld zu 
liegen kommt, wenn die festgestellte nichtkoh­
lenwasserstofführende geologische Struktur oder 
der festgestellte Teil einer solchen im oberfläChen­
nahen Bereich der Grundstücke gelegen ist. 

§ 117. Vor Erteilung der Speicherbewilligung 
sind die Geologische Bundesanstalt und, soweit 
hiedurch öffentliche Interessen berührt werden, 
die zu ihrer Wahrnehmung berufenen Verwal­
tungsbehörden zu hören. Dies gilt besonders in 
den Fällen des § 172 Abs. 4. 

§ 118. Die Aufnahme, jede länger als eine 
Woche dauernde Unterbrechung sowie die 
Wiederaufnahme des Speicherns In emem 
Speicherfeld sind unverzüglich der Berghaupt­
mannschaft anzuzeigen. Bei Unterbrechung des 
Speicherns ist auch die voraussichtliche Dauer 
der Unterbrechung anzugeben. 

§ 119. Für die Einstellung des Speicherns in 
einem Speicherfeld gelten die §§ 137, 141, 142 
und 144 sinngemäß. 

§ 120. (1) Die übertragung von Speicherbe­
willigungen ist der Berghauptmannschaft anzu­
zeigen und nachzuweisen. übertragungen durch 
Rechtsgeschäfte unter Lebenden bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der 
Berghauptmannschaft. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn der Erwerber glaubhaft macht, 
daß er über die für das Speichern notwendigen 
technischen und finanziellen Mittel verfügt. 

(2) Die Ausübung der durch die Speicherbe­
willigung erlangten Befugnis kann einem ande­
ren nicht überlassen werden. 

(3) Die Speicherbewilligung erlischt bei Fest­
setzung einer Frist mit deren Ablauf, mit dem 
Untergang der juristischen Person, sofern nicht 
eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt, durch Er­
klärung an die Berghauptmannschaft, daß sie 
zurückgelegt wird, oder durch Entziehung nach 
§ 215 Abs. 8. 

VIII. HAUPTSTüCK 

AUSOBUNG DER BERGBAU· 
BERECHTIGUNGEN 

I. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

Fundanzeige 
§ 121. Wer ein natürliches Vorkommen 

mineralischer Rohstoffe, deren Aufsuchung die-

1532 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)26 von 57

www.parlament.gv.at



1532 der Beilagen 27 

sem Bundesgesetz unterliegt, entdeckt, hat dies der 
Berghauptmannschaft binnen einer Woche anzu­
zeigen. 

Anzeigepflicht für Unfälle und gefährliche 
Ereignisse 

§ 122. Bergbauberechtigte, deren Betriebs­
leiter, Verantwortliche nach § 12, § 25 Abs. 1, 
§ 79 Abs. 1, § 92 Abs. 1, § 107 im Zusammen­
halt mit § 92 und nach § 111 Abs. 1 sowie bei 
Tätigkeiten von Fremdunternehmern die für die 
Leitung verantwortlichen Personen (§ 159) haben 
der Berghauptmannschaft tödliche und schwere 
Unfälle sowie gefährliche Ereignisse, wie Explo­
sionen, Grubenbrände, andere Brände, Wasser­
einbrüche, Gebirgsschläge, Verbrüche, Rutschun­
gen, Gas- und ölausbrüche u. dgl., unverzüg­
lich, leichte Unfälle binnen einem Monat anzu­
zeigen. 

Feststellung von Begrenzungen und deren 
Ersichtlichmachung in der Natur 

§ 123. (1) Bei unsicheren Begrenzungen von 
Grubenmaßen, überscharen, Gewinnungsfeldern, 
Abbaufeldern oder Speicherfeldern hat die Berg­
hauptmannschaft die Feststellung der Begren­
zungen und erforderlichenfalls auch deren Ersicht­
lichmachung in der Natur durch einen Ingenieur­
konsulenten für Markscheidewesen auf Kosten 
des Gewinnungsberechtigten .oder Speicherbe­
rechtigten von Amts wegen anzuordnen. 

(2) Der Gewinnungsberechtigte kann sowohl 
die Feststellung der Begrenzung seines Gruben­
maßes, seiner überschar, seines Gewinn'llngs­
feldes oder seines Abbaufeldes als auch die Er­
sichtlichmachung der Begrenzung in der Natur 
bei der Berghauptmannschaft beantragen. Der­
artige Anträge können auch vom Speicherberech­
tigten hinsichtlich seines Speicherfeldes sowie von 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten hinsicht­
lich benachbarter Grubenmaße, überscharen, Ge­
winnungs-, Abbau- oder Speicherfelder gestellt 
werden. Die Berghauptmannschaft hat dann die 
beantragte Feststellung oder Ersichtlichmachung 
durch einen Ingenieuerkonsulente,n für Mark­
scheidewesen auf Kosten des Antragstellers durch­
führen zu lassen. 

(3) Der .Feststellung der Begrenzung sind 
die berührten Gewinnungs- und Speicherberech­
tigten, im Fall der Ersichtlichmachung in der 
Natur. auch die Eigentümer der Grundstücke, 
auf denen die Ersichtlichmachung vorgenommen 
werden soll, beizuziehen. 

(4) über die Feststellung der Begrenzung 
und deren Ersichtlichmachung in der Natur hat 
der damit beauftragte Ingenieurkonsulent für 
Markscheidewesen eine Niederschrift aufzuneh­
men. Diese ist der Berghauptmannschaft vorzu­
legen. 

(5) Bei Streitigkeiten über Begrenzungen 
entscheidet die Berghauptmannschaft. Diese hat 
gegebenenfalls auch die Richtigstellung der 
Lagerungskarten (§ 37, § 45, § 83 Abs. 2, § 96 
Abs. 3 und § 115 Abs. 2) sowie derVormerkun­
gen und übersichtskarten (§ 208) zu veran­
lassen. 

(6) Betrifft die Feststellung der Begrenzung 
oder deren Ersichtlichmachung in der Natur ein 
Grubenmaß oder eine überschar, so hat dies die 
Berghauptmannschaft dem Bergbuchsgericht 
unter Anschluß einer beglaubigten Abschrift der 
Niederschrift (Acbs. 4) und in einem Streitfall 
auch einer Ausfertigung des ergangenen Beschei­
des anzuzeigen. Auf dieser ist zu vermerken, daß, 
der Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist. 

Gegenseitige Beeinträchtigung bei Ausübung von 
Bergbauberechtigungen 

§ 124. Beeinträchtigen in ,der Aufsuchungs­
tätigkeit einander Aufsuchungsberechtigte oder 
solche und sonstige zum Aufsuchen minerali­
scher, Rohstoffe Berechtigte, so ist zunächst zu 
versUchen, eine einvernehmliche Lösung zu fin­
den. Kommt eine solche nicht zustande, so ent­
scheidet die Berghauptmannschaft über Art und 
Reihenfolge der Durchführung der Arbeiten 
unter Bedachtnahme auf deren Notwendigkeit 
und Dringlichkeit. 

§ 125. (1) Treffen beim Gewinnen minerali­
scher Rohstoffe Gewinnungsberechtigte oder 
solche und sonstige zum Gewinnen Berechtigte 
aufeinander, so haben sie zunächst zu versuchen, 
sich zu einigen. 

(2) Mangels Einigung entscheidet die Berg­
hauptmannschaft über Art und ReihenfoLge der 
Gewinnung unter möglichster Schonung aller Ge­
winnungsrechte. 

§ 126. Der § 125 gilt sinngemäß für das Auf­
einander treffen von Speicherberechtigten und 
Gewinnungsberechtigten oder sonstigen zum 
Gewinnen mineralischer Rohstoffe Berechtigten 
sowie für die gegenseitige Beeinträchtigung von 
Speicherberechtigten. 

11. Abschnitt 

Besondere Befugnisse des Bergbauberechtigten 

Aneignung anderer mineralischer Rohstoffe 

§ 127. (1) Der Bergbauberechtigte darf sich 
beim Aufsuchen und Gewinnen bergfreier mine­
ralischer Rohstoffe die mit diesen zusammen vor­
kommenden bundeseigenen, grundeigenen oder 
sonstigen mineralischen - Rohstoffe aneignen, 
wenn sich deren selbständige Gewinnung nicht 
lohnt. Ob dies zutrifft, entscheidet im Streitfall 
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die Berghauptmannschaft. Der § 34 Abs. 4 gilt 
sinngemäß. 

(2) Außer ,im Fall des Abs. 1 darf sich der 
Bergbauberechtigte, wenn er Gewinnungsberech­
tigter ist, beim Gewinnen bergfreier ininerali~ 
scher Rohstoffe anfallende grundeigene oder son­
stige mineralische Rohstoffe dann ohne Entschä­
digung aneignen, wenn sich ,diese nicht in einem 
Abbaufeld befinden und er ihrer bei der Aus­
~bung der Bergwerksberechtigung bedarf. Sonst 
hat er sie binnen einem Monat gegen Erstattung 
der Gestehungskosten dem Grundeigentümer, 
wenn dieser aber das Gewinnen der auf seinen 
Grundstücken vorkommenden grundeigenen 
oder sonstigen mineralischen Rohstoffe einem 
anderen überlassen hat, diesem anzubieten. Wird 
das A~bot innerhalb einer Frist von einem Mo­
nat nicht angenommen, So kann der Bergbau­
berechtigte über sie verfügen. 

§ 128. Der Bergbauberechtigte darf sich beim 
Aufsuchen und Gewinnen von Steinsalz und 
anderen im § 4 Abs. 1 Z. '1 angeführten Salzen, 
von Kohlenwasserstoffen oder von uran- und 
thoriumhaitigen mineralischen Rohstoffen die 
mit diesen zusammen vorkommenderu anderen 
bundeseigenen, bergfreien, grund eigenen ' oder 
sonstigen mineralischen Rohstoffe aneignen, 
wenn sich deren selbständige Gewinnung nicht 
lohnt. üb dies zutrifft, entscheidet im Streitfall 
die Berghauptmannschaft. Der § 34 Abs. 4 und 
der § 127 Abs.' 2 gelten sinngemäß. 

§ 129.(1) Die mit grundeigenen oder sonsti­
gen "mineralischen Rohstoffen zusammen vor­
kommenden bergfreien und bundeseigeneri' mine­
ralischen Rohstoffe, deren selbständige Gewin­
nung sich nicht lohnt, darf sich der zum Auf­
suchen oder' Gewinnengrundeigener oder son­
stiger mineralischer Rohstoffe Berechtigte an­
eignen. Im Streitfall entscheidet die Berghaupt­
mannschaft, ob sich die selbständige Gewinnung 
löhnt. Der § 34 Abs. 4 gilt sinngemäß. ' 

(2) Andere bergfreie mineralische Rohstoffe 
als ,die im Abs: 1 genannten darf sich der zum 
Gewiimengrundeigener oder sonstiger minerali­
scher Rohstoffe Berechtigte' aneignen, wenn sie 
nicht nach § 29 Abs. 1 einem Aufsuchungsbe­
rechtigten gehören und sich die natürlichen Vor­
kommen der bergfreien mineralischen Rohstoffe 
oder, die diese enthaltenden verlassenen Halden 
auß~rhalb von Grubenmaßen und überscharen 
befinden' und nicht abbauwürdig (§ 34 Abs. 4) 
'sind. üb diese Voraussetzungen zutreffen, ent­
scheidet im Streitfall dIe Berghauptmannschaft. 

(3) Beziehen sich die Bergbauberechtigungen 
mir auf einzelne grundeigene mineralische Roh­
stoffe, so gehen für die 'Aneignung der anderen 
grundeigenen mineralischen Rohstoffe die Abs. 1 
lmid2. sinngemäß. 

§130. Der Gewinnungsberechtigtedarf 
flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe in 
nichtkohlenwasserstofführenden geologischen 
Strukturen oder Teilen von solchen innerhalb 
der eigenen Gewinnungsfelder betreffend Koh­
lenwasserstoffe speichern. 

Nutzung yon Grubenwässern 

§ 131. (1) Der Bergbauberechtigte kann über 
Gewässer, die er bei den im § 2 Abs. 1 ange­
führten Tätigkeiten erschlossen hat (Gruben­
wässer), unter Tag verfügen. 

(2) Die Nutzung von zu, Tage tretenden 
Grubenwässern bis zu deren Vereinigung mit 
beständigen Tagwässern ist dem Bergbauberech­
tigten vorbehalten, wenn er ihrer zur Ausübung 
der Bergbauberechtigungen und in den Fällen 
des§ 2 Abs. 2 der Gewerbeberechtigung bedarf. 

(3) Nutzt der Bergbauberechtigtedie im Abs. 2 
bezeichneten Grubenwässer nicht, so ist deren 
Nutzung zeitlich befristet oder gegen Widerruf 
anderen zu ,überlassen, wenn dies 'wasserwirt­
schaftlichgerechHertigt ist und begründete 
Interessen des ,Bergbauberechtigtennicht ent­
gegenstehen. über das Ansuchen entScheidet die 
Berghauptmannschaft im Einvernehmen mit 
dem Landeshauptmann als Wasserrechtsbehörde. 

(4) Hat der Bergbauberechtigte dem Grund­
eigentümer, über dessen Grundstücke die 
Grubenwässer abfließen, dafür' eine einmalige 
EntschädigU:~g entrichtet' ader eine jährliche 
Zahlurig zu leisten, so ist er berechtigt, von dem 
die Grubenwässer Nutzenden im ersten Fall die 
'gesetzlichen Zi.nsen der einmaligen Entschädi­
gung und im zweiten Fall die Vergütung der 
jährlichen Leistung zu fordern. ' 

Sonstige besondere 'Befugnisse des 
B ergbauberechtigten 

§ 132. (1) Der Bergbauberechtigte ist befugt, 
nach Maßgabe des § 2 Abs., J und 2 mineralische 
Rohstoffe aufzubereiten, diese 'in betrieblichem 
und räumlichem Zusammenhang mit dem Auf­
bereiten zu pelletieren, brikettieren, trocknen, 
brennen, schwelen, verkoken und, wenn sie 
dann noch nicht verkaufsfähig sind, bis zu einem 
verkaufsfähigen Rohprodukt weiter zu verarbei­
ten. Er ist weiters befugt, zur Ausübung ,der im 
§ 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten Bergbau­
anlagen (§ 145), Betriebsfahrzeuge, Tagbau­
geräte, Betriebseinrichtungen u. dgl. (§ 148) für 
eigene Bergbauzwecke herzustellen; zu betreiben 
und zu verwenden, die hiezu erforderlichen Ar­
beiten gewerblicher Natur auszuführen 'und an 
Arbeitnehmer nach,' Bedarf Lebensmittel zum 
Selbstkostenpreis abzugeben. 
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(2) Für das Pelletieren, Brikettieren, Trocknen, 
Brennen, Schwelen, Verkoken und Weiterver­
arbeiten nach Abs. 1 sowie' für die in diesem 
Absatz bezeichneten Arbeiten gewerblicher 
Natur gelten das VIII. bis XIII. sowie das XV. 
und XVLHauptstück ,dieses Bundesgesetzes sinn-
gemäß. . 

(3) über den Umfang und die Ausübung der 
Befugnisse (Abs. 1) entscheidet im Streitfall, so­
fern hiezu nicht die Gerichte zustänldigsind, der 
Bundesminister' für Handel, Gewerbe und Indu­
strie im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für soziale· Verwaltung nach Anhörung der allen­
falls berührten Verwaltungs behörden. 

III. Ab seh n i,t t 

Besondere Pflichten des Bergbauberechtigten 

Anzeige über die Errichtung un~ Auflösung 
eines Bergbaubetriebes 

§ 133. Der Bergbauberechtigte'hat der Berg" 
hauptmannschaft die Errichtung. und Auflösung 
eines. Bergbaubetriebes zeitgerecht vorher be­
kanntzugeben. 

Sicherungspflicht des Bergbauberechtigten 

§ 134.(1) Der Bergba~bere'chtigte hat bei 
Ausübung der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätig­
keiten für den Schutz des Lebens und der Ge~ 
sundheit H von Personen, ferner von fremden, 
ihin nicht zur Benützung übeflassenen Sachen; 
der Umwelt, von Lagershtte~ und der Ober­
fläche sowie für die Sicherung der Oberflächen­
nutzung ,nach Beendigung der Bergbautätigkeit 
(§ 182) vorzusorgen., Dies gilt auch für den Fall 
der U nterbrechullg der genannten Tätigkeiten. 

(2) Zur Vorsorge für den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der 'Arbeitnehmer hat der 
Bergbaubetechtigte . besonders: Maßnahmen zu 
treffen, die der Verhütung von ber\lflich beding­
ten Unfällen und Erkrankungen der Arbeitneh­
mer dienen oder' sich sonst aus den dur~ die 
Berufsausübung bedingten hygienischen Erfor­
dernissen ergeberi. Durch diese Maßnahmen muß 
für eine dem allgemeinen Stand der Technik und 
Medizin, . beso~ders der Arbeitshygiene und Ar­
beitsphysiologi~, . sowie. der Ergonomie, ent­
sprechende Gestaltung der Arbeitsvorgänge und 
der Arbeitsbedingungen Sorge .getragen und da­
durch ,ein unter Berücksichtigung aller Umstände 
bei umsichtiger Verrichtung der Arbeit möglichst 
wirksamer Schutz des Lebens und der' Gesund­
heit der Arbeitnehmer erreicht werden. 

Bergbaukartenwerk 

§135~ (1). Der Bergbauberechtigte hat für 
jeden Bergbaubetrieb unter Aufsicht eines ver­
antwortlichen Markscheiders (§ 160) ein' Berg­
baukartenwerk '(Abs.2) anfertigen und nach-

tragen zU Lissen. Mit Bewilligung der Berghaupt~ 
mannschaft kann für mehrere räumlich zusam­
menhängende Bergbaubetriebe im Amtsbezirk 
ein gemeinsames Bergbaukartenw.erk geführt 
werden, wenn dadurch die Richtigkeit, Genauig­
keit und Vollständigkeit des Bergbaukarteri­
werkes nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Das Bergbaubrtenwerk hat geometrisch 
richtig, vollständig und deutlich besonders die 
Bergbauanlagen (§ 145) und die in Bergbau­
gebieten (§ 176 Abs. 1) gelegenen Teile der 
Tagesoberfläche darzustellen. 

(3) Der Berghauptmannschaft sind auf Ver­
langen Kopien von Teilen. des Bergbaukarten­
werkes zum Amtsgebrauch vom Bergbauberech­
tigten zu überlassen. Die Kopien können von 
Hand, auf mechanischem oder fotomechani­
schem Wege oder nach einem sonstigen·von der 
Berghauptmannschafi. für geeignet befundenen 
Verfahren hergestellt werden. Diese kann auch 
verlangen, daß die ihr überlassenen Kopien nach­
getragen oder durch den neu esten Stand wieder­
gebende Kopien ersetzt werden. 

(4) Die Einsichtnahme in die bei der Berg­
hauptmannschaft befindlichen Kopien (Abs. 3) 
1st nur demjenigen zu gewähren, der ein berech~ 
tigtes Interesse der ,Berghauptmannschaft gegen­
über glaubhaft macht. Sie ist auf den Teil zu 
beschränken;' auf den sich das Interesse bezieht. 
Vor Gewährung der Einsichtnahme ist der Berg­
bauberechtigte zu hören. Diesem ist auch Ge­
legenheit zu, geben, bei der Eirisichtnahme zu­
gegen zu sein. Liege'n Kopien der Teile des 
Bergbaukartenwerkes, in die Einsicht begehrt 
wird, nicht bei der Berghauptmannschaft auf, 
so kann unter den genannten Voraussetzungen 
beim Bergbauberechtigten in das Bergbaukarten­
:werk eingesehen' werden .. Auf Verlangen hat 
daran ein Organ der Berghauptmannschaft teil­
zunehmen; 

(5) Die Zeidbstände, in denen das Bergbau­
kartenwerk nachzutragen ist (Abs. 1), dessen 
Aufbau, Inhalt und 'Ausgestaltung sowie die ein'­
zuhaltende Genauigkeit der erforderlichen mark­
scheiderischen Messungen bestimmt nach dem 
Stand der montanistischen Wissenschaften, dem 
technischen Standides Mat1kscheidewesens und 
den Erfordernissen der Sicherheit der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Verordnung. 

Hilfeleistung bei Unglücksfällen 

§ 136. Iiieinem Unglücksfall bei Ausübung 
der im § 2 Abs. 1 genannten Tätigkeiten hat 
jeder Bergbauberechtigte auf· Verlangen des ." di­
von ' betroffenen 'Bergbauberechtigten oder 
Fremdunternehniers und ferner auf V~rlangen der 
Berghauptmannschaft ' Arbeitnehmer' und Hilfs-
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mittel, soweit es ohne Gefährdung seiner eigenen 
Bergbaubetriebe möglich ist, zur Hilfe aufzu­
bieten. Für die Hilfeleistung hat der Bergbau­
berechtigte oder Fremdunternehmer, dem die 
Hilfe zuteil geworden ist, eine angemessene Ent­
schädigung zu leisten. Diese hat den durch den 
Entzug der Arbeitnehmer und Hilfsmittel er­
littenen Verdienstausfall, die Wertminderung der 
in Anspruch genommenen Hilfsmittel sowie all­
fällige Kosten einer durch den Einsatz notwen­
dig gewordenen Instandsetzung der Hilfsmittel 
zu berücksichtigen. Sofern keine Einigung über 
die Entschädigung zustande kommt, entscheidet 
darüber die Berghauptmannschaft. Der § 172 
Abs. 6 gilt sinngemäß. 

IV. A b s eh n i t t 

Betriebspläne, Bergbauanlagen, Betriebsfahrzeuge 
u. dgl. 

Betriebspläne 

§ 137. (1) 'Betriebspläne haben In großen 
Zügen die vorgesehenen Arbeiten, die hiefür 
notwendigen Bergbauanlagen (§ 145), Betriebs­
fahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen 
u. dgl. (§ 148) sowie die beabsichtigten Maß­
nahmen anzugeben, die für die im Rahmen der 
bergbehördlichen Aufsicht (§ 198 Abs. 1) zu be­
achtenden Belange von Bedeutung sind. 

(2) Folgende Betriebspläne werden unter­
schieden: 

1. Hauptbetriebspläne:' sie sind für die Dauer 
eines Jahres aufzustellen und beziehen sich 
auf einen Bergbaubetrieb oder bei Gliede­
rung eines solchen in mehrere selbständige 
Betriebsabteilungen auf eine derartige Ab­
teilung, 

2. Sonderbetriebspläne: sie sind für besondere 
Arbeiten aufzustellen, die sich wegen der 
erforderlichen ausführlichen Darstellung 
nicht für die Aufnahme in den Hauptbe­
triebsplan eignen oder nicht in einem 
solchen berücksichtigt werden können, da 
ein Hauptbetriebsplan nicht aufzustellen 
ist, 

3. Rahmenbetriebspläne: sie sin-d für einen be­
stimmten, nach den jeweiligen Umständen 
bemessenen mehrjährigen Zeitraum aufzu­
stellen und beziehen sich auf einen oder 
mehrere Bergbaubetriebe, 

4. Abschlußbetriebspläne: sie betreffen die 
Einstellung der Tätigkeiten eines Bergbau­
betriebes oder einer selbständigen Betriebs­
abteilung. 

(3) Die Gliederung, den näheren Inhalt und 
die Ausgestaltung der einzelnen Betriebspläne be­
stimmt nach dem Stand ,der Wi'ssenscha·ftund 
Technik auf dem Gebiet des Montanwesens und 

nach den Erfordernissen der Sicherheit der Bun­
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Verordnung. 

§ 138. (1) Der Bergbauberechtigte hat für 
jeden Bergbaubetrieb, der bergfreie, bundes­
eigene, grundeigene oder nach Maßgabe des § 2 
Abs. 1 und 2 sonstige mineralische Rohstoffe 
abbaut oder in geologischen Strukturen flüssige 
oder gasförmige Kohlenwasserstoffe speichert, 
einen Hauptbetriebsplan aufzustellen und die 
bezüglichen Tätigkeiten nach diesem auszufüh­
ren, Gliedert sich der Bergbaubetrieb in selb­
ständige Betriebsabteilungen, sO gilt dies für jede 
dieser Abteilungen. 

(2) Die Berghauptmannschaft hat dem Berg­
bauberechtigten auf Ansuchen zu gestatten, für 
räumlich zusammenhängende Bergbaubetriebe 
oder, wenn sich der Bergbaubetrieb in selbstän­
dige Betriebsabteilungen gliedert, für diese Zu­
sammen einen gemeinsamen Hauptbetriebsplan 
aufzustellen, wenn dadurch nicht die übersicht­
lichkeit beeinträchtigt wird. Sie hat ferner den 
Bergbauberechtigten auf Ansuchen von der 
Pflicht nach Abs. 1 gana: oder teilweise zu ent­
binden, wenn es sich um Bergbaubetriebe oder 
selbständige Betriebsabteilungen von geringer 
Gefährlichkeit und Bedeutung handelt. Erstreckt 
sich ein Bergbaubetrieb oder eine selbständige 
Betriebsabteilung über den Amtsbezirk einer 
Berghauptmannschaft hinaus, so entscheidet über 
das Ansuchen der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 

(3) Hauptbetriebspläne bedürfen hinsichtlich 
der vorgesehenen Arbeiten und beabsichtigten 
Maßnahmen der Genehmigung der Berghaupt­
mannschaft (§ 143). Erstrecken sich die Arbeiten 
oder Maßnahmen über den Amtsbezirk einer 
,Berghauptmannschaft hinaus, so ist jede der be­
rührten Berghauptmannschaften soweit für die 
Genehmigung des Hauptbetriebsplanes zustän­
dig, als die Arbeiten öder Maßnahmen in ihrem 
Amtsbezirk durchgeführt werden. 

§ 139. (1) Die Arbeit_en, für die der Bergbau­
berechtigte, wenn sie jedoch einem Fremdunter­
nehmer zur Durchführung übertragen worden 
sind, dieser, einen Sonderbetriebsplan aufzustel­
len hat und die nach diesem auszuführen sind, 
bestimmt der Bundesminister für Handel,Ge­
werbe und Industrie durch Verordnung. 

(2) Sonderbetriebspläne bedürfen hinsichtlich 
der vorgesehenen Arbeiten und beabsi<;htigten 
Maßnahmen der Genehmigung der Berghaupt­
mannschaft (§ 143). Der § 138 Abs. 3 zweiter 
Satz gilt sinngemäß. 

§ 140. Sollen bergfreie, bundeseigene, grund­
eigene oder nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2 
sonstige mineralische Rohstoffe in einem bisher 
bergbaulich nicht genützten Gebiet abgebaut 
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werden oder in einem solchen flüssige oder gas­
förmige Kohlenwasserstoffe in geologischen 
Strukturen gespeichert werden oder sollen solche 
Tätigkeiten eine erhebliche Erweiterung oder 
Einschränkung erfahren, so hat der. Bergbaube­
rechtigte einen Rahmenbetriebsplan aufzustellen. 

§ 141. (1) Der Bergbauberechtigte hat bei 
Einstellung der Tätigkeiten eines Bergbaubetrie­
bes oder einer selbständigen Betriebsabteilung 
einen hiebei einzuhaltenden Abschlußbetriebs­
plan sowie eine Bergbauchronik (Abs. 2) zu ver­
fassen, vom verantwortlichen Markscheider 
(§ 160) Verzeichmsse der vorhandenen, den 
Bergbaubetrieb oder die selbständige Betriebs­
abteilung betreffenden Risse, Karten und Pläne 
des Bergbaukartenwerkes, der Aufnahmebücher, 
Berechnungshefte und zugehörigen Unterlagen 
anfertigen zu lassen und Verzeichnisse der vor­
handenen, den Bergbaubetrieb oder die selb­
ständige Betriebsabteilung betreffenden wesent­
lichen geologisch-Iagerstättenkundlichen, berg­
technischen und aufbereitungstechnischen Unter­
lagen sowie derjenigen Schriftgutbestände, Licht­
bilder und graphischen Darstellungen, die über 
die Entwicklung des Bergbaubetriebes . oder der 
selbständigen Betriebsabteilung Aufschluß geben, 
aufzustellen. 

(2) Die Bergbauchronik hat stichwortartig die 
wichtigsten Ereignisse beim Bergbaubetrieb oder 
bei der selbständigen Betriebsabteilung von der Er­
richtung bis zur Einstellung der Tätigkeiten 
unter Angabe des Zeitpunktes der Ereignisse an­
zuführen und alle notwendigen Angaben zur 
Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung der 
noch vorhandenen Vorräte an mineralischen 
Rohstoffen für die Zukunft, allenfalls noch auf­
tretender Bergsch~den· und von im Bergbauge­
lände vorgesehenen Bauten und anderen Anlagen 
zu enthalten. 

(3) Abschlußbetriebspläne bedürfen hinsicht­
lich der vorgesehenen Arbeiten und beabsichtig­
ten Maßnahmen der Genehmigung der Berg­
hauptmannschaft (§ 144). Der § 138 Abs. 3 
zweiter Satz· gilt sinngemäß. 

§ 142. (1) Haupt-, Rahmen- und Abschluß­
betriebspläne sind wenigstens zwei Monate, 
Sonderbetriebspläne wenigstens einen Monat vor 
Beginn der vorgesehenen Arbeiten samt den zu­
gehörigen Unterlagen in dreifacher Ausfertigung 
der Berghauptmannschaft vorzulegen. Erstrecken 
sich Bergbaubetriebe, selbständige Betriebsabtei­
lungen oder in den Betriebsplänen erfaßte Ar­
beiten über den Amtsbezirk einer Berghaupt­
mannschaft hinaus, so sind die betreffenden Be­
triebspläne samt zugehörigen Unterlagen jeder 
berührten Berghauptmannschaft vorzulegen. 

(2) Unvollständige oder mangelhafte Betriebs­
pläne sind zurückzuweisen, wenn sie i~nerhalb 
einer von der Berghauptmannschaft festzu-

setzenden Frist nicht ergänzt oder in dieser 
Frist die mitgeteilten Mängel nicht behoben wer­
den. 

(3) Wesentliche Änderungen und Ergänzungen 
der Betriebspläne, besonders das Durchführen 
anderer als der ursprünglich vorgesehenen oder 
zusätzlicher Arbeiten oder Maßnahmen, sind der 
Berghauptmannschaft bekanntzugeben. Der 
Abs. 1 zweiter Satz und der Abs. 2 gelten sinn­
gemäß. 

§ 143. (1) Haupt- und Sonderbetriebspläne 
sind zu genehmigen, wenn 

1. die im Betriebsplan angeführten Arbeiten 
durch Bergbauberechtigungen und, wenn sie 
sich nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2 auf 
sonstige mineralische Rohstoffe beziehen, 
durch Gewerbeberechtigungen gedeckt sind, 

2. glaubhaft gemacht wird, daß über die für 
die Ausführung des Betriebsplanes erfor,der­
lichen technischen und finanziellen Mittel 
verfügt wird, sowie 

3. die zum Schutz des Lebens und der Gesund­
heit von Personen, ferner zum Schutz von 
fremden, nicht zur Benützung überlassenen 
Sachen, der Umwelt, von Lagerstätten und 
der Oberfläche vorgesehenen Maßnahmen, 
erforderlichenfalls unter Festsetzung geeig­
neter Bedingungen und Auflagen, als aus­
reichend anzusehen sind. 

(2) Parteien im Genehmigungsverfahren sind 
der Bergbauberechtigte und, soweit es sich um 
Arbeiten handelt, die in dessen Auftrag von 
einem Fremdunternehmer durchgeführt werden, 
auch dieser. 

(3) Vor Genehmigung des Betriebsplanes sind, 
soweit hiedurch öffentliche Interessen berührt 
werden, die zu ihrer Wahrnehmung berufenen 
Verwaltungsbehörden zu hören. Dies gilt beson­
ders in den Fällen des § 172 Abs. 4. 

(4) Bestehen hinsichtlich des Verfügens über 
die erforderlichen technischen und finanziellen 
Mittel sowie beim Gewinnen sonstiger minerali­
scher Rohstoffe nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 
und 2 hinsichtlich des Rechtes auf Abbau und 
Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe Zwei­
fel, so kann die Berghauptmannschaft die Vor­
lage entsprechender Nachweise verlangen. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für die 
nach § 142 Abs. 3 bekanntzugebenden Ände­
rungen und Ergänzungen der Haupt- und 
Sonderbetriebspläne. 

§ 144. (1) Für die Genehmigung der Abschluß­
betriebspläne, das Karten- und Unterlagen­
material sowie für Sicherstellungen gelten die 
§§ 67, 68 und 70 bis 73 sinngemäß. 
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(2) Das Karten- und Unterlagenmaterial ist 
nach Durchführung der Abschlußarbeiten der 
Berghauptmannschaft und den von dieser be­
zeichneten Stellen auszuhändigen. 

Bergbauanlagen 

§ 145. Unter einer Bergbauanlage ist jedes 
für sich bestehende, örtlich gebundene und künst­
lich geschaffene Objekt zu verstehen, das den 
im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten zu dienen 
bestimmt ist. 

§ 146. (1) Zur Herstellung (Errichtung) und 
zum Betrieb (zur Benützung) von obertägigen 
Bergbauanlagen, ferner von Zweckendes Berg­
baus dienenden Stollen" Schächten, Bohrungen 
ab 1 00 m Tiefe und Sonden sowie von unter­
tägigen Bergbauanlagen, soweit diese wegen ihrer 
Ausstattung mit Maschinen und Geräten, wegen 
ihrer Betriebsweise oder sonst geeignet sind, das 
Leben oder die Gesundheit von Arbeitnehmern 
zu gefährden, sowie bei wesentlichen Ände­
rungen an derartigen Bergbauanlagen sind Be­
willigungen der Berghauptmarinschaft emzu­
holen. 

(2) Die Bewilligungen sind, erforderlichenfalls 
unter Festsetzung von, geeigneten Bedingungen 
und Auflagen, .wenn nötig auch nur befristet, 
zu erteilen, wenn keine Gefährdung von Per­
sonen und dem Bewilligungswerber nicht zur 
Benützung überlassenen Sachen und keine über 
das zumutbare Maß hinausgehende Belästigung 
der Umwelt zu erwarten ist. Auf öffentliche 
Interessen (Abs. 6) ist Bedacht zu nehmen. 

(3) Unter einer Gefährdung' von Sachen ist 
die Möglichkeit einer bloßen. Minderung des 
Verkehrswertes der Sache nicht zu verstehen. 

(4) Eine über das zumutbare Maß hinaus­
gehende Belästigung der Umwelt liegt vor, w~nn 
sie das nach, den örtlichen Verhältnissen gewöhn­
liChe Maß erheblich überschreitet und die orts~ 
übliche Benützung der Grundstücke wesentlich 
beeinträchtigt. Hiebei sind auch die für die 
Widmung der Grundstlicke maßgebenden Vor­
sChriften zu berücksichtigen . 

. (5) Parteien in den Bewilligungsverfahren sind 
der Bewilligungswerber und, wenn die Bergbau­
anlageauf der Oberfläche oder im oberflächen­
naheri Bereich von Grundstücken errichtet oder 
betrieben wird, deren Eigentümer sowie die 
Eigentümer der angrenzenden und der benach­
barten Grundstücke, wenn, sie und ihre dem 
Bewilligungswerber nicht, zur Benützung über~ 
lassenen Sachen' gefährdet . werden können, Als 
Parteien sind auch Bergbau- und Gewerbe­
berechtigte anzusehen, soweit sie durch die Berg­
bauanlage in der', Ausübung der Bergbau­
berechtigungen oder beim Schürfen nach son­
stigen mineralischen Rohstoffen oder bei deren 
Gewinnung' behindert wer'den können. 

(6) Vor Erteilung der Bewilligung sind, soweit 
hiedurch öffentliche Interessen berührt werden, 
die zu ihrer Wahrnehmung berufenen Verwal­
tungsbehörden zu hören. Dies gilt besonders in 
den Fällen des § 172 Abs. 4 und, soweit es sich 
um obertägige Bergbauanlagen handdlt, für die 
den Gemeinden Zur Vollziehung zukommenden 
Angelegenheiten der örtlichen Gesundheitspolizei, 
vor allem aus dem Gesichtspunkt des Umwelt­
schutzes, und der örtlichen Raumplanung. 

(7) Ob eine Bergbauanlage vorliegt, deren 
Herstellung und Betrieb Bewilligungen nach 
Abs. 1 bedürfen, entscheidet im Zweifel der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und In­
dustrie; 

§ 147. (1) Die Bewilligungen zum Bau und 
zum Betrieb einer Eisenbahn, die ein Bergbau­
berechtigter nur zur Beförderung der bei Aus­
übung der im § 2 Abs. 1 genannten Tätigkeiten 
benötigten und anfallenden Güter (Bergwerks­
bahn) oder zur Beförderung seiner Arbeitnehmer 
von und, zur Arbeitsstätte (Bergwerksbahn mit 
beschränkt öffentlichem Personen-[Werks-]Ver~ 
kehr) errichten und betreiben will, erteilt die 
Berghauptmannschaft. Der § 146 Abs. 2 bis 6 
gilt sinngemäß. ' 

(2) Die Bewilligungen nach Abs.l dürfen, 
wenn die Eisenbahn eine der eisenbahnbehörd­
lichen Genehmigung und. Aufsicht unterliegende 
Eisenbahn kreuzt oder berührt, hur auf Grund 
einer Stellungnahme des Bundesministers für 
Verkehr und nur dann erteilt werden, wenri 
dagegen vom Standpunkt des allgemeinen 
Eisenbahnverkehrs 'keine Bedenken bestehen. 
Steht die Eisenbahn mit einer Haupt- oder 
Nebenbahn derart in unmittelbarer oder mittel­
barer Gleisverbindung, daß ein übergang von 
Fahrbetriebsmitteln stattfinden kann (Bergwerks­
anschlußbahn), so ist der Bundesminister für Ver­
kehr für die Erteilung der Bewilligungen zu­
ständig. 

Zulassung von bestimmten 'Betriebsfahrzeugen, 
Tagbaugeräten, Betriebseinrichtungen' u. dgl. für 

die Verwendung im Bergbau 

§ 148. Der Bundesminister für Handel, Ge~ 
werbe und Industrie kann durch. Verordnungen 
Betriebsfahrzeuge,. Tagbaugerate, Betriebseinrich­
tungen; wie Apparate, Maschinen u. dgI., Werk­
zeuge und sonstige :ßetriebsmittel, Gegenstände 
von SChutz ausrüstungen sowie Arbeitsstöffe, wie 
Sprengmittel, Hydraulikflüssigkeiten . u. dgt., be­
zeichnen, deren Verwendung bei den im§ 2 
Abs. 1 angeführten Tätigkeiten aus Gründen der 
Sicherh'eit für Personen und Sachen einer ;Zu­
lassung bedarf. In den Verordnungen sind aU0l 
die Anforderungen festzulegen, denen diese 
Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebsein­
richtungen ix. dgl. aus Sicherheitsgründen ent­
sprechen müssen; ferner ist die Art der Kenn-
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zeichnung zugelassener Erzeugnisse zu be- nicht mehr verwendet worden sind. Typen! 
stimmen und anzugeben, in welchem Ausmaß deren Zulassung aufgehoben worden ist, sind' im 
für die Verwendung im Bergbau im Ausland "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" bekanntzu~ 
oder. für die Verwendung zu anderen als Berg- geben. 
bauzweck.en erteilte Zulassungen anerkannt 
werden. 

§149. (1) Die Zulassung kann für eine Type 
oder eine Einzelausführung beantragt werden. 
über Anträge auf Typenzulassung entscheidet 
der Bundesminister' für Handel, Gewerbe und 
Industrie, über Anträge auf Zulassung einer 
Einzelausführung die Berghauptmannschaft. Soll 
eine Einzelausführung für die Verwendung in 
zwei oder mehr Amtsbezirken von Berghaupt­
mannschaften zugelassen werden, so entscheidet 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und In­
dustrie. 

(2) Einem Antrag auf Zulassung ist statt­
zugeben, wenn das Betriebsfahrzeug, das Tag­
baugerät, die Betriebseinrichtung, das Betriebs­
mittel, der Schutzausrüstungsgegenstand oder der 
Arbeitsstoff den für die Zulassung maßgebenden 
Vorschriften entspricht. Die zugelassenen Typen 
sind . im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
bekanntzugeben. . 

. (3) Bei Knderungen an zugelassenen Betriebs­
fahrzeugen, Tagbaugeräten, . Betriebseinrichtun­
gen u. dgl. erstreckt sich die Zubssung auf. die 
geät:J.derte Ausführung nur dann, wenn die 
Änderung von der Zulassungsbehörde .(Abs.l) 
auf Antrag zur Kenntnis genommen worden ist. 
Hierüber ist ein Bescheid zu erlassen. Die Ände­
rung ist nur zur Kenntnis zu nehmen, wenn 
die Betriebsfahrzeuge, .Tagbaugeräte, Betriebs­
einrichtungen u. dgl. auch jn der geänderten 
Ausführung den für eine Zulassung maßgebenden 
Vorschriften entsprechen. .'. 

(4) Eine nach Abs. 2 erteilte Zulassung ist von 
der Zulassungsbehörde (Abs. '1) aufzuheben, 
wenn sich nachträglich am zugelassenen Betriebs­
fahrzeug, Taghaugerät, an der zugelassenen. Be­
trieb~einrichtung oder dg'L wesentliche Mängel 
zeigen, die aus Gründen der Sicherheit für Per­
sonen . und Sachen eine solche Maßnahme er­
fordern, oder. das zugelassene Erzeugnis den 
Vorschriften für die Zulassung und deren Be­
dingungen nicht mehr entspricht. Eine derartige 
Maßnahme ist ferner in den Fällen zu treffen; 
in denen zugelassene Erzeugnisse zur Verfügung 
stehen, die bei zumindest gleicher Wirkungs­
weise in bezug auf Sicherheit für Personen und 
Sachen einen wesentlichen Fortschritt bedeuten; 
in . solchen Fällen dürfen die Erzeugnisse bis zu 
einem Zeitpunkt weiterverwendet w:erden, de~ 
bei Aufhebung der Zulassung unter Bedacht­
nahme auf die allgemein übliche Benützungs­
~auer festzusetzen ist. Eine Zulassung is.t ferner 
für solche Erzeugnisse aufzuheben, die während 
eines Zeitraumes von. mindestens zwei Jahren 

V. Ab s c h ni t t 

Verantwortliche Personen 

Betriebsleiter,. Betriebsleiter-Stellvertreter und 
Betriebsaufseher . 

§ 150. (1) Der Bergbauberechtigte hat für 
jeden Bergbaubetrieb, gliedert sich dieser in 
mehrere selbständige Betriebsabteilungen, . für 
jede davon einen Betriebsleiter, einen Betriebs­
leiter-Stellvertreter und für die technische Auf­
sicht Betriebsaufseher zu bestellen. Die Bestellung 
bedarf der Anerkennung durch diehiefür zu­
ständige Bergbehörde (§ 153). 

(2) Betriebsleiter und Betriebsaufseher dürfen 
nicht in dieser Funktion für einen anderen 
Bergbaubetrieb oder eine selbständige Betriebs­
abteilung, bei einem in mehrere selbständige 
Betriebsabteilungen gegliederten Bergbaubetrieb 
für eine andere selbständige Betriebsabteilung 
oder' einen Bergbaubetrieb, bestellt sein. Der 
Betriebsleiter-Stellvertn~ter' darf während der 
Vertretung keinen anderen Bergbaubetrieb und 
keine selbständige Betriebsabteilung, bei einem 
in mehrere selbständige BetriebsabteiIungen ge­
gliederten Bergbaubetrieb keine artdere selb:. 
ständige Betriebsabteilung und keinen Bergbau­
betrieb, leiten; er muß weiter von seinen son­
stigen Funktionen so weit entbunden sein, daß 
er sich der Leitung des' Bergbaubetriebes oder 
der selbständigen Betriebsabteilung ausreichend 
widmen kann. 

(3) Der Bergbauberechtigte kann gleichartige 
Tätigkeiten ausübende Abteilungen verschiedener 
Bergbaubetriebe einem eigenen Betriebsleiter 
unterstellen. Die Abs. 1 und' 2 gelten sinngemäß. 

(4) Ist der Betriebsleiter, besonders infolge des 
großen Umfanges des Bergbaubetriebesoder der 
selbständigen Betriebsabteilung, der großen Ent­
fernung der Arbeitsstellen· voneinander oder des 
Ausmaßes und des Grades der allgemeinen Ge­
fährdung, nicht "in der Lage, den Betrieb oder 
die Betriebsabteilung den Erfordernissen der 
Sicherheit entsprechend zu leiten, so hat die 
Berghauptmannschaft, erstreckt. sich jedoch der 
Bereich des Bergba,ubetriebes oder der selbstäIl~ 
digen Betriebsabteilung über den AmtsbeZIrk 
einer Berghauptmannschaft hinaus, der B~ndes-. 
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
dem Bergbauberechtigtendie Unterteilung des 
Bergbaubetriebes in sdbständige Betriebsabtei­
lungen oder die Schaffung zusätzlicher selb­
ständiger Betriebsabteilungen aufzutragen. Dem 
Bergbauberechtigten ist· weiters aufzutragen, 

/ 
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gleichartige Tätigkeiten ausübende Abteilungen 
verschiedener Bergbaubetriebe einem eigenen 
Betriebsleiter zu unterstellen und die Anzahl der 
Betriebsaufseher beim Bergbaubetrieb oder der 
selbständigen Betriebsabteilung zu vermehren, 
wenn <lies aus Gründen der Sicherheit erforder­
lich ist. 

§ 151. Der Bergbauberechtigte hat den Auf­
gabenbereich und die Befugnisse der Betriebs­
leiter, Betriebsleiter-Stellvertreter und Betriebs­
aufseher bei deren Bestellung genau festzulegen. 
Hiebei hat er darauf zu achten, daß die Ab­
grenzung eindeutig ist und eine geordnete 
Zusammenarbeit gewährleistet wird. 

§ 152. (1) Der Bergbauberechtigte hat der 
zuständigen Bergbehörde (§ 153) die Betriebs­
leiter, Betriebsleiter-Stellvertreter und Betriebs­
aufseher umgehend nach deren Bestellung unter 
Angabe ihrer Aufgabenbereiche und Befugnisse, 
ihrer Vorbildung und bisherigen Tätigkeit unter 
Beifügung von Unterlagen hierüber sowie, über 
die hinreichende Kenntnis der im § 198 Abs. 1 
angeführten Rechtsvorschriften bekanntzugeben. 

(2) Die Unterlagen sind im Original oder in 
gerichtlich oder notariell beglaubigter Abschrift 
oder Ablichtung, fremdsprachige Nachweise 
überdies in beglaubigter übersetzung vorzu­
legen. 

§ 153. Für die Anerkennung der Bestellung 
von Betriebsleitern, Betriebsleiter-Stellvertretern 
und Betriebsaufsehern ist der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie zuständig, wenn 
sich der Bereich des Bergbaubetriebes, der selb­
ständigen Betriebsabteilung oder im Fall des 
§ 150 Abs. 3 über den Amtsbezirk einer Berg­
hauptmannschaft hinauserstreckt. Der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie ist 
ferner für die Anerkennung der Bestellung von 
Betriebsleitern und Betriebsleiter-Stellvertretern 
für Bergbaubetriebe und selbständige Bettiebs­
abteilungen zuständig, deren Bereich nicht über 
den Amtsbezirk einer Berghauptmannschaft 
hinausreicht, wenn den bestellten Personen die 
entsprechende Vorbildung (§ 154 Abs. 2) fehlt. 
Dies gilt unter den gleichen Voraussetzungen im 
Fall des § 150 Abs. 3. In den übrigen Fällen ist 
die Berghauptmannschaft für die Anerkennnung 
der Bestellung zuständig. 

§ 154. (1) Die Bestellung von Betriebsleitern, 
Betriebsleiter-Stellvertretern und Betriebsauf­
sehern ist anzuerkennen, wenn die bestellten 
Personen eine entsprechende Vorbildung (Abs. 2) 
oder bei Fehlen einer solchen die für die Leitung 
des betreffenden Bergbaubetriebes, der betref­
fenden selbständigen Betriebsabteilung oder der 
betreffenden Abteaungen im FaN des § 150 Abs. 3 
oder die für die technische Aufsicht erforder­
lichen theoretischen Kenntnisse, ferner eine hin­
reichend lange einschlägige praktische Verwen-

dung (Abs. 3) sowie eine hinreichende Kenntnis 
der im § 198 Abs. 1 angeführten Rechtsvor­
schriften (Abs. 4) nachweisen. 

(2) Als entsprechende Vorbildung zur Leitung 
eines Bergbaubetriebes, einer selbständigen 
Betriebsabteilung oder der Abteilungen im Fall 
des § 150 Abs.' 3 gilt eine einschlägige Hochschul­
ausbildung (§ 158), als entsprechende Vorbildung 
Zur technischen Aufsicht eine einschlägige Hoch­
,schulausbildung oder die Ausbildung an einer 
einschlägigen Lehranstalt (§ 158). 

(3) Die praktische Verwendung muß ein­
schlägiger Art (§ 158) und bei entsprechender 
Vorbildung von mindestens dreijähriger Dauer 
gewesen sein. Bei Absolventen mit einschlägiger 
Hochschulausbildung gilt für die technische Auf­
sicht eine vor oder während der Studien ge­
leistete praktische Tätigkeit in" der in den 
Studienplänen festgelegten Dauer als hinreichend 
lange einschlägige praktische Verwendung. Fehlt 
die entsprechende Vorbildung, so muß die ein~ 
schlägige praktische Verwendung mindestens fünf 
Jahre gedauert haben. 

(4) Eine hinreichende Kenntnis der im § 198 
Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften gilt für 
Betriebsleiter und Betriebsleiter-Stellvertreter als 
nachgewiesen, wenn sie eine Lehrveranstaltung 
einschlägiger Art an einer Hochschule besucht 
haben und ein Zeugnis über die erfolgreiche 
Ablegung einer Prüfung über den vorgetragenen 
Stoff vorlegen. Bei Betriebsaufsehern gilt der 
Nachweis durch den Besuch einer Lehrveranstal­
tung einschlägiger Art an einer Hochschule 
oder Lehranstalt und die Vorlage eines Zeug­
nisses über die erfolgreiche Ablegung einer 
Prüfung über den vorgetragenen Stoff als 
erbracht. Eine hinreichende Kenntnis der im 
§ 198 Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften 
ist auch anzunehmen, wenn der bestellte 
Betriebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertreter oder 
Betriebsaufseher schon einmal in der gleichen 
Funktion bergbehördlich zugelassen worden ist. 
Dies gilt auch für den Fall, daß der Betreffende 
schon einmal in der gleichen Funktion bestellt 
gewesen ist und die zuständige Bergbehörde die 
Bestellung anerkannt hat. Sonst kann der Nach­
weis nur durch eine Prüfung (§ 158) durch die 
für die Anerkennung der Bestellung zuständige 
Bergbehörde erbracht werden. Hierüber hat 
diese ein Zeugnis auszustellen. 

(5) Die für die Leitung eines Bergbaubetriebes, 
einer selbständigen Betriebsabteilung oder der 
Abteilungen im Fall des § 150 Abs. 3 oder die 
für die technische Aufsicht erforderlichen theo­
retischen Kenntnisse sind bei Fehlen einer ent­
sprechenden Vorbildung durch Vorlage von 
~rüfungszeugnissen sowie Bestätigungen über den 
Besuch von Kursen u. dgl. oder durch eine Prü­
fung durch Sachverständige nachzuweisen, die 
von der für die Anerkennung der Bestellung 
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zuständigen Bergbehörde zu bestimmen sind. 
Die theoretischen Kenntnisse sind auch als ge­
geben anzusehen, wenn ein bestellter Betriebs­
leiter, Betriebsleiter-Stellvertreter oder Betriebs­
aufseher schon einmal in der gleichen Funktion 
bergbehördlich zugelassen worden ist und sich 
der neue Aufgabenbereich nach Art und Umfang 
vom früheren nicht erheblich unterscheidet. Dies 
gilt unter dieser Voraussetzung auch für den 
Fall, daß der Betreffende schon einmal in der 
gleichen Funktion bestellt gewesen ist und die 
zuständige Bergbehörde die Bestellung anerkannt 
hat. 

§ 155. Wird die Bestellung eines Betriebs­
leiters, Betriebsleiter-Stellvertreters oder Betriebs­
aufsehers nicht anerkannt, so hat der Bergbau­
berechtigte den Betriebsleiter, Betriebsleiter­
Stellvertreter oder Betriebsaufseher unverzüglich 
abzuberufen. 

§ 156. Das Ausscheiden und die Betrauung des 
Betriebsleiters, Betriebsleiter-Stellvertreters oder 
Betriebsaufsehers mit einer anderen Funktion 
sind der für die Anerkennung der Bestellung 
zuständigen Bergbehörde unverzüglich anzu­
zeigen. 

§ 157. Die Anerkennung der Bestellung ist 
von der hiefür zuständigen Bergbehörde zu 
widerrufen, wenn Tatsachen bekanntwerden; die 
den Betriebsleiter, Betriebsleiter~Stellvertreter 
oder Betriebsaufseher als nicht mehr zur ein­
wandfreien Ausübung seiner Funktion geeignet 
erscheinen lassen und eine an den Bergbau­
berechtigten ergangene Aufforderung· zur Ab­
berufung erfolglos geblieben ist. Dies gilt auch 
für den Fall, daß Betriebsleiter, Betriebsleiter­
Stellvertreter und Betriebsaufseher mehrere 
Funktionen ausüben und sich der Leitung des 
Bergbaubetriebes, der selbständigen Betriebs­
abteilung oder der Abteilungen im Fall des § 150 
Abs. 3 oder der technischen Aufsicht nicht aus­
reichend widmen können. 

§ 158. Nähere Vorschriften über die verlangte 
Vorbildung, die Art der erforderlichen prak­
tischen Verwendung, die Prüfung nach § 154 
Abs. 4 und den Nachweis der erforderlichen 
theoretischen Kenntnisse für die Leitung eines 
Bergbaubetriebes, einer selbständigen Betriebs­
abteilung und der Abteilungen' im Fall des § 150 
Abs. 3 sowie für die technische Aufsicht bei 
Fehlen einer entsprechenden Vorbildung erläßt 
der Bundesminister für Han'del, Gewerbe und 
Industrie durch Verordnung. 

Leitung und technische Aufsicht bei Tätigkeiten 
von Fremdunternehmern 

§ 159. (1) Fremdunternehmer haben der Berg­
hauptmannschaft vor Aufnahme der ihnen vom 
Bergbauberechtigten übertragenen Tätigkeiten die 
für die Leitung und technische Aufsicht verant-

wortlichen Personen unter Angabe der Aufgaben­
bereiche und Befugnisse bekanntzugeben und 
nachzuweisen, daß die namhaft gemachten Per­
sonen über eine hinreichende Kenntnis der im 
§ 198 Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften 
verfügen, soweit diese für die Ausführung der 
Tätigkeiten in Betracht kommen. Erstrecken sich 
die Tätigkeiten über den Amtsbezirk einer Berg­
hauptmannschaft hinaus, so ist die Anzeige dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und In­
dustrie zu erstatten. Der § 151 zweiter Satz und 
der § 154 Abs. 4 gelten sinngemäß. 

(2) Ist es aus Gründen der Sicherheit erforder­
lich, so hat die zur Entgegennahme der Anzeige 
nach Abs. 1 zuständige Bergbehörde dem Fremd­
unternehmer aufzutragen, mit der Leitung und 
der technischen Aufsicht Personen zu betrauen, 
die den im § 154 genannten Erfordernissen ent­
sprechen. Die Betrauung bedarf der An­
erkennung durch die Bergbehörde. Die §§ 152, 
155, 156 und 157 gelten sinngemäß. 

Verantwortliche Markscheider 

§ 160. (1) Der Bergbauberechtigte hat für 
jeden Bergbaubetrieb einen verantwortlichen 
Markscheider zu bestellen. Dieser hat vor allem 
die Anfertigung und Führung des Bergbau­
kartenwerkes und die Vermessungen beim Berg­
baubetrieb zu beaufsichtigen und bergschadens­
kundliche Aufgaben, besonders zum Schutz der 
Oberfläche und zur Sicherung der Oberflächen­
nutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeit, 
zu erfüllen. Die Bestellung bedarf der An­
erkennung durch die hiefür zuständige Berg­
behörde (§ 162). 

(2) Der Bergbauberechtigte kann auch für 
mehrere Bergbaubetriebe einen verantwortlichen 
Markscheider bestellen, wenn dieser in der Lage 
ist, bei allen Bergbaubetrieben, für die er ver­
antwortlich sein soll, seine Funktion einwandfrei 
auszuüben. Ist dies nicht mehr der Fall, so hat 
die Berghauptmannschaft, erstreckt sich jedoch der 
Bereich eines Bergbaubetriebes über den Amts­
bezirk einer Berghauptmannschaft hinaus, der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie dem Bergbauberechtigten aufzutragen, den 
bestellten verantwortlichen Markscheider seiner 
Funktion für einen Teil der Bergbaubetriebe zu 
entbinden und für diesen einen eigenen verant­
wortlichen Markscheider zu bestellen. 

(3) Wenn es die einwandfreie Führung des 
Bergbaukartenwerkes oder die ordnungsgemäße 
Ausführung der Vermessungs- und bergschadens­
kundlichen Aufgaben erfordert, hat der Berg­
bauberechtigte auch dafür zu sorgen, daß der 
verantwortliche Markscheider im Fall längerer 
Abwesenheit von einer im Sinn des § 163 ge­
eigneten Person vertreten wird. 
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§ 161. Der Bergbauberechtigte hat' der zu­
ständigen Bergbehörde (§ 162) den verantwort­
lichen Markscheider umgehend nach dessen· Be­
stellung unter Angabe der Vorbildung und bis­
herigen Tätigkeit unter Beifügung von Unter­
lagen hierüber sowie über dIe hinreichende 
Kenntnis der im § 198 Abs. 1 angeführten 
Rechtsvorschriften bekanntzugehen. Der § 152 
Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 162. Für die Anerkennung der Bestellung 
eines verantwortlichen Markscheiders ist der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und In­
dustrie zuständig, wenn sich der Bereich des 
Bergbaubetriebes über den Amtsbezirk einer 
Berghauptmannschaft hinauserstreckt oder dies 
für· einen Bergbaubetrieb zutrifft, wenn· der ver­
antwortliche Markscheider für mehrere Bergbau­
betriebe bestellt worden ist. Der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie ist 
ferner für die Anerkennung der Bestellung von 
verantwortlichen Markscheidern zuständig, wenn 
den bestellten Personen die entsprechende Vor­
bildung (§ 163 Abs. 2) fehlt. In den übrigen 
Fällen ist die Berghauptmannschaft für die An­
erkennung der Bestellung zuständig. 

§ 163. (1) Die Bestellung von verantwortlichen 
Markscheidern ist _ahzuerkennen, wenn diese 
Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen sind. 
Sie ist außerdem anzuerkennen, wenn die be­
stellten Personen eine entsprechende Vorbildung 
(Abs. 2) oder bei Fehlen einer. solchen die beim 
betreffenden Bergbaubetrieb erforderlichen 
Kenntnisse des Markscheidewesens, ferner - eine 
hinreichend lange einschlägige praktische Ver­
wendung (Abs. 3) sowie eine hinreichende 
Kenntnis der im § 198 Abs. 1 angeführten 
Rechtsvorschriften(Abs. 4) nachweisen. 

(2) Als entsprechende Vorbildung gilt die 
Absolvierung der. Diplomstudien der Studien­
richtung Markscheidewesen an der Monta­
nistischen Hochschule in Leoben. 

(3) Die praktische Ve~wendung muß ein­
schlägiger Art (§ 165) und bei entsprechender 
Vorbildung von mindestens dreijähriger Dauer 
gewesen sein. Fehlt. die entsprechende Vor­
bil4ung, so muß die einschlägige praktische Ver­
wendung mindestens fünf Jahre gedauert haben. 

(4) Eine hinreichende Kenntnis der im § 198 
Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften gilt als 
nachgewiesen, wenn eine Lehrveranstaltung ein­
schlägiger . Art an einer Hochschule besucht 
worden ist und ein Zeugnis über die erfolg­
reiche Ablegung einer Prüfung über· den vor­
getragenen Stoff vorgelegt wird. Eine hin­
reichenae Kenntnis der im§ 198 Abs. 1 an~ 
geführten Rechtsvorschriften ist auch anzu­
nehmen, wenn die zum verantwortlichen Mark­
scheider bestellte Person schon einmal in dieser 

Funktion bestellt gewesen ist und die zu­
ständige Bergbehörde die Bestellung anerkannt 
hat. Sonst kann der Nachweis nur durch eine 
Prüfung (§ 165) durch die für die Anerkennung 
der Bestellung zuständige Bergbehörde erbracht 
werden. Hierüber hat· diese ein Zeugnis aus­
zustellen. 

(5) Die bei einem Bergbaubetrieb erforder­
lichen Kenntnisse des Markscheidewesens sind bei 
Fehlen. einer entsprechenden Vorbildung durch 
Vorlage von Prüfungszeugnissen sowie Bestäti~ 
gungen über den Besuch von Kursen u. dgl. 
oder durch eine Prüfung durch Sachver­
ständige nachzuweisen, die von der für die An­
erkennung der Bestellung zuständigen Berg~ 
behörde zu bestimmen sind. Die erforder1ichen 
Kenntnisse sind auch als gegeben anzusehen, wenn 
die zum verantwortlichen Markscheider bestellte 
Person schon einmal in dieser Funktion bestellt 
gewesen ist, -die zuständige Bergbehörde die Be­
stellung anerkannt hat und sich der neue Auf­
gabenbereich nach Art und Umfang vom frühe­
ren nicht erheblich unterscheidet. 

§ 164. (1) Wird· die Bestellung eines verant­
wortlichen Markscheiders nicht anerkannt, so hat 
der Bergbauberechtigte den verantwortlichen 
Markscheider unverzüglich abzuberufen. 

(2) Die §§ 156 und 157 gelten sinngemäß. 

§ 165.Nähe~e Vorschriften über die Art der 
erforderlichen praktischen Verwendung, die Prü­
fung nach § 163 Abs. 4 und den Nachweis der 
bei einem Bergbaubetrieb erforderlichen Kennt­
nisse des Markscheidewesens bei Fehlen einer ent­
sprechenden Vorbildung erläßt der Bundesmini­
ster für Handel, Gewerbe und Industrie durch 
Verordnung. 

Vr: Absc h n i t t 

Bergbaubevollmächtigte 

§ 166. (1) Bergbauberechtigte, die gemeinsam 
Inhaber einer Bergbauberechtigung oder in- den 
Fällen des § 2 Abs. 2 einer Gewerbeberechtigung 
sind oder denen gemeinsam die Ausübung solcher 
ßerechtigungen überlassen worden ist, ferner al­
leinige Bergbauberechtigte, die ihren ordentlichen 
Wohnsitz im Ausland haben oder juristische Per­
sonen sind,· haben eine im Inland wohnhafte 
eigenberechtigte Person zu bestellen, die ermäch­
tigt ist, für sie, bei mehreren Teilhabern für alle 
gemeinsam, rechtswirksam Aufträge der Berg­
behörden entgegenzunehmen und Schriftstücke 
der Bergbehörden zu empfangen (Bergbaubevoll­
mächtigter). 

(2) Der Bergbaubevollmächtigte ist den für die 
einzelnen Bergbauberechtigungen und in denFäl~ 
des § 2 Abs. 2 nach der Lage des Vorkommens 
sonstiger mineralischer Rohstoffe zuständigen 
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Berghauptmannschaften sowie dem Bundesmini­
ster für Handel,Gewerbe und Industrie namhaft 
zu machen. . 

(3) Eine vom Gericht Oder von einer Verwal­
tungsbehörde mit der Verwaltung des Bergbau­
unternehmens oder der Bergbauberechtigungen, 
in den Fällen des § 2 Abs. 2 der Gewerbeberech­
tigung betraute Person gilt als Bergbaubevoll­
mächtigter. Die im Abs. 2 bezeichneten Berg­
behörden sind von Amts wegen von der Bestel­
lung des Verwalters zu verständigen. 

VII. Abschnitt 

Wechsel in der Person des Bergbauberechtigteri 

§ 167. Durch einen Wechsel in der Person des 
Bergbauberechtigten wird die Wirksamkeit von 
Bewilligungen, Genehmigungen, Zulassungen, An­
erkennungen und 'Anordnungen nach diesem 
Bundesgesetz, nach den auf Grund dieses Bundes­
gesetzes erlassenen Verordnungen oder nach son­
stigen von' den Bergbehörden anzuwendenden 
Rechtsvorschriften nicht berührt. Dies gilt auch 
für Bewilligungen; .Genehmigungen, Zulassungen, 
Anerkennungen und' Anordnungen, die nach 
§ 258 aufrecht bleiben oder auf Verordnungen 
beruhen, die nach § 217 Abs. 1 weitergelten. 

VIII. A b s c h n i t t 

Haftung für Geldleistungen 

§ 168. Bergbauberechtigte, wenn diesen aber 
nur die Ausübung von Bergbauberechtigungen 
und in den Fällen des § 2 Abs. 2 die Ausübung 
von Gewerbeberechtigungen überlassen worden 
ist, auch die Inhaber der Berechtigungen sowie 
Fremdunternehmer haften den Bergbehörden ge­
genüber für Geldleistungen aus öffentlich-recht­
lichen ,Pflich ten zur ungeteilten Hand. 

IX. A b s c h n i t t 

Ausschließung einer abgesonderten Exekution auf 
Bergbauzubehör 

§ 169. Die zur Ausübung der Bergbauberech­
tigung, in den Fällen des § 2 Abs. 2 der Ge­
werbeberechtigung, erforderlichen Bergbauanla­
gen, Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebs­
einrichtungen u. dgl. (§ 148), das die Bergbau­
ber,echtigung, in den Fällen des §, 2 Abs. 2 das 
Vorkommen sonstiger mineralischer Rohstoffe, 
betreffende Karten- und Unterlagenmaterial so­
wie die beim Bergbaubetrieb befindlichen noch 
nicht marktreifen mineralischen Rohstoffe gelten 
als Bergbauzubehör und sind als .solches einer ab­
gesonderten Exekution entzogen. ' 

IX. HAUPTSTüCK 

BERGBAU UND GRUNDEIGENTUM 

I. Abschnitt 

Grundüberlassung 

§ 170. Vor Benützung der Oberfläche und des 
oberflächennahen Bereiches von fremden Grund­
stücken oder Teilen von solchen zur Ausübung 
der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten hat 
der Bergbauberechtigte die Zustimmung des 
Grundeigentümers einzuholen. 

§ 171. (1) Stimmt der Grundeigentümer der 
Benützung seines Grundstückes oder eines Teiles 
von diesem gegen eine angemessene Entschädi­
gung zu, kommt es jedoch über diese zu keiner 
Einigung mit dem Bergbauberechtigten, so kann 
jeder der Beteiligten bei der Berghauptmann­
schaft die Festsetzung dieser Entschädigung be­
gehren. Der § 172 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

(2) Bestehen an einem dem Bergbauberechtig­
ten gehörenden Grundstück oder an einein Teil 
eines solchen dingliche Rechte, die der Ausübung 
der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten auf 
diesem Grundstück entgegenstehen, und verzich­
tet der dinglich Berechtigte gegen eine angemes­
sene Entschädigung auf die Geltendmachung die­
ser Rechte, einigt er sich jedoch über die Ent­
schädigung nicht mit dem Bergbauberechtigten, 
so kann jeder der Beteiligten bei der Berghaupt~ 
mannschaft die Festsetzung der Entschädigung be­
gehren., Der § 172 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

§ 172. (1) Gestattet der Grundeigentümer dem 
Bergbauberechtigten nicht, für den Bergbau 11-0t­
wendige Grundstücke oder Grundstücksteile ge­
gen eine angemessene Entschädigung auf die Dauer 
des Bedarfes zu benützen, so kann der Bergbau­
berechtigte bei der Berghauptmannschaft 'um 
zwangsweise Grundüberlassung ansuchen. Dies 
gilt auch dann, wenn dingliche Rechte der, Be­
nützung eines für den Bergbau notwendigen, dem 
Bergbauberechtigten gehörenden Grundstückes 
oder Grundstücksteiles entgegenstehen und der 
dinglich Berechtigte auch nicht gegen eine ange­
messene Entschädigung a~f ·die Gelt·endmachung 
dieser Rechte verzichtet. 

(2) Für den Bergbau notwendig sind fremde 
Grundstücke oder Teile von solchen, wenn deren 
Benützung zur technisch und wirtschaftlich ein­
wandfreien, ,sicheren Ausübung der im § 2 Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten erforderlich ist und der 
Zweck, für den die Benützung nötig ist, nicht 
durch die Inanspruchnahme von eigenen oder 
fremden minder wertvollen Grundstücken oder 
Teilen von solchen erreicht werden' kann oder 
wenn die Benützung der 'fremden Grundstücke 
oder Teile von ,solchen zur Durchführung von: 
Maßnahmen nach den §§ 202 bis' 204 'erforder­
lich ist. Dies gilt sinngemäß für den Fall des 
Abs. 1 zweiter Satz. 
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(3) Die Einleitung des Verfahrens ist von der 
Berghauptmannschaft dem Grundbuchsgericht 
anzuzeigen und von diesem im Grundbuch an­
zumerken. Diese Anmerkung hat zur Folge, daß 
der die zwangsweise Grundüberlassung verfü­
gende Bescheid auch gegen jede Person wirksam 
wird, für die im Range nach der Anmerkung ein 
bücherliches Redlt eingetragen wird. 

(4) über das Ansuchen entscheidet die Berg­
hauptmannsclJ.aft im Einvernehmen mit dem 
Landeshauptmann. Vor Entscheidung hier­
über sind, soweit hiedurch öffentliche Interessen 
berührt werden, die zu deren Wahrnehmung 
berufenen Verwaltungsbehörden zu hören. Dies 
gilt besonders, wenn die vom Bergbauberechtig­
ten zur Benützung für Bergbauzwecke benötig­
ten Grundstücke oder Teile von solchen im Be­
reich von öffentlichen Straßen, Eisenbahnen, 
Zwecken der Luftfahrt oder Schiffahrt dienenden 
Anlagen, öffentlichen Gewässern, Regulierungs­
bauten, öffentlichen Wasserversorgungs- oder Ab­
wasserbeseitigungsanlagen, wasserrechtlich beson­
ders geschützten Gebieten, öffentlichen Energie­
versorgungsanlagen, Anlagen der Post- und Tele­
graphenverwaltung, militärischen Zwecken die­
nenden Anlagen oder in der Nähe der Bundes­
grenze gelegen sind. 

(5) Hat der Bergbauberechtigte die zwangsweise 
Grundüberlassung für die Dauer der im § 2 
Abs. 1 angeführten Tätigkeiten begehrt und wer­
den diese länger als drei Jahre ausgeübt werden, 
so ist er bei Verfügung der zwangsweisen Grund­
überlassung auf Antrag des Grundeigentümers 
zu verpflichten, die ganz oder größtenteils benö­
tigten Grundstücke in sein Eigentum zu über­
nehmen. 

(6) Der die zwangsweise Grundüberlassung 
und im Fall des Abs. 5 außerdem die übernahme 
der Grundstücke ins Eigentum verfügende Be­
scheid hat auch die Entschädigung vorläufig zu 
bestimmen. über Berufungen gegen solche Be­
scheide entscheidet der Bundesminister für Han­
del, Gewerbe und Industrie; der· Ausspruch über 
die Entschädigung ist jedoch mit Berufung nicht 
anfechtbar. Er wird endgültig, wenn die Fest­
stellung der Entschädigung nicht binnen drei 
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Aus­
spruchs über die Pflicht zur Grundüberlassung 
bei demjenigen Bezirksgericht begehrt wird, in 
dessen Sprengel das zur Benützung. zu überlas­
sende Grundstück oder der zur Benützung zu 
überlassende Teil eines solchen liegt. Dieses Ge­
richt hat im Verfahren außer Streitsachen zu 
entscheiden. Mit Anrufung des Gerichtes tritt 
der Bescheid hinsichtlich des Ausspruchs über 
die Entschädigung. außer Kraft. Dadurch kann 
jedoch die Vollziehung des aufrecht geblie­
benen Teiles des Bescheides nicht gehindert wer­
den, sobald die vorläufig bestimmte Entschä­
digung geleistet oder gerichtlich erlegt ist. Wird 

der Antrag zurückgezogen, so gilt der außer 
Kraft getretene Teil des Bescheides als zwischen 
dem Bergbauberechtigten und dem Grundeigen­
tümer oder dinglich Berechtigten vereinbart. Im 
übrigen gelten die §§ 4 bis 10 und für das 
gerichtliche Verfahren zur Bestimmung der Ent­
schädigung auch der § 22 Abs. 2 bis 4, die §§ 24 
bis 26, 28 bis 31 und der § 34 des Eisenbahn­
enteignungsgesetzes 1954 sinngemäß. 

(7) Auf Antrag des Bergbauberechtigten hat 
die Berghauptmannschaft die Ausführung des 
die zwangsweise Grundüberlassung erfordernden 
Vorhabens noch vor Eintritt der Rechtskraft des 
Ausspruchs über die Pflicht zur Grundüberlassung 
zu gestatten, wenn dies zum Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Personen, von Sachen, 
der Umwelt, von Lagerstätten, aus bergwirt­
schaftlichen Gründen oder zum Schutz der Ober­
fläche notwendig ist und der Bergbauberechtigte 
die vorläufig bestimmte Entschädigung geleistet 
oder gerichtlich erlegt hat. Die Berufung gegen 
einen derartigen Bescheid hat keine aufschiebende 
Wirkung. . 

§ 173. Die zwangsweise Grundüberlassung 
innerhalb von Gebäuden, in geschlossenen Hof­
räumen, Hausgärten, in weniger als 50 m Ent­
fernung von Gebäuden und in Friedhöfen ist 
nur zulässig, wenn das öffentliche Interesse an 
ihrer überlassung zu Bergbauzwecken überwiegt 
oder wenn diese aus Sicherheitsgründen unbedingt 
erforderlich ist. Ob diese Voraussetzungen zutref­
fen, entscheidet der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. Bis zur Entscheidung 
hierüber ist das Verfahren nach § 172 zu unter­
brechen. 

§ 174. Die Anmerkung im Grundbuch (§ 172 
Abs. 3) ist im Fall des § 172 Abs. 5 mit der 
grundbücherlichen übertragung des Eigentums 
an den Bergbauberechtigten, sonst auf Grund 
der Anzeige· der Berghauptmannschaft, daß das 
zur Benützung für Bergbauzwecke überlassene 
Grundstück hiefür nicht mehr 'benötigt wird 
oder die Anmerkung aus anderen Gründen gegen­
standslos geworden ist, zu löschen. 

II. A b s c h n i t t 

überlassung der Nutzung privater Tagwässer 

§ 175. (1) Der Grundeigentümer hat dem Berg­
bauberechtigten die Nutzung der ihm gehören­
den privaten Tagwässer gegen eine angemessene 
Entschädigung zu überlassen, wenn und soweit 
die Nutzung der Tagwässer für den Bergbau not­
wendig ist und das öffentliche Interesse an deren 
Nutzung zu Bergbauzwecken überwiegt. 

(2) über das Ansuchen des Bergbauberechtigten 
entscheidet die Berghauptmannschaft im Einver­
nehmen mit dem Landeshauptmann als Wasser­
rechtsbehörde. Der § 172 Abs. 2 und 6 gilt sinn­
gemäß. 
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III. A b s c h n i t t 

Bergbaugebiete 

§ 176. (1) Als Bergbaugebiete gelten Grund­
stücke und Grundstücksteile innerhalb der Be­
grenzungen von Grubenmaßen, überscharen, 
Gewinnungs~, Speicher- und Abbaufeldern, fer­
ner Grundstücke und Grundstücksteile außerhalb 
davon, wenn sie nach § 177 Abs. 2 als Bergbau­
gebiete bezeichnet worden sind. 

(2) In Bergbaugebieten dürfen nach Maßgabe 
des § 179 Bauten und andere Anlagen, soweit es 
sich nicht um Bergbauanlagen handelt, nur mit 
Bewilligung der Berghauptmannschaft errichtet 
werden. Dies gilt auch bei wesentlichen Erweite­
rungen und Veränderungen der Anlagen. 

§ 177. (1) Der Bergbauberechtigte hat der 
Berghauptmannschaft diejenigen Grundstücke und 
Grundstücksteile außerhalb der Begrenzungen von 
Grubenmaßen, überscharen, Gewinnungs-, Spei­
cher- und Abbaufeldern bei Aufnahme des plan­
mäßigen und systematischen Abbaues oder 
Speicherbetriebes bekanntzugeben, die als Folge 
von Einwirkungen dieser Tätigkeiten in den 
nächsten zehn Jahren Bodenverformungen in 
solcher Art und in einem solchen Ausmaß unter­
liegen oder voraussichtlich unterliegen werden, 
daß dadurch Bauten und andere Anlagen wesent­
liche Veränderungen erfahren können. Gleich­
zeitig sind ein Verzeichnis der in Betracht kom­
menden Grundstücke und Grundstücksteile, ein 
Lageplan, ~eine bergtechnische übersichtskarte und 
eine bergtechnische Beschreibung in dreifacher 
Ausfertigung vorzulegen. Gliederung, Inhalt und 
Ausgestaltung dieser Unterlagen bestimmt nach 
dem Stand der Wissenschaft und Technik auf 
dem Gebiet des Montanwesens und nach den 
Erfordernissen der Sicherheit der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie .durch Ver­
ordnung. 

(2) Die .Berghauptmannschaft hat zu prüfen, 
ob die im Abs. 1 genannten Voraussetzungen 
vorliegen, und sodann durch Bescheid die Grund­
stücke und Grundstücksteile zu bezeichnen, die 
als Bergbaugebiete in Betracht kommen. Parteien 
des Verfahrens sind der Bergbauberechtigte und 
die Eigentümer der betroffenen Grundstücke. 

§ 178. (1) Die Berghauptmannschaft hat nach 
Verleihung von Bergwerksberechtigungen, Ertei­
lung von Gewinnungs- und Speicherbewilligun­
gen, Anerkennung von Gewinnungsfeldern und 
nach Eintritt der Rechtskraft eines Bescheides 
nach § 177 Abs. 2 dem Grundbuchsgericht die­
jenigen Grundstücke und Grundstücksteile mitzu­
teilen, die als Bergbaugebiete gelten. 

(2) Auf Grund der Mitteilung der Berghaupt­
mannschaft hat das Grundbuchsgericht von Amts 
wegen ersichtlich zu machen, daß die betreffenden 
Grundstücke und Grundstücksteile als Bergbau­
gebiete gelten. 

(3) Die Mitteilung hat die für die grund­
bücherliche Eintragung erforderlichen Angaben 
zu enthalten: 

§ 179. (1) Die Bewilligung nach § 176 Abs. 2 
ist von der Berghauptmannschaft zu erteilen, 
wenn durch die Errichtung des geplanten Baus 
oder einer anderen geplanten Anlage im Berg­
baugebiet die Gewinnungs- oder Speichertätigkeit 
in diesem nicht verhindert oder erheblich er­
schwert wird und eine wesentliche Veränderung 
der geplanten Anlage durch Bodenverformungen 
nicht oder nicht mehr zu erwarten ist oder durch 
geeignete Maßnahmen hintangehalten wird. 
Nimmt der Bergbauberechtigte die erhebliche 
Erschwerung der· Gewinnungs- oder Speicher­
tätigkeit auf sich, so ist die Bewilligung bei 
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen gleich­
falls zu erteilen. Mit der Bewilligung kann die 
Verpflichtung zu bestimmten Sicherheitsvorkeh­
rungen verbunden werden. 

(2) Wird die Bewilligung nicht oder mit der 
Verpflichtung zu bestimmten Sieherheitsvorkeh­
rungen erteilt und ist die geplante Anlage zur 
gehörigen Benützung des Grundstückes· ohne 
wesentliche Änderung des bisherigen Verwen­
dungszweckes nach Art und Umfang notwendig, 
so hat der Bergbauberechtigte und, wenn die 
Gewinnungsberechtigung, die Speicherbewilligung 
oder. in den Fällen des § 2 Abs. 2 die Gewerbe­
berechtigung nicht mehr aufrecht ist, der frühere 
Bergbauberechtigteden Bewilligungswerber ange­
messen zu entschädigen. Der § 172 Abs. 6 gilt 
sinngemäß. 

(3) Für wesentliche Veränderu~gen und Er­
weiterungen von Anlagen gelten die Abs. 1 und 
2 sinngemäß. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann, wenn es dIe geologisch­
lagerstättenkundlichen Verhältnisse und die Art 
der Gewinnungs- oder Speichertätigkeit ermög­
lichen, durch Verordnung für einzelne Bergbau­
gebiete festsetzen, daß für die Errichtung be­
stimmter Arten von Bauten und anderen An­
lagen keine Bewilligungen nach § 176 Abs. 2 
erforderlich sind. 

§ 180. Der Bergbauberechtigte hat nach Auf­
nahme des planmäßigen und systematischen Ab­
baues oder Speicherbetriebes der Berghaupt­
mannschaft auf Verlangen, sonst in Abständen 
von drei Jahren, bekanrttzugeben, ob noch nicht 
als Bergbaugebiete geltende Grundstücke und 
Grundstücksteile außerhalb der Begrenzungen 
von Grubenmaßen, überscharen, Gewinnungs-, 
Speicher- und Abbaufeldern als solche in Be­
tracht kommen. Der § 177 gilt sinngemäß. 

§ 181. (1) Bergbaugebiete oder Teile davon 
sind von Amts wegen aufzulassen, wenn mit dem 
Auftreten von Bergschäden (§ 183) nicht mehr zu 
rechnen ist. Die Auflassung geschieht. durch Be-
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scheid. Parteien des Verfahrens sind der Berg­
bauberechtigte, ist jedoch die Gewinnungsberech­
tigung, die Speicherbewilligung oder in den Fäl­
len des § 2 Abs. 2 die Gewerbeberechtigung 
nicht mehr aufrecht, der frühere Bergbauberech­
tigte sowie die Eigentümer der in den aufzulas­
senden Bergbaugebieten ganz oder teilweise gele­
genen Grundstücke. Die Verfahrenskosten hat der 
Bergbauberechtigte, wenn jedoch die Gewin­
nungsberechtigung, die Speicherbewilligung oder 
in den Fällen des § 2 Abs. 2 die Gewerbeberech­
tigung nicht mehr aufrecht ist, der frühere Berg­
bauberechtigte zu tragen. 

(2) Nach Eintritt der Rechtskraft des Beschei­
des nach Abs. 1 sind auf Grund einer Mitteilung 
der Berghauptmannschaft die das aufgelassene 
Bergbaugebiet betreffenden Ersichtlichmachungen 
(§ 178 Abs, 2) vom Grundbuchsgericht von Amts 
wegen zu löschen. Die Mitteilung hat die für die 
Löschung der grun9.bücherliche.r;t Eintragungen 
erforderlichen Angaben zu enthalten. 

IV. Ab s c h n i t t 

Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendi­
gung der Bergbautätigkeit 

§ 182. (1) Der Bergbauberechtigte hat zur 
Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendi­
gung der Bergbautätigkeit geeignete Maßnahmen 
zu treffen. Er hat für Bergbauzwecke benützte 
fremde Grundstücke und Grundstücksteile wieder 
in den früheren Zustand zu versetzen. Ist die 
Wiederherstellung des früheren Zustandes nicht 
zu erreichen oder wirtschaftlich nicht zu vertre­
ten oder widerspricht eine solche bestehenden 
Raumordnungsplänen, so sind die Grundstücke 
und Grundstücksteile unter Beachtung dieser 
Pläne anderweitig wieder nutzbar zu machen. 
Hiezu sind besonders Böschungen standsicher 
herzustellen, über dem zu erwartenden Grund­
wasserspiegel zu liegen kommende Plateauflächen 
und Bermen zu planieren, die natürliche Vorflut 
und die, schadlose Ableitung sowie Reinhaltung 
der ßewässer zu gewährleisten, stillgelegte An­
lagen, Einrichtungen u. dgl. zu sichern sowie zu 
verwahren. 

(2) Die im Eigentum des Bergbauberechtigten 
befindlichen, für Bergbauzwecke benützten 
Grundstücke und Grundstücksteile sind unter 
Beachtung bestehender Raumordnungspläne 
wieder nutzbar zu machen. Der Abs. 1 letzter 
Satz 'gilt sinngemäß. 

(3) Der Bergbauberechtigte hat dem Grund­
eigentümer für den durch die Bergbautätigkeit 
entstandenen, nicht durch die Wiederherstellung 
des früheren Zustandes oder andere Maßnahmen 
nach Abs. 1 ausgeglichenen sowie den durch die 
Belassung der aus Sicherheitsgründen angebrach­
ten Vorrichtungen (§ 67 Abs. 1) sich ergebenden 

Vermögensnachteil und für den Aufwand der 
Erhaltung dieser Vorrichtungen eine angemessene 
Entschädigung zu leisten. 

(4) Für die Einhaltung der Pflicht zur Wieder­
herstellung des früheren Zustandes und den 
Ersatzanspruch nach Abs. 3 kann der Grund­
eigentümer die Leistung einer angemessenen 
Sicherstellung verlangen. Für diese gelten die 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. . 

(5) Kommt zwischen dem Bergbauberechtigten 
und dem Grundeigentümer in den Fällen des 
Abs. 3 und 4 keine Einigung zustande, so ent­
scheidet die Berghauptmannschaft. Der § 172 
Abs. 6 gilt sinngemäß. 

V. Abschnitt 

Bergschäden 

§ 183. (1) Ein Bergschaden liegt vor, wenn 
durch eine der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätig­
keiten ein Mensch getötet, an seinem Körper 
oder an seiner Gesundheit verletzt oder eine 
Sache beschädigt wird. 

(2) Nicht \ als Bergschaden gilt 

1. der Personenschaden eines Arbeitnehmers 
infolge eines Arbeitsunfalles oder einer 
Berufskrankheit, 

2. der Schaden an einem Grundstück, der durch 
dessen Benützung nach diesem Bundesgesetz 
oder einer bürgerlichrechtlichen Verein­
barung entsteht, sowie 

3. der Schaden an einer Anlage, wenn diese in 
einem Bergbaugebiet nach dessen Ersichtlich­
machung im Grundbuch errichtet und hiefür 
nicht die Bewilligung der Berghauptmann­
schaft erteilt worden ist oder eine solche 
zwar vorliegt, ,die damit verbundene Ver­
pflichtung zu Sicherheitsvorkehrungen aber 
nicht eingehalten worden ist. 

§ 184. (1) Für den Ersatz eines Bergschadens 
haftet, wer im Zeitpunkt des Schadens eint rittes 
Bergbauberechtigter ist. Ist dieser nicht Inhaber 
der Bergbauberechtigung, oder in den Fällen des 
§ 2 Abs. 2 der Gewerbeberechtigung, sondern ist 
ihm die Ausübung der Berechtigung nur 
überlassen worden, so haftet der Inhaber der 
Berechtigung mit ihm zur ungeteilten Hand. Der 
Bergbauberechtigte hat den Inhaber der Berech­
tigung zu entschädigen, wenn nicht anderes ver­
einbart ist .. 

(2) Besteht die Berechtigung bei Eintritt eines 
Bergschadens nicht mehr, so haftet der zuletzt 
Bergbauberechtigte. War dieser nicht Inhaber 
der Berechtigung, sondern ist ihm deren Aus7 
übung nur überlassen' worden, ~o haftet der 
letzte Inhaber der Berechtigung mit ihm zur 
ungeteilten Hand. Der Abs. 1 letzter Satz gilt 
sinngemäß. 
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(3) Einem Bergbauberechtigten ist gleichgestellt, 
wer, ohne Inhaber einer Bergbauberechtigung 
oder in den Fällen des § 2, Abs. 2 einer Gewerbe­
berechtigung zu sein oder ohne daß ihm die Aus­
übung einer solchen Berechtigung überlassen wor­
den ist, tatsächlich die im § 2 Abs. 1 angeführten 
Tätigkeiten ausübt. 

§ 185. (1) Werden die im § 2 Abs. 1 ange­
führten Tätigkeiten in einem Gebiet, in dem ein 
Bergschaden auftritt, von mehreren Bergbau­
berechtigten ausgeübt, so haften diese und, wenn 
ihnen nur die Ausübung der Bergbauberechti­
gungen oder in den Fällen des § 2 Abs. 2 der 
Gewerbeberechtigungen überlassen ist, auch die 
Inhaber der Berechtigungen zur ungeteilten 
Hand. 

(2) Tritt ein Bergschaden in einem Gebiet auf, 
in dem die im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
ausgeübt werden, in dem solche aber auch schon 
vorher auf Grund nicht mehr bestehender Berg­
bauberechtigungen oder in den Fällen des § 2 
Abs. 2 nicht mehr bestehender Gewerbeberech­
tigungen von anderen Personen vorgenommen 
worden sind, so haften nach Maßgabe des Abs. 1 
alle Beteiligten zur ungeteilten Hand. 

(3) Im Verhältnis der Haftpflichtigen zueinan­
der hängt, soweit nicht anderes vereinbart ist, 
die Pflicht zum Ersatz sowie dessen Umfang von 
den Umständen, besonders davon ab, inwieweit 
der Bergschaden überwiegend von dem einen 
oder dem anderen Haftpflichtigen verschuldet 
oder sonst verursacht worden ist; das gleiche gilt 
für deren gegenseitige Ersatzpflicht. Im Zweifel 
sind die Haftpflichtigen zu gleichen Anteilen zum 
Ersatz verpflichtet. 

§ 186. Der Gegenstand des Ersatzes für die 
Tötung oder Verletzung eines Menschen an sei­
nem Körper oder an seiner Gesundheit richtet 
sich nach dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeug­
haftpflichtgesetz. 

§ 187. (1) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, 
wenn der Bergschaden durch ein unabwendbares 
Ereignis verursacht worden ist, das nicht auf 
einer fehlerhaften Ausführung der im § 2 Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten beruht hat. 

(2) Als unabwendbar gilt ein Ereignis beson­
ders dann, wenn es auf das Verhalten des Geschä­
digten, eines nicht vom Bergbauberechtigten 
beschäftigten Dritten' oder eines Tieres zurückzu­
führen ist und der Bergbauberechtigte, seine Be­
auftragten und Arbeitnehmer jede nach den Um­
ständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet 
haben. 

§ 188. (1) Hat bei der Entstehung des Berg­
schadens ein Verschulden des Geschädigten mit­
gewirkt, so gilt der § 1304 des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß. 

(2) Dem Verschulden des Geschädigten steht 
im Fall der Tötung das Verschulden des Getöte­
ten und im Fall der Beschädigung einer Sache 
das Verschulden desjenigen gleich, der die tat­
sächliche Gewalt über die Sache ausgeübt hat. 

§ 189. Unberührt bleiben Vorschriften, nach 
denen der Bergbauberechtigte für den verursach­
ten Bergschaden in weiterem Umfang als nam 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes haftet ,. 
oder nach denen ein anderer zum Schadenersatz 
verpflichtet ist. 

§ 190. Di~ Pflicht des Bergbauberechtigten, 
nach § 184 für die Tötung oder Verletzung 
emes Menschen an seinem Körper oder 
an semer Gesundheit Ersatz zu leisten, 
darf im vorhinein für Personen, die 
sich in Ausübung feiner Berufspflimt oder 
zwecks Wahrung eines gerechtfertigten Anliegens 
notwendigerweise in den Bereich begeben haben, 
in dem die im § 2 Abs. 1 angeführten Tätig­
keitenausgeübt werden oder solche vorgenom­
menworden sind, weder ausgeschlossen noch be­
schränkt werden; entgegenstehende Vereinbarun- . 
gen sind nichtig. Dies gilt auch für die Ersatz­
pflicht der sonst nach § 184 Haftpflichtigen. 

§ 191. (1) Der Anspruch auf Ersatz eines Berg­
schadens verjährt in drei Jahren von dem Zeit­
punkt an, in dem der Geschädigte vom Berg­
schaden und von der Person des Haftpflichtigen 
Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese 
Kenntnis in dreißig Jahren vom Beginn des 
schädigenden Vorganges an. 

(2) Im übrigen gelten für die Verjährung die 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. 

§ 192. Der Geschädigte verliert den Anspruch 
auf Ersatz eines Bergschadens, wenn er nicht 
binnen drei Monaten, nachdem er vom Bergscha­
den und von der Person des HaftpflichtigenKennt­
nis erlangt hat, diesem den schädigenden Vorgang 
anzeigt. Der Verlust tritt nicht ein, wenn die 
Anzeige infolge eines vom Geschädigten nicht zu 
vertretenden Umstandes unterblieben ist oder 
der Haftpflichtige innerhalb der bezeichneten 
Frist auf andere Weise von dem Bergschaden 
Kenntnis erhalten hat. 

x. HAUPTSTüCK 

BERGBEHöRDEN 

1. Abschnitt 

Organisation und Zuständigkeit der Bergbehörden 

§ 193 (1) Bergbehörden sind die Berghaupt­
mannschaften und der Bundesminister für Han­
del, Gewerbe und Industrie. 
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(2) Die Sitze und Amtsbezirke der Berghaupt- 11. A b s c h n i t t 
mannschaften bestimmt der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie unter Beachtung Aufgaben der Bergbehörden 
der geologisch-Iagerstättenkundlichen und sicher- § 197. Der Bergbau unterliegt, soweit hiefür 
heitstechnischen Gegebenheiten sowie der Erfor- nicht die Gerichte zuständig sind, der Aufsid1t 
dernisse einer gesetzmäßigen und zweckmäßigen der Bergbehörden, und zwar unabhängig davon, 
Verwaltung durch Verordnung. Die Berghaupt- ob die im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
mannschaften unterstehen unmittelbar dem Bun- durch den Bergbauberechtigten selbst oder in 
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie .. dessen Auftrag durch einen Fremdunternehmer 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe ausgeübt werden. Soweit jedoch Tätigkeiten ge­
und Industrie kann durch Verordnung einzelne werblicher Natur von Fremdunternehmern ober­
Bergbauzweige von der Aufsicht durch die allge- tags durchgeführt werden, obliegt die Wahrneh­
meinen Berghauptmannschaften ausnehmen und mung der Belange des Arbeitnehmerschutzes den 
besondere Berghauptmannschaften errichten, wenn sonst hiefür zuständigen Behörden. Die Aufsicht 
eine besondere fachtechnische Aufsicht aus Grün- der Bergbehörden endet zu dem Zeitpunkt, in 
den der Sicherheit und des Lagerstättenschutzes dem mit dem Auftreten von Bergschäden nicht 
zweckmäßig ist und dies dem Grundsatz der mehr zu rechnen ist. 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Verwal­
tung entspricht. 

§ 194. (1) In erster Instanz zuständig ist 
1. in den in diesem Bundesgesetz ausdrücklich 

bestimmten Fällen der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie, 

2. in den übrigen Fällen die Berghauptmann­
schaft. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 richtet sich 
die örtliche Zuständigkeit danach, in welchem 
Amtsbezirk die Bergbauberechtigung ausgeübt 
wird oder ausgeübt ·werden soll oder sich in den 
Fällen des § 2 Abs. 2 das Vorkommen sonstiger 
mineralischer Rohstoffe befindet. Wäre danach 
die Zuständigkeit von zwei oder mehr Berg­
hauptmannschaften gegeben, so ist diejenige Berg­
hauptmannschaft zuständig, auf deren Amtsbezirk 
sich die Bergbauberechtigung zum überwiegen­
den Teil erstreckt oder erstrecken würde oder 
in deren Amtsbezirk das Vorkommen sonstiger 
mineralischer Rohstoffe zum überwiegenden Teil 
gelegen ist. 

(3) In zweiter Instanz ist der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie zustän­
dig. 

§ 195. Im Fall der Änderung von Amtsbezirken 
der Berghauptmannschaften gelten die auf die 
früheren Amtsbezirke bezogenen Bergbauberech­
tigungen und Befugnisse der Bergbauberechtigten 
für die neuenAmtsbezirke. 

§ 196. Organe der Berghauptmannschaften und 
mit Bergbauangelegenheiten befaßte Organe des 
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und In­
dustrie dürfen unbeschadet der in Betracht kom­
menden dienstrechtlichen Vorschriften eine Tätig­
keit der im § 2 Abs. 1 genannten Art weder 
auf eigene noch auf fremde Rechnung ausüben 
noch an einem eine solche Tätigkeit ausübenden 
Unternehmen beteiligt sein; sie dürfen auch nicht 
in einem Arbeitsverhältnis zu einem solchen Un­
ternehmen stehen. 

§ 198. (1) In Ausübung ihres Aufsichtsrechtes 
haben die Bergbehörden die Einhaltung dieses 
Bundesgesetzes, der auf Grund dieses Bundes­
gesetzes erlassenen Verordnungen und der son­
stigen von den Bergbehörden anzuwendenden 
Rechtsvorschriften sowie der darauf beruhenden 
Verfügungen zu überwachen, besonders soweit sie 

1. das Bergbauberechtigungswesen, 
2. den Schutz des Lebens und der Gesundheit 

von Personen und den Schutz von Sachen, 
3. das sonstige Arbeitsrecht, 
4. den Umweltschutz, 
5. den Lagerstättenschutz, 
6. den Oberflächenschutz, 
7. die Sicherung der Oberflächennutzung nach 

Beendigung der Bergbautätigkeit und 
8. die bergbauliche Ausbildung 

betreffen. 

(2) Die Bergbehörden haben die Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer über die Notwendigkeit und 
den Gebrauch von Schutzvorkehrungen und über 
die Bedeutung von Maßnahmen der Unfallver­
hütung und der Gesundheitspflege aufzuklären, 
sie bei Erfüllung ihrer Pflichten zu unterstützen 
und zu beraten. 

§ 199. (1) Zum Zwecke der überwachung haben 
die Berghauptmannschaften die Orte, an denen 
Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art 
ausgeübt werden, ferner die bei solchen Tätig­
keiten verwendeten Bergbauanlagen, Betriebs­
fahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen 
u. dg!., die den Arbeitnehmern vom Bergbau­
berechtigten zur Verfügung gestellten Wohn­
räume und Unterkünfte sowie bis zu dem Zeit­
punkt, in dem mit dem Auftreten von Berg­
schäden nicht mehr zu rechnen ist, das Bergbau­
gelände regelmäßig, mindestens aber einmal im 
Jahr, zu besichtigen. Bestehen besondere Gefah­
ren für das Leben und die Gesundheit von Per­
sonen, so sind die Besichtigungen mindestens ein-
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mal im Monat durchzuführen. Den Besichtigun- Auskünfte zu verlangen, Prüfungen vorzuneh­
gen ist der Betriebsrat beizuziehen. Sind von men, Proben 'der mineralischen Rohstoffe sowie 
diesem jedoch Befahrungsmänner bestimmt wor- der verwendeten und entstandenen Stoffe nach 

. den, so sind diese den Besichtigungen beizuzie- Wahl zu fordern und zu entnehmen sowie die 
hen. Inbetriebnahme oder Außerbetriebnahme von 

(2) Die Träger der Unfallversicherung können Bergbauanlagen, Betriebsfahrzeugen, Tagbau­
bei den Berghauptmannschaften die Vornahme geräten, Betriebseinrichtungen u. dgl. anzuord­
einer Besichtigung der im Abs. 1 genannten Art nen, ferner Gegenstände vorübergehend sicher­
beantragen, wenn sie Maßnahmen im Interesse zustellen, soweit dies zur überprüfung von Un­
eines wirksamen Schutzes von Leben und Ge- fallursachen oder zur Erlangung neuer Erkennt­
sundheit . der Arbeitnehmer für erforderlich er- nisse zur Unfallverhütung notwendig ist. 
achten. Solchen Besichtigungen haben die Berg- (2) Dem Bergbauberechtigten, dem Fremd­
hauptmannschaften Organe des antragstellenden un,ternehmer, dem Bergbaubevollmächtigten, all­
Trägers der Unfallversicherung beizuziehen. Die fälligen sonstigen Bevollmächtigten, Verantwort­
Berghauptmannschaften haben binnen zwei Wo- lichen nach § 12, § 25 Abs. 1, § 79 Abs. 1, § 92 
chen nach Einlangen des Antrages des Trägers Abs. 1, § 107 im Zusammenhalt mit § 92 und 
der Unfallversicherung den Zeitpunkt der Be- nach § 111 Abs. 1, bei Tätigkeiten von Fremd­
sichtigung festsetzen. 'unternehmern den für die Leitung verantwort-

lichen Personen, dem Betriebsleiter, dem Betriebs­
(3) Die mit Bergbauangelegenheiten befaßten leiter-Stellvertreter, dem verantwortlichen Mark-

Organe des Bundesministei'iums für Handel, Ge- ch'd d d V h f' d' . b d I d . . d b ch' üb s e1 er un essen ertreter ste t es re1, 1e 1m 
wer e un n .~s.tne. sl,n ere ugt, zur er- Abs. 1 bezeichneten Organe und Sachverständigen 
wachun~ d~r Tat1gke1t ~er Berghauptmannschaf-. zu begleiten; auf deren Verlangen sind sie hiezu 
ten BeS1~t1gungen der 1m Abs. 1 genannten Art verpflichtet. 
durchzufuhren. 

III. A b s c h n i t t 

Zusammenarbeit der Bergbehören mit anderen 
Stellen 

§ 200. (1) Die Träger der Sozialversicherung 
und die gesetzlichen Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben im Rahmen 
ihres Wirkungsbereiches die Bergbehörden bei 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

(2) Die Bergbehörden haben bei Durchführung 
ihrer Aufgaben auf die Zusammenarbeit mit den 
in Betracht kommenden Trägern der Sozialver­
sicherung und mit den gesetzlichen Interessen­
vertretungen der' Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
Bedacht zu nehmen. 

IV. Ab s c h n i t t 

Aufsichtsbefugnisse, Auskunfts- und Duldungs­
pflichten 

§ 201. (1) Die Organe der Berghauptmannschaf­
ten und die mit Bergbauangelegenheiten be­
faßten Organe des Bundesministeriums für Han­
del, Gewerbe und Industrie sowie die von diesen 
B~hörden herangezogenen Sachverständigen sind 
berechtigt, die Bergbauzwecken dienenden Grund­
stücke, die deli Arbeitnehmern vom Bergbau­
berechtigten zur Verfügung gestellten Wohn­
räume und Unterkünfte,. die Bergbauanlagen 
u. dgl. sowie das Bergbaugelände jederzeit zu 
betreten, in das Bergbaukartenwerk und, soweit 
dies für die Ausübung der bergbehördlichen Auf­
sicht erforderlich ist, in alle Unterlagen, die mit 
Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 angeführten Art 
zusammenhängen, Einsicht zu nehmen, hierüber 

V. Ab s c h n i t t 

Allgemeine Anordnungsbefugnis der Bergbehör­
den 

§ 202. (1) Hat der Bergbauberechtigte, der 
Fremdunternehmer, ein durch Gericht oder Ver­
waltungsbehörde bestellter Verwalter (§ 166 
Abs. 3), ein allfälliger Bevollmächtigter, ein Ver­
antwortlicher nach § 12, § 25 Abs. 1, § 79 Abs. 1, 
§ 92 Abs. 1, § 107 im Zusammenhalt mit § 92 
oder nach § 111 Abs. 1, eine der vom Fremd­
)lnternehmer nach § 159 Abs. 1 den Berg­
behörden bekanntzugebenden Personen, der Be­
triebsleiter: der Betriebsleiter-Stellvertreter, der 
verantwortliche Markscheider, dessen Vertreter. 
ein Betiebsaufseher oder sonst ein Arbeitnehmer 
im § 198 Abs. 1 angeführte Rechtsvorschriften 
außer acht gelassen, so hat die Berghauptmann­
schaft dem Bergbauberechtigten, Fremdunterneh­
mer oder Verwalter aufzutragen, den vorschrifts­
widrigen ,Zustand binnen angemessener Frist zu 
beheben. Wird diesem Auftrag nicht, nur unvoll­
ständig- oder nicht zur gehörigen Zeit nachge­
kommen, so gilt das Verwaltungsvollstreckungs­
gesetz (VVG 1950) mit der Maßgabe, daß als Voll­
streckungsbehörde die Berghauptmannschaft ein­
zuschreiten hat. 

(2) Wurde eine Sicherheitsvorschrift außer acht 
gelassen und ist Gefahr im Verzug, so hat die 
Berghauptmannschaft, wenn es zweckmäßig ist, 
die erforderlichen Maßnahmen selbst zu veran­
lassen und den Bergbauberechtigten, Fremdunter­
nehmer oder Verwalter mit Bescheid zur Vor­
auszahlung der daraus voraussichtlich erwach­
senden Kosten gegen nachträgliche Verrechnung 
oder zum Ersatz - der erwachsenden Kosten zu 
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verpflichten. Wenn eme Gefährdung von Per­
sonen od~r Sachen durch Arbeiten oder das 
Verwenden von Bergbauanlagen, Betriebsfahr­
zeugen, Tagbaugeräten, Betriebseinrichtungen 
u. dgl. verursacht wird und sie sich sonst nicht 
abwenden läßt, hat die Berghauptmannschaft die 
Einstellung der betreffenden Arbeiten bis zur 
Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes 
zu verfügen und bis dahin die Verwen­
dung der betreffenden Bergbauanlagen, Betriebs­
fahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen 
u. dgl. zu untersagen. Dies gilt auch für den Fall, 
daß die Nichtverwendung der Bergbauanlagen 
usw. oder die Einstellung der Arbeiten zur Auf­
klärung der Ursachen der Gefährdung unerläß­
lich ist. 

§ 203. (1) Bei Ereignissen oder Gegebenheiten, 
die den Bestand des Betriebes oder das Leben 
oder die Gesundheit der Arbeitnehmer bedrohen 
oder bedrohen können, sowie bei Betriebsunfällen 
hat die Berghauptmannschaft Erhebungen durch­
zuführen und, falls die vom Bergbauberechtigten, 
Fremdunternehmer, Verwalter (§ 166 Abs. 3), 
von allfälligen Bevollmächtigten, Verantwort­
lichen nach § 12, § 25 Abs. 1, § 79 Abs. 1, § 92 
Abs. 1, § 107 im Zusammenhalt mit § 92 oder 
nach § 111 Abs. 1 oder von den im V. Abschnitt 
des VIII. Hauptstücks genannten verantwort­
lichen Personen getroffenen Maßnahmen nicht 
genügen, dem Bergbauberechtigten, Fremdunter­
nehmer oder Verwalter die erforderlichen Sicher­
heitsrnaßnahmen anzuordnen. 

(2) Werden durch die im § 2 Xbs. 1 genannten 
Tätigkeiten das Leben oder die Gesundheit von 
fremden Personen oder fremde Sachen, besonders 
Gebäude, Straßen, Eisenbahnen, Wasserversor­
gungs- und Energieversorgungsanlagen, gefährdet 
oder ist eine Gefährdung zu befürchten, so hat die 
Berghauptmannschaft nach Anhörung der allen­
falls berührten Verwaltungsbehörden dem Berg­
bauberechtigten, Fremdunternehmer oder Ver­
walter die Durchführung der erforderlichen Si­
cherheitsmaßnahmen aufzutragen. 

(3) Stellt sich nach Einstellung der im § 2 
Abs. 1 angeführten Tätigkeiten heraus, daß die 
nach § 67 Abs. 1 oder § 144 Abs. 1 Igetroffenen 
Annahmen hinsichtlich des voraussichtlichen 
Auftretens von Bergschäden nicht oder nicht im 
vollen Umfang aufrecht zu erhalten sind, so hat 
die Berghauptmannschaft die Möglichkeit des 
Auftretens von Bergschäden neuerlich zu unter­
suchen und die Annahmen den geänderten Ver­
hältnissen anzugleichen. Hiebei ist auch zu prüfen, 
ob der Ersatz von allenfalls noch auftretenden 
Bergschäden als gesichert gelten· kann. Im Zwei­
felsfall kann die Berghauptmannschaft von den 
i~ Zeitpunkt ihrer Erhebungen Haftpflichtigen 
(§ 184) die Vorlage entsprechender Nachweise und 
nötigenfalls die Leistung einer angemessenen 
Sicherstellung verlangen. Der § 72 gilt auch hier. 

Wenn· das Leben oder die Gesundheit von Per­
sonen durch Ereignisse oder Gegebenheiten nach 
Einstellung der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätig­
keiten bedroht wird oder bedroht werden kann, 
hat die Berghauptmannschaft dem Haftpflichti­
gen die erforderlichen Sicherheitsrnaßnahmen an­
zuordnen. 

§ 204. (1) Haben die mit Bergbauangelegen­
heiten befaßten Organe des Bundesministeriums 
für Handel, Gewerbe und Industrie bei Besichti­
gungen nach § 199 Abs. 3 vorschriftswidrige 
Zustände oder gefährliche Ereignisse oder Gege­
benheiten festgestellt, so haben sie diese zur An­
ordnung von Maßnahmen nach den §§ 20~ und 
203 der zuständigen Berghauptmannschaft be­
kanntzugeben. 

(2) Bei Gefahr im Verzug hat das Organ des 
Bundesministeriums namens der Berghauptmann­
schaft einzuschreiten. Die §§ 202 und 203 gelten 
sinngemäß, 

VI. Abschnitt 

Erlassung von Vorsdtriften über beim Bergbau 
durdtzuführende Sdtutzmaßnahmen 

§ 205. (1) Zum Sdtutz des Lebens und der 
Gesundheit von Personen, ferner zum Schutz 
von Sadten, der Umwelt, von Lagerstätten und 
der Oberflädte sowie zur Sidterung der Ober­
flächennutzung nach Beendigung der Bergbau­
tätigkeit kann der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie durch Verordnung nähere 
Regelungen über die beim Bergbau durchzu­
führenden Maßnahmen treffen. Er kann ferner 
durch Verordnung die Durmführung bestimmter 
gefährlicher oder besondere Fachkenntnisse er­
fordernder Arbeiten von einer besonderen Aus­
bildung und von der Ablegung von Prüfungen 
abhängig machen sowie Ausbildungs- und Prü­
fungsvorschriften erlassen. 

(2) Durch die Verordnungen nach Abs. 1 kön­
nen sowohl allgemeine Regelungen als auch 
Regelungen für einzelne Bergbauzweige, einzelne 
Bergbauarten, einzelne Tätigkeiten der im § 2 
Abs. 1 genannten Art oder einzelne Arten von 
Bergbauanlagen, beim Bergbau verwendeten Be­
triebsfahrzeugen oder Tagbaugeräten, Betriebs­
einrichtungen u. dgl. (§ 148) oder beim Bergbau 
angewendeten Arbeitsverfahren getroffen werden; 
es können auch allgemein anerkannte Regeln der 
Technik verbindlich erklärt werden. 
(3) Die Berghauptmannschaften können mit. den 

nach Abs. 1 zu erlassenden Verordnungen er­
mämtigt werden, im Einzelfall andere als in 
diesen Verordnungen vorgesehene Maßnahmen 
zuzulassen, wenn hiedurch dem angestrebten 
Schutz im gleichen Maße Rechnung getragen 
wird. Sie können ferner ermächtigt werden, im 
Einzelfall mit Bescheid auch Abweichungen von 
den genannten Verordnungen zuzulassen, wenn 
dadurch der angestrebte Schutz ni mt beeinträm­
tigt wird. 
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VJI. Abschnitt 
Anwendung des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
§ 206. Soweit dieses Bundesgesetz, die auf 

Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen oder nach 
§ 217 Abs. 1 weitergeltenden Verordnungen in 
Angelegenheiten des Schutzes von Leben und 
Gesundheit der Arbeitnehmer nicht besonderes be­
stimmen, sind darauf folgende Bestimmungen des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBl. Nr. 234/1972, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 144/1974 mit der Maßgabe sinngemäß anzu­
wenden, daß zuständige Behörde stets die Berg­
hauptmannschaft und zuständiger Bundesminister 
stets der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie ist: 

1. §§ 3 bis 7, § 8 Abs. 1 mit Ausnahme des vor­
letzten Satzes, Abs. 2, Abs. 3 mit Ausnahme 
des ersten Satzes, Abs. 5 erster Satz, soweit 
nicht der Träger der Unfallversicherung für 
die Kosten aufkommt, § 9 Abs. 1 his 3, §§ 10 
bis 14, § 15 mit Ausnahme des Abs. 2, § 16 
mit Ausnahme des Abs. 5 zweiter und dritter 
Satz, § 17, § 20 mit Ausnahme des Abs. 3 
letzter Satz, § 22, § 23 und 

2. § 21 mit der Maßgabe, daß in jedem Betrieb 
ungeachtet der Anzahl der regelmäßig be­
schäftigten Arbeitnehmer ein sicherheitstech­
nischer Dienst einzurichten ist, sofern nicht 
die zuständige Bergbehörde nach Abs. 1 
dritter Satz -eine Ausnahme hewilligt, der 
Leiter des sicherheitstechnischen Dienstes als 
Sicherheitsbeauftragter zu bezeichnen ist und 
dessen Bestellung der Anerkennung der zu­
ständigen Bergbehörde bedarf. 

VIII. A b s c h n i t t 

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften bei 
D~rchführung von Tätigkeiten durch Fremd­

unternehmer 
§ '207. Bei D~rchführung von Tätigkeit~n 

der im § 2 Abs. 1 genannten Art durch Fremd­
unternehmer gelten die sonst von diesen .einzu~ 
haltenden . Rechtsvorschriften nur soweit, als 
dieses Bundesgesetz, die auf Grund dieses Bundes­
gesetzes erlassenen Verordnungen oder die 50n-

. stigen von den Bergbehörden anzuwendenden 
Rechtsvorschriften nicht besonderes bestimmen. 

IX. A b s c h n i t t 

. Vormerkungen und Übersichtskarten 
§ 208. (1) Die Berghauptmannschaften haben 

Vormerkungen über alle ihren Amtsbezirk be~ 
treffenden Bergbauberechtigungen -sowie über­
sichtskarten zu führen, aus denen die Bergbau­
gebiete (§. 176 Abs. 1) und diejenigen Gebiete 
zu ersehen sind, auf die sich die Bergbauberechti­
gungen beziehen. 

(2) Die Vormerkungen und die Eintragungen 
in die übersichtskarten haben keine rechts be­
gründende, rechtsändernde oder sonstige rechts­
gestaltende Wirkung. 

(3) Die Einsicht in die Vormerkungen und 
übersichtskarten ist jedem gestattet. Von den 
Vormerkungen können Auszüge verlangt werden. 

XI. HAUPTSTüCK 
KOSTEN 

§ 209. (1) Hat nach den Bestimmungen 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(A VG 1950) weder eine andere Partei noch ein 
anderer Beteiligter für die mit einer bergbe­
hördlichen Amtshandlung verbundenen Baraus­
lagen und Kommissionsgebühren aufzukommen. 
so hat der Bergbauberechtigte (Fremdunterneh­
mer, Verwalter nach § 166 Abs. 3) die Auslagen 
zu tragen, wenn die Amtshandlung durch Tätig­
keiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art not­
wendig wurde. Die Auslagen, die den Bergbe­
hörden durch Besichtigungen nach § 199 erwach­
sen, sind von Amts wegen zu tragen. 

(2) Die zuständige Bergbehörde hat auf Antrag 
zu entscheiden, ob und in welchem Ausmaß eine 
unterliegende Partei die dem Gegner im Ver­
waltungsverfahren erwachsenen Kosten zu er­
setzen hat. Hiebei hat sie nach billigem Ermessen 
zu berücksichtigen, wieweit das Ve'l-fahren von 
der unterliegenden Partei leichtfertig oder mut­
willig veranlaßt worden ist und inwieweit die 
Aufwendung der Kosten, deren Ersatz verlangt 
wird, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig gewesen ist. 

XII. HAUPTSTüCK 

HAUPTSTELLEN FÜR DAS GRUBENRET­
TUNGS- UND DAS GASSCHUTZWESEN 
HüTTENWERKE MIT BERGBUCHSEIN­
LAGEN ZUGESCHRIEBENEN ANLAGEN 

FREMDENBEFAHRUNGEN 
HauptsteIlen für das Grubenrettungs- und das 

Gasschutzwesen 
§ 210. (1) Bergbauberechtigte, die Tätigkeiten 

ger im § 2 Abs. 1 genannten Art unter Tag aus­
üben, haben zur Wahrnehmung gemeinsamer 
Aufgaben auf dem Gebiet des Grubenrettungs­
wesens eine Hauptstelle für das Grubenrettungs­
wesen zu erri~ten und zu unterhalten . 

(2) Bergbauberechtigte, die auf Kohlenwasser­
stoffe sich beziehende Tätigkeiten der im § 2 
Abs. 1 genannten Art ausüben, haben zur Wahr­
nehmung gemeinsamer Aufgaben auf dem Gebiet 
des Gasschutzwesens eine HauptsteIle für das 
Gasschutzwesen zu errichten und zu unterhalten. 
Dies gilt auch für Bergbauberechtigte, die nicht 
auf Kohlenwasserstoffe sich beziehende Tätig­
keiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art ober 
Tag in brandgefährdeten, explosionsgefährdeten 
oder in Bereichen durchführen, in denen unatem­
bare oder giftige Gase oder Dämpfe auftreten 
können, wenn die Bergbaubetriebe der Berg­
bauberechtigten nicht der HauptsteIle für das 
Grubenrettungswesen angeschlossen sind. 
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(3) Es kann auch eine gemeinsame Haupt­
stelle für das Grubenrettungs- und das Gasschutz­
wesen gebildet werden. überdies kann der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie aus Gründen der Sicherheit und Zweckmäßig­
keit die Schaffung mehrerer Hauptstellen durch 
Verordnung anordnen. 

(4) Die Hauptstellen haben durch ihre Organe 
besonders folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

1. die Bergbauberechtigten in Fragen des Gru­
benrettungs- bzw. Gasschutzwesens zu be­
raten, 

2. den Zustand der Rettungsstellen und die 
Einsatzbereitschaft der Gruben- bzw. Gas­
schutzwehren als Sachverständige der Berg­
behörden zu überprüfen, 

3. Atemschutzgeräte, Wiederbelebungsgeräte, 
Hilfsmittel und Ersatzteile in ausreichender 
Anzahl für besondere Rettungswerke in 
gebrauchsfähigem Zustand bereitzuhalten, 

4. einen Plan für die gegenseitige Unterstützung 
bei Rettungswerken (Hauptrettungsplan) 
auszuarbeiten, 

I 

5. die Führer und Gerätewarte der Gruben-
bzw. Gasschutzwehren auszubilden und 
nachzuschulen sowie 

6. über Angelegenheiten des Grubenrettungs­
bzw. Gasschutzwesens den Bergbehörden 
Gutachten zu erstatten. 

(5) Nähere Vorschriften, besonders über Auf­
gaben und Befugnisse, Anzahl, Sitz, Organisation, 
Ausstattung und Beaufsichtigung . der Haupt­
stellen, erläßt der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie durch Verordnung. 

Hüttenwerke mit Bergbuchseinlagen zugeschrie-
benen Anlagen 

§ 211. Sind Anlagen eines Hüttenwerks einer 
BeI1gbuchseinla.ge zugeschrieben, so ,gelten das 
VIII. bis XIII. sowie ,das XV. und XVI. Haupt­
stück dieses Bundesgesetzes sinngemäß für das 
Hüttenwerk. 

Fremdenbef~hrungen 

§ 212. (1) Besichtigungen zu Vergnü,gungs­
zwecken (Fremdenbefahrungen) von Orten, an 
denen Täti,gkeiten ,der im § 2 Abs. 1 genannten 
Art ausgeÜJbt weI1den, ferner ·von Bergbauanla­
gen, von Betriebsfahrzeugen, Tagbaugeräten, Be­
triebseinrichtungen u. dgl. (§ 148) sowie des 
Bergbaugeländes bedürfen der Bewilligung der 
Berghauptmannschaft. 

(2) Die Bewilligung ist befristet, erfor,derlichen­
falls unter Festsetzung von geeigneten Bedingun­
gen und Aufla.gen, auf Ansuchen des Bergbau­
berechtigten zu erteilen', wenn 

1. keine Gefährdung der Teilnehmer an den 
Fremdenbefahrungen zu erwarten ist, 

2. fachkundige eigenberechtigte Personen zur 
Führung sowie Schutzausrüstungsgegenstände 
in der erforderlichen Anzahl zur Verfügung 
stehen und 

3. Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art 
nicht behindeJ:'t werden. 

(3) Die Bewilligung ist von der Berghaupt­
mannschaft zu widerrufen, wenn Tatsachen be­
kannt wer,den, die eine ordnungsgemäße Durch­
führung der Fremdenbefahrungen als nicilt mehr 
gewährleistet erscheinen lassen. 

XIII. HAUPTSTüCK 

BERGBAUBEIRAT 

§ 213. (1) Zur Beratung des Bundesministers 
für Handel, GeweI1be und Industrie in Ber,gbau­
angelegenheiten wir,d ein Beirat gebildet, der den 
Namen "Bergbaubeirat" führt. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat den BergbaUlbeirat bei Aus­
ar'beitung von Rechtsvorschriften auf dem Ge­
biet des Bel"!gwesens und in sonstigen grundsätz­
lichen Angelegenheiten, die ,den Ber,gbau betref­
fen, zu hören. DerBeq~bau:beirat hat auf Er­
suchen des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie in angemessener Frist Gutachten 
zu erstatten. 

(3) Der Bergbaubeirat besteht aus dem Bun­
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
als Vorsitzendem, je einem Vertreter ,des Bun­
deskanzleramtes, des Bundesministeriums für 
Finanzen, ,des Bundesministel'iums für Gesundheit 
und Umweltschutz, ,des Bundesministeriums für 
Land- und Fo.rstwirtschaft, ,des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung, der Verbindungs­
stelle ,der österreichismen Bundesländer, des 
österreichischen Städtebundes, des österreichi­
schen Gemeindebundes und ,der Präsidentenkon­
ferenz ,der Landwirtschaftskammern österreichs, 
je zwei Vertretern ,der Bun,deskammer der ge­
wer:blichen Wirtschaft und des österreichischen 
Arheiterkammertages, je einem Vertreter der 
Montanistischen Hochschule in Leoben für Belig­
technik, für Tiefbohr- und Er,dölgewinnungstech­
nik sowie für Markscheide- und Bergschaden­
kunde und einem Vertreter ,der Geologischen 
Bundesanstalt. Die Vertreter müssen fachkundig 
sein. 

(4) Die Mitglieder des Bergbawbeirates werden 
vom Bundesminister für Handel, Gewerlbe und 
Industrie auf Grund von Vorschllägen ,der im 
Abs. 3 angeführten Institutionen ernannt rund 
abberufen. Die Funktionsdauer des Berghaubei­
rates beträgt drei Jahre. 

(5) Der Beligba.U'heirat kann zur Mitwirkung 
an seinen Arbeiten oder zur Behandlung von 
Sondertragen Sachverständige heranziehen und 
die Behandlung von Sonderfragen Unterarus­
schüssen ülbertragen. 
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(6) Den Vorsitz im Bergtbaubeirat kann der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie im Verhinderungsfall einem von ihm be­
stimmten Beamten - seines Bundesministeriums 
übertragen. Die Geschäftsführung obliegt dem 
Bun,desminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie. 

(7) Die Tätigkeit der Mitglieder des Bergbau­
beirates und der von diesem herangezogenen 
Sachverständigen (Ahs. 5) ist eine ehrenamtliche. 
Sie halben Anspruch auf Vergütung ,der notwen­
digen Fahrt- und Nächtigungskosten, die ihnen 
auf Antrag vom Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie zu ersetzen sind; er hat 
auch im Streitfall zu entscheiden. 

(8) Nähere Vorschriften, besonders über die 
aUgemeine Abwicklung der Geschäfte, Einberu­
fungsfristen, Beschlußer-fordemisse und Form 
der Abstimmung, erläßt der Bundsminister für 
Handel, Gewel"be und Industrie durch Verord­
nung. 

XIV. HAUPTSTüCK 

FREISCHURF- UND MASSEN GEBÜHREN 

§ 214. (1) Für Schurfberechtigungen sind vom 
Schurfberechtigten für jedes KalenderjaJhr Frei­
schurfgebühren und für Bergwerksberechtigun­
gerr vom Bergwerksberechtigten für jedes Kalen­
derjahr Maßengebühren zu entrichten. 

(2) Die Höhe der für jedes Kalenderjahr für 
jede Schurfberechtigung zu entrichtenden Frei­
schurfgebühr und für jede Bergwerksberechtigung 
für ein Grubenmaß zu entrichtenden Maßen­
gebühr bestimmt sich nach Art. I Albs. 2 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 28/1947 in der Fassung 
des § 1 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 90/1948. 
Für ein Tagmaß ist die Maßengebühr für eine 
Bergwerksberechtigung für ein Gru'benmaß, für 
eine Bergwerksberechtigung für eine überschar 
die Hälfte dieser Maßengebühr zu entrichten. 
Die Schurf- und Bergwerksberechtigten haben 
die zu entrichtenden Freischurf- und Maßen­
gebühren selbst zu berechnen: 

(3) Die Freischurf- und Maßengebührenpflicht 
beginnt mit dem Kalenderjahr, in ,dem die Ver­
ileihungder Schurf- oder Bergwetksberechtigung 
rechtskräftig geworden ist, und endet mit dem 
Kalenderjahr, in ,dem ,die Schurfberechtigung er­
loschen ist oder die Erklärung des Erlöschens der 
Bergwerksberechtigung 'rechtskräftig _ geworden 
ist. Die Freischurf- und die Maßengebühr sind in 
gleichen Raten im vorhinein am 10. Jänner und 
10. Juli jedes Jahres fäHig. Die erstmals zu ent­
richtende Freischurf- oder Maßengebühr ist auf 
einmal zu entrichten unod ist am 10. desjenigen 
Monates .fällig, ,der auf ,den Monat fo'lgt, in dem 
die Verleihung ,der Schurf- oder Bergwerksberech­
tigung rechtskräftig geworden ist. 

(4) Freischurf- und Maßengebühren sind aus­
schließliche Bundesaihgaben. 

(5) Zur Erhebung im Sinn des § 49 Abs. 2 
der B,undesahgabenordnung ist hinsichtlich der 
Freischurf- un,d Maßengebü'hren oder Bundesmini: 
ster für Handel, Gewerbe und Industrie als Ab­
gabenbehörde zuständig. Nähere Vorschriften 
über die Art der Entrichtung der Freischurf- und 
Maßengelbühren sowie über die Stelle, an die 
diese zu entrichten sind, erläßt unter Beachtung 
der Erfor,dernisse einer sparsamen und zweck­
mäßigen Verwaltung ,der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung. Im übrigen ,gelten die Bundesahga­
benordnung und die Abgabenexekutionsordnung. 

(6) Wird die Freischurfgebuhr trotz Setzung 
einer Nachfrist von einem Monat nicht oder nur 
teilweise entrichtet, so erlischt die Schurfben!chti­
gung. Wird die Maßengebühr ,durch zwei auf­
einanderfolgende Jahre trotz Setzung einer Nach­
frist von einem Monat nicht oder nur teilweise 
entrichtet, so hat die Berghauptmannschaft 
die Bergwerksberechtigung zu entziehen. 

XV. HAUPTSTüCK 

STRAFBESTIMMUNGEN 

§ 215. (1) Personen, die eine ,der im § 2 Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten ausüben, dhne daß ,diese 
durch eine Berghauberechtigung gedeckt ist, 
machen sich einer Verwaltun,gsübertretung schul­
dig und sind von ,der Berghauptmannschaft mit' 
einer Geldst-rafe bis zu 30.000 S, im FaH der Un­
einbringlichkeit mit Arrest his zu sechs Wochen, 
zu bestrafen. 

(2) Berghauberechtigte, Fremdunternehmer 
und durch Gericht oder Verwaltungsbehörde be­
stellte Verwalter (§ 166 A~bs. 3), die ,diesem Bun­
desgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Ve,rordnungen, sonstigen von den 
Bel1g1behör-den anzuwendenden Rechtsvorschrif­
ten oder Verfügungen der Berß1behörden zuwider­
handeln, begehen eine VerwaltungsÜ'bertretung 
und sind, sofern ,die Tat nicht nach anderen Ge­
setzen strenger zu ahnden ist, von der Berghaupt­
mannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 S, 
im FaH der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
vier Wochen, zu bestrafen. 

(3) Bevollmächtigte der im kbs. 2 genannten 
Personen, Verantwortliche nach § 12, § 25 
Abs. 1, § 79 Aibs. 1, § 92 A'hs. 1, § 107 im Zusam­
menhalt mit § 92 und nach § 111 Abs. 1, Be­
triebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertreter, Betriebs­
aufseher, verantwortliche Markscheider, ,deren 
Vertreter (§ 160 Ahs. 3) und die vom Fremd­
unternehmer nach § 159 Albs. 1 ,den Berlgbehör­
den hekanntzugehenoden verantwortlichen Per­
sonen, die diesem Bundesgesetz, ,den auf Grund 
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dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, 
sonstigen von den Berglbehör.den anzuwenden,den 
Rechtsvorschriften oder Verfügungen der Berg­
behör,den zuwi,derhandeln, Ibegehen eine Verwal­
tungsübertretung und sind, sofern die Tat nicht 
nach anderen Gesetzen strenger zu ahnden ist, 
von der Berghauptmannschaft mit einer Geld­
strafe bis zu 10.000 S zu bestrafen. 

(4) Nicht im Abs. 3 angeführte Al'beitnehmer, 
,die den von ihnen zu beachtenden Sicherheits­
vorschriften oder Verfügungen der Ber,gbehörden 
trotz Aufklär>Ung und Abmahnungdurch ,deren 
Or.gane zuwiderhandeln, be.gehen eine Verwal­
uingsübertretung und sind von .der Berglhaupt­
mannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 1000 S 
zu bestrafen. 

(5) Die im Abs. 2 Genannten sowie Personen, 
die unter .den Albs. 3 faHen und anderen in die­
sem Absatz oder im Ahs. 4 angeführten Per­
sonen vorgesetzt sind, sind nach. Albs. 2 und 3 
Zu bestrafen, wenn Verwaltungsübertretungen 
mit ihrem Wissen begangen worden sind oder 
wenn sie es bei der nach ·den Verhältnissen mög­
lichen eigenen Beaufsichtigung der im § 2 Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten oder der Beaufsichtigung 
der ihnen untergebenen zuwideJ:1handelnden Per­
sonen an der erforderlichen Sorgfalt haben feh-
len lassen. . 

(6) Personen, die nicht inden vorstehenden 
Absätzen 'genannt sind undul1'befugt trotz Ver­
botstafeln eine ·Bergbauanlage, ein Ber,gbau­
gelän,de oder durch Verordnungen auf Grund 
dieses Bundesgesetzes, durch andere von den 
Berglbehörden an2:Uwendende Rechtsvorschriften 
oder ·durch Verfügungen der Ber,gbehörden ,fest­
gesetzte Verbotshereiche betreten, Ibegehen eine 
Verwaltungsübertretung und sind von der Berg­
hauptmannschaft mit einer Geldstrafe his zu 
1000 S zu bestrafen. 

(7) Wenn die im Abs. 1 und 2 bezeichneten 
Personen von weiteren Verwaltungsubertretun­
gen der gleichen Art voraussichtlich nicht abzu­
halten sind, können bei Vorliegen besonders er­
schwerender Umstände die angeführte Geldstrafe 
und eine Ar,reststrafe im Ausmaß der angedroh­
ten Ersatzfreiheitsstrafe nebeneinander verhängt 
werden. 

(8) Ist der Bergbauberechtigte oder einer seiner 
Bevollmächtigten bereIts wiederholt von der 
Berghauptmannschaft bestraft worden, so kann 
diese die Ber.gbauberechtigung entziehen oder, 
wenn dem Berg:bauberechtigten nur ·deren Aus­
ubung überlassen ist, das Erlöschendes Rechtes 
der Ausübung aussprechen, sofern die Entziehung 
oder das Erlöschen dem Bergbauberechtigten vor 
der letzten Zuwiderhandlung mit Bescheid ange-
droht worden ist. . 

XVI. HAUPTSTüCK 

AUFHEBUNGS-, ÜBERGANGS- UND 
. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

§ 216. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes verlieren die folgenden Rechtsvor­
schriften ihre Wirksamkeit, soweit sie noch gel­
ten und die übergangsbestimmungen nicht an­
.deres festlegen: 

1. das elfte Hauptstückdes kaiserlichen Paten­
tes vom 23. Mai 1854, RGBl. Nr. 146, wo­
mit für den ganzen Umfang der Monarchie 
ein allgemeines Berggesetz erlassen wird; 

2. das Gesetz vom 21. Juli 1871, RGBl. Nr. 77, 
iiber die Einrichtung und den Wirkungskreis 
de.r Bergbehörden; 

3. das Maßen- und Freischurfgebührengesetz 
vom 7. Apri11922, HGB.!. Nr.212; 

4. das Erd&l-und Er,d,gaSigesetz vom 7. Juli 
1922, BGBl. Nr. 446; 

5. das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1922, 
BGBL Nr. 926, betreffend das Ausmaß der 
Maßen- und Freischurfgebühren; 

6. das Bundesgesetz vom 11. Dezember 1946, 
BGBL Nr. 28/19'47, zur Änderung und Er­
gänzung der Vorsch,riften Ülber die Entrich­
tung von Maßen- und Freischurfgebühren 
mit Ausnahme des Art. I Albs. 2; 

7. das Bundesgesetz vom 3. März 1948, BGB1. 
N r. 90, womit das Bundesgesetz vom 11. De­
zemher 1946, BGBl. Nr. 28/1947, zur Ände­
rung und Ergänzung von Vorschriftenüher 
die Entrichtung von Maßen- und Freischurf­
gebühren aJbgeändert wird, mit Ausnahme 
des § 1; 

8. das Berggesetz vom 10. März 1954, BGBL 
Nr.73; 

9. ,die BerggesetznoveHe 1967, BIGBl. Nr. 162; 

10. die Berggesetznovelle 1969, BGBl. Nr. 67. 

(2) Außerdem treten mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes aUe im Abs. 1 .nicht ange­
führten, diesem Bundesgesetz entgegenstehenden 
Rechtsvorschriften außer Kraft. Das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz und das Wasserrechts­
gesetz 1959 werden hiedurch nicht !herührt. 

Weitergeltung von Rechtsvorschriften 
§ 217. (1) Die nachstehend angeführten Ver­

ordnungen bleiben bis zur Neurege!ung des be­
treffenden Gebietes durch eine auf Grund von 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erlassene 
Verordnung im bisherigen Umfang als Bundes­
gesetz in Geltung: 
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1. die Erdöl-Bergpolizeiverordnung, BGBl. 
Nr. 278/1937, in der Fassung der Verord­
nungen Verordnungs-und Amtsblatt. für 
den Reichsgau Wien Nr. 47 und 48/1944, 
der Verordnung BGB!. Nr. 125/1961 und 
der Kundmachung BGBl. Nr. 265/1961; 

2. die Verordnung zur Verhütung einer Ver­
geu,dungder Energie von Erdöl- und Erd­
gasla,gerstätten, Verordnungs- und Amtsblatt 
für den Reichsgau Wien Nr. 48/1944; 

3. die Staubsch:idenbekämpfungsverordnung, 
BGB1. Nr. 185/1954; 

4. die A1llgemeine Bertgpolizeiveror,dnung, BGBT. 
Nr. 114/1959, in der Fassung ,der Verord­
nungen BGBLNr. 185/1969 und 22/1972; 

5. die Sprengmittelzulassungsverordnung für 
den Bergbau, BGBl. Nr. 215/1963, in der Fas­
sung der Verordnung BGBl. Nr. 153/1973; 

6. die Verordnung ülber die Standorte und 
Amt~bezirke,der Ber,ghauptmannschaften, 
BGBl. Nr. 3/1968; 

7. die Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt, 
BGBl. Nr. 14/1968; 

8. die Bergpolizeiverordnung über das Gruben­
rettungswesen, BGBl. Nr. 21/1972. 

(2) Tritt zugleich mit dem Inkrafttreten einer 
Verordnung auf Grund von Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes eine der im ~bs. 1 angeführten 
Rechtsvorschriften teilweise oder ganz außer 
Kraft, so ist dies in der betreffenden Verordnung 
festzusteHen. 

Änderung der Gewerbeordnung 1973 

§ 218. Die Gewerbeordnung 1973, BGBl. 
Nr. 50/1974, wird wie folgt ,geändert: 

. Der Albs. 8 ,des § 2 hat zu lauten: 
,,(8) Inwieweit der Ber~bau (Abs. 1 Z. 6) 

vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes 
ausgenommen ist, et\gibt sich aus den bergrecht­
lichen V orsch,riften." 

üBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Bestehende Bergbauberechtigungen 

§ 219. Bei Inkrafttretendieses Bundesgesetzes 
bestehen:de SchurfbewiUigungen gelten bis zum 
Ende des ihrem Ablauf folgenden Kalenderjahres 
als SuchbewiHigungen weiter. Ihre Geltun.gsdauer 
ist naCh § 10 verlängerbar. Sie berechtigen ihren 
Irrhaher während ,dreier Jahre nach Inkrafttre­
ten dieses Bundesgesetzes auch zur Suche nach 
uran- und thoriumhaitigen mineralischen Roh­
stoffen. Hiezu herechtigen auch Such'bewilligun­
gen, die während der ersten drei Jahre nach In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes erteilt worden 
sind. 

§ 220. Freischüde, die bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes aufrecht siIlid, gelten <bis zum 
Ende des dem Ablauf der Schurfbewilligung fol­
genden Kalenderjahres als Schurfberechtigungen 
weiter. Ihre Geltungsdauer ist nach § 21 verlän­
gerbar. Sie berechtigen während fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auch natür­
liche Vorkommen uran- und thoriumhaitiger 
mineralischer Rohstoffe und solche enthaltende 
verl'assene Halden zum Feststellen der Abbau­
würdigkeit zu ersch'ließen und zu untersuchen 
sowie auf Grund eines' erschlossenen derartigen 
Vorkommens, einer uran- und llhoriumhaltige 
mineralische Rohstoffe enthaltenden erschlossenen 
verlassenen Halde oder eines erschlossenen Teiles 
davon um Verleihung von Bel1gwerksberechtigun­
gen anzusuchen. Hiezu berechtigen auch Schurf­
berechtigungen, die während der ersten fünf 
Jahre nach In:krafttreten dieses Bundesgesetzes 
verliehen worden sind. 

§ 221. Schurfherechtigungen beziehen sich wäh­
rend dreier Jahre nach Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes nicht auf natürliche Vorkommen von 
Talk, Kaolin oder Leukophyllit und einen der­
artigen mineralischen Rohstoff enthaltende ver­
lassene Halden. Sie hindern weder ,die Verleihung 
von Bengwerksberechtigungen auf Grund eines 
erschlossenen natürlichen Vorkommens von Talk, 
Kaolin oder LeukophyHit, einer einen derartigen 
mineralischen Rohstoff enthaltenden erschlosse­
nen verlassenen Halde oder eines erschlossenen 
Teiles davon, wenn nach § 243 um die Verleihung 
binnen drei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes angesucht worden ist, noch hin­
dernsie die Umwandlung von Tagmaßen nach 
§ 225 oder von überscharen nach § 226. 

§ 222. (1) Die Inhaber von Freischürfen, die 
vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nicht 
durch die Angabe der Lage des Freischurfmittel­
punktes in Koordinaten, die sich auf das System 
der Landesvermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, 
angemeldet worden sind,. haben bei sonstiger 
Entziehung der Schurfberechtigungen binnen fünf 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
die Koordinaten der Freischurfmittelpunkte unter 
Bekanntgabe der Bestimmungsgrundlagen nachzu­
nennen. Die Koordinaten sind bei Freischürfen, 
die vor dem 1. September 1925 angemeldet wor­
den sind, auf ± 3 m genau, bei Freischürfen, die 
nach diesem Termin, aber vor dem 17. April 
1954 angemeldet worden sind, auf ± 2 m genau 
und bei Freischürfen, die danach angemeldet wor­
den sind, auf ± 1 m genau anzugeben. 

(2) Die Berghauptmannschaft hat die Inhaber 
der Freischürfe von der Annahme der Nach­
nennungen der Koordinaten schriftlich zu ver­
ständigen. Die Annahme ist zu verweigern, wenn 
die Koordinaten verspätet nachgenannt worden 
sind, die Bestimmungsgrundlagen nicht oder nicht 
vollständig bekanntgegeben worden sind oder die 
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im Abs. 1 verlangten Genauigkeiten nicht einge­
halten sind. Im Fall der Verweigerung der An­
nahme der Nachnennungen sind die Schurfberech­
tigungen zu entziehen. 

§ 223. Ist die Lage der Freischurfmittelpunkte 
von Freischürfen, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes angemeldet worden sind, 
zwar in Koordinaten, die sich auf das System 
der Landesvermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, je­
doch nicht mit der im § 222 Abs. 1 angeführten 
Genauigkeit angegeben worden, so haben dies die 
Inhaber der Freischürfe bei sonstiger Entziehung 
der Schurfberechtigungen binnen fünf Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nachzu­
holen. Der § 222 gilt sinngemäß. 

§ 224. (I) Bergwerksberechtigungen, die vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes oder auf ein 
nach § 220 gestelltes Ansuchen verliehen worden 
sind, berechtigen auch zum ausschließlichen Ge­
winnen von uran- und thoriumhaltigen mine­
ralischen Rohstoffen und zu deren Aneignung. 
Bergwerksberechtigungen, die vor dem 31. August 
1938 oder nach § 5 des Bitumengesetzes, GBltl 
Nr. 375/1938, verliehen worden sind, berechtigen 
überdies zum ausschließlichen Gewinnen von 
Kohlenwasserstoffen und zu deren Aneignung 
sowie zum ausschließlichen Speichern von flüssigen 
oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen in geo­
logischen Strukturen oder Teilen von solchen in­
nerhalb der Grubenmaße und überscharen. 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß für Tagmaße 
und Bergwerksberechtigungen für Grubenmaße, 
die durch Umwandlung von Tagmaßen (§ 225) 
entstanden sind. Der erste Satz des Abs. 1 gilt 
sinngemäß auch für Bergwerksberechtigungen für 
Grubenmaße und überscharen, die durch Um­
wandlung der im § 226 Abs. 1 näher bezeichneten 
überscharen entstanden sind. 

(3) Die Aufnahme, jede länger als eine Woche 
dauernde Unter~rechung sowie die Wiederauf­
nahme des Speicherns von flüssigen oder gasför­
migen Kohlenwasserstoffen in einem Grubenmaß 
oder einer überschar sind unverzüglich der Berg­
hauptmannschaft anzuzeigen. Bei Unterbrechung 
des Speicherns ist auch die voraussichtliche Dauer 
der Unterbrechung anzugeben. Für die Einstel­
lung des Speicherns gelten die §§ 137, 141, 142 
und 144 sinngemäß. 

§ 225. (1) Die Eigentümer von Tagmaßen 
haben bei der Berghauptmannschaft binnen drei 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
die Umwandlung der Tagmaße in Grubenmaße 
zu beantragen. Diese können, soweit Bergwerks­
beredltigungen für Grubenmaße und überscharen 
nicht entgegenstehen, über den von den Tag­
maßen eingenommenen Raum hinausreichen, 
wenn sonst Teile der Tagmaße außerhalb der 

Grubenmaße verbleiben würden. Die für em 
Tagmaß begehrten Grubenmaße bilden ein Gru­
benfeld. 

(2) Dem Antrag müssen zu entnehmen sein: 
1. Vor- und Fa~ilienname, Beruf und Anschrift 

des Antragstellers, bei mehreren Eigentümern 
des Tagmaßes aller Antragsteller unter An­
gabe ihrer Anteile, bei einer juristischen Per­
son deren Name und Sitz, 

2. die Bezeichnung des Grubenfeldes und der 
dieses bildenden Grubenmaße, 

3. die Lage der Eckpunkte der Rechtecke der 
begehrten Grubenmaße in der waagrechten 
Ebene eines an der Erdoberfläche gewählten 
Eckpunktes des Grubenfeldes in Koordina­
ten, die sich auf das System der Landesver­
messung (§ 18 Abs. 2) beziehen, in Metern 
ohne Dezimalstellen, 

4. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
die begehrten Grubenmaße zu liegen kom­
men, die Katastral- und Ortsgemeinde sowie 
der politische Bezirk; wo sich die Grund­
stücke befinden, die Einlagezahlen des Grund­
buches, die Namen und Anschriften der 
Grundeigentümer sowie deren Eigentums­
anteile, 

5. Angaben über die Gewinnungsberechtigun­
gen, Abbaurechte betreffend sonstige minera­
lische Rohstoffe sowie Speicherbewilligun­
gen (§ 113 Abs. 1) im Bereich der begehrten 
Grubenmaße sowie die Namen und Anschrif­
ten der Berechtigten. 

(3) Dem Antrag sind drei Abschriften von 
diesem anzuschließen, ferner etwaige Vermes­
sungsprotokolle und Berechnungen, eine von 
einem Ingenieurkonsulenten für Markscheide­
wesen oder einem veranwortlichen Markscheider 
(§ 160) angefertigte Lagerungskarte (Abs. 4) in 
vierfacher Ausfertigung, die Vollmacht eines all­
fälligen Bevollmächtigten des Antragstellers sowie 
ein den letzten Stand wiedergebender Handels­
registerauszug, wenn der Antragsteller im Han­
delsregister eingetragen ist. 

(4) Die Lagerungskarte hat sowohl die Begren­
zungen der umzuwandelnden Tagmaße als auch 
die der dafür begehrten Grubenmaße zu enthal­
ten. Der § 37 gilt sinngemäß. 

(5) Anträge auf Umwandlung, die nicht den 
vorstehenden Bestimmungen entsprechen, sind 
zurückzuweisen. Wird innerhalb der im Abs. 1 
genannten Frist kein Antrag oder im Fall einer 
Zurückweisung kein weiterer entsprechender An­
trag gestellt, so ist das Tagmaß von der Berg­
hauptmannschaft zu entziehen. 

(6) Die §§ 50 bis 52 und der § 178 gelten sinn­
gemäß. 
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(7) Bis zur rechtskräftigen Umwandlung der 
Tagmaße gilt für diese das Berggesetz, BGBl. 
Nr. 73/1954, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 162/1967 und 67/1969 weiter. Die 
Verleihung von Bergwerksberechtigungen für 
Grubenmaße oder überscharen in einem Gebiet, 
in dem sich Tagmaße befinden, ist nicht zulässig. 
Diese gelten als Gewinnungsberechtigungen im 
Sinn dieses Bundesgesetzes. 

§ 226. (1) Die Eigentümer von überscharen, die 
nach § 141 des Berggesetzes, BGBl. Nr. 73/1954, 
verliehen worden sind und sich von über­
scharen im Sinn des § 47 des vorbezeichneten 
Bundesgesetzes unterscheiden, haben bei der Berg­
hauptmannschaft binnen drei Jahren nach Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes die Umwandlung 
der überscharen in Grubenmaße und über­
scharen im Sinn des § 42 zu beantragen. Die 
Grubenmaße können, soweit Bergwerksberechti­
gungen für Grubenmaße und überscharen nicht 
entgegenstehen, über den von den umzuwandeln­
den überscharen eingenommenen Raum hinaus­
reichen, wenn sonst Teile dieser überscharen 
außerhalb der Grubenmaße,verbleiben würden. 
Umzuwandelnde benachbarte überscharen des­
selben Eigentümers sind als eine einzige über­
schar aufzufassen. -Mehrere Grubenmaße und all­
fällige überscharen im Sinn des § 42, die durch 
die Umwandlung entstehen, bilden ein Gruben­
feld. Ein solches wird auch von einem Gruben­
maß und einer oder mehreren überscharen ge­
bildet. 

(2) Dem Antrag müssen zu entnehmen sein: 
1. Vor- und Familienname, Beruf und An­

schrift des Antragstellers, bei mehreren 
Eigentümern der überschar aller Antrag­
steller un ter- Angabe ihrer An teile, bei einer 
juristischen Person deren Name und Sitz, 

2. die Bezeichnung des begehrten Grubenmaßes 
oder Grubenfeldes und der dieses bildenden 
Grubenmaße und überschar,en, 

3. die Lage der Eckpunkte des Rechtecks des 
begehrten Grubenmaßes in der waagrechten 
Ebene eines an der Erdoberfläche gewählten 
Eckpunktes des Grubenmaßes, bei einem be­
gehrten Grubenfeld der Eckpunkte der 
Rechtecke aller Grubenmaße und der Eck­
punkte der Schnittfiguren der überscharen 
in der waagrechten Ebene eines an der Erd­
oberfläche gewählten Eckpunktes eines der 
Grubenmaße des Grubenfeldes, in Koordi­
naten, die sich auf das System der Landes­
vermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, in Me­
tern ohne Dezimalstellen, 

4. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
das begehrte Grubenmaß oder Grubenfeld 
zu liegen kommt, die Katastral- und Orts­
gemeinde sowie der politische Bezirk, wo sich 
die Grundstücke befinden, die Einlagezahlen 

des Grundbuches, die Namen und Anschrif­
ten der Grundeigentümer sowie deren Eigen­
tlJmsanteile, 

5. Angaben über die Gewinnungsberechtigungen, 
Abbaurechte betreffend sonstige mineralische 
Rohstoffe sowie Speicherbewilligungen (§ 113 
Abs. 1) im Bereich des begehrten Gruben­
maßes oder Grubenfeldes sowie die Namen 
und Anschriften der Berechtigten, 

6. die Bergbuchseinlage, der die umzuwandelnde 
überschar zugeschrieben ist. 

(3) Dem Antrag sind drei Abschriften von 
diesem anzuschließen, ferner etwaige Vermes­
sungsprotokolle und Berechnungen, eine von 
einem Ingenieurkonsulenten für Markscheide­
wesen oder einem verantwortlichen Markscheider 
(§ 160) angefertigte Lagerungskarte (Abs. 4) in 
yierfacher Ausfertigung, ein Bergbuchsauszug 
letzten Stan'des betreffend die Bergbuchseinlage, 
der die umzuwandelnde überschar zugeschrie­
ben ist, die Vollmacht eines allfälligen Bevoll­
mächtigtendes Antragstellers sowie ein den letzten 
Stand wiedergebender' Handelsregisterauszug, 
wenn der Antragsteller im Handelsregister ein­
getragen ist. 

(4) Die Lagerungskarte hat sowohl die Begren­
zung der umzuwandelnden überschar als auch 
die des dafür begehrten Grubenmaßes oder 
Grubenfeldes zu enthalten. Der § 37 gilt sinnge­
mäß. 

(5) Anträge' auf Umwandlung, die nicht den 
vorstehenden Bestimmungen entsprechen, sind zu­
rückzuweisen. Wird innerhalb der im Abs. 1 ge­
nannten Frist kein Antrag oder im Fall einer 
Zurückweisung kein weiterer entsprechender An­
trag gestellt, so ist die Bergwerksberechtigung 
für die überschar von der Berghauptmannschaft 
zu entziehen. 

(6) Die §§ 50 bis 52 und der § 178 gelten 
sinngemäß. 

(7) Hat der Inhaber der Bergwerksberechtigung 
für, die umzuwandelnde überschar die Ausübung 
dieser Berechtigung einem anderen überlassen, 
so geht dieses Recht auf das Grubenmaß oder 
Grubenfeld, das durch die Umwandlung der 
überschar entstanden ist, über. ' 

§ 227. Die Eigentümer von Grubenmaßen und 
überscharen, die vor Inkrafttreten dieses -Bundes­
gesetzes verliehen worden sind, haben, soweit 
dies nicht geschehen ist, die Lage des Aufschlags­
punktes und der Eckpunkte der Rechtecke der 
Grubenmaße sowie der Schnittfiguren der über­
scharen in der waagrechten Ebene des Aufschlags­
punktes in Koordinaten, die sich auf das System 
der Landesvermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, in 
Metern ohne Dezimalstellen binnen fünf Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bei son­
stiger Entziehung der Bergwerksberechtigungen 
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der Berghauptmannschaft anzugeben. Ist eine Ko­
ordinatenangabe mit der verlangten Genauig­
keit nicht möglich, so werden die Koordinaten 
von Amts wegen festgesetzt. 

§ 228. (1) Die Berghauptmannschaft hat bei 
Einlangen von Verleihungsgesuchen, wenn diese 
nicht nach § 36 Abs. 5 oder § 44 Abs. 4 zurückzu­
weisen sind, in den Fällen der §§ 222, 223 und 
227 die Inhaber der Schurfberechtigungen und 
Bergwerksberechtigungen im Verleihungs gebiet 
schriftlich aufzufordern, bei sonstiger Entziehung 
der Berechtigungen die in den §§ 222, 223 und 
227 vorgesehenen Nachnennungen binnen drei 
Monaten vorzunehmen. Die Verleihungsverfahren 
sind bis dahin zu unterbrechen. 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß in den Fällen des 
§ 24. 

§ 229.' Ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
erstrecken sich nach der Tiefe beschränkte 
Grubenmaße und überscharen unbeschränkt in 
die Tiefe und reichen Grubenmaße und über­
scharen, die im Bereich von Tagmaßen verliehen 
worden sind, nach oben über das anstehende 
feste Gestein. 

§ 230. Stellt sich heraus, daß sich Grubenmaße 
oder überscharen ganz oder teilweise überlagern, 
so steht die Berechtigung zum ausschließlichen 
Gewinnen und zur Aneignung der in dem sich 
überdeckenden Teil vorkommenden bergfreien 
mineralischen Rohstoffe dem Inhaber der älteren 
Bergwerksberechtigung zu. 

§ 231. (1) Das Bergbuchsgericht hat von Amts 
wegen einer Bergbuchseinlage zugeschriebene 
Liegenschaften aus dem Bergbuch abzuschreiben 
und in das in Betracht kommende öffentliche 
B'uch zu übertragen. Für die Ab- und Zuschrei­
bung gilt das Liegenschaftsteilungsgesetz. 

(2) Sind einer Bergbuchseinlage nur die An­
lagen zugeschrieben und sind die Liegenschaften, 
auf denen sie sich befinden, nicht im Grundbuch 
eingetragen, so ist ein Verfahren nach § 65 des 
Allgemeinen Grundbuchsanlegungsgesetzes einzu­
leiten. 

§ 232. Stellt die Berghauptmannschaft fest, daß 
einzelne in einer Bergbuchseinlage eingetragene 
Bergwerksberechtigungen nicht auf Grund 
erschlossener na türlicher Vor kommen gleich­
artiger bergfreier mineralischer Rohstoffe 
verliehen worden sind· oder dies zwar 
der Fall ist, die Grubenmaße aber nicht 
aneinandergrenzen, so hat sie dem Bergbuchs­
gericht die bezügliChen Bergwerksberechtigungen 
bekanntzugeben. Die Berghauptmannschaft hat 
auch anzugeben, welchen dieser Bergwerksberech­
tigungen die in der Einlage allenfalls eingetra­
genen Hilfsbaukonzessionen, Revierstollenkonzes­
sionen oder Anlagen zuzuordnen sind. Das Berg­
buchsgericht hat die Bergwerksberechtigungen, 
die diesen zuzuordnenden Hilfsbaukonzessionen, 

Revierstollenkonzessionen oder Anlagen auf An­
zeige der Berghauptmannschaft hin von Amts 
wegen aus der Einlage abzuschreiben und neu 
zu eröffnenden BergbuchseiIilagen zuzuschreiben. 
Für die Ab- und Zuschreibung gilt das Liegen­
schaftsteilungsgesetz. 

§ 233. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes über die Auflassung und Entziehung von 
Bergwerksberechtigungen gelten für die Auflas­
sung und Entziehung von Hilfsbau- und Revier­
stollenkonzessionen sinngemäß. 

(2) Selbständige Hilfsbaukonzessionen (§§ 87 
und 88 des Allgemeinen Berggesetzes, RGBl. 
Nr. 146/1854) und Revierstollenkonzessioneh hat 
die Berghauptmannschaft auch dann für erloschen 
zu erklären, wenn die Bergwerksberechtigungen, 
zu deren vorteilhafteren Ausübung sie gedient 
haben, im Bergbuch gelöscht worden sind. Nach 
Eintritt der Rechtskraft des Bescheides, mit dem 
die Bergwerkskonzession für erloschen erklärt 
worden ist, hat die Berghauptmannschaft diese 
in ihren Vormerkungen (§ 208) zu löschen und 
eine Ausfertigung des Bescheides, versehen 
mit dem Vermerk, daß der Bescheid in Rechts­
kraft erwachsen ist, dem Bergbuchsgericht zu über­
mitteln. Dieses hat daraufhin die Bergwerkskon­
zession von Amts wegen im Bergbuch zu löschen. 

§ 234. Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bestehende Aufsuchungs- und Gewinnungsver­
träge betreffend Bitumen gelten weiter. Sie sind 
binnen einern Jahr diesem Bundesgesetz anzu­
gleichen. Dem Vertragspartner des Bundes steht 
ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auch die 
Ausübung des Rechtes zu, außer in fremden 
Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1), es sei denn, die 
in diesen Gewinnungs- oder Speicherberechtigten 
stimmen zu, im Aufsuchungsgebiet nach von der 
Berghauptmannschaft zu genehmigenden Arbeits­
programmen kohlenwasserstofführende geo­
logische Strukturen, die zum Speichern von flüs­
sigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen ver­
wendet werden sollen, zu suchen und zu erfor­
schen. Er ist ferner berechtigt, flüssige oder gas­
förmige Kohlenwasserstoffe in kohlenwasserstoff­
führenden geologischen Strukturen oder Teilen 
von solchen innerhalb anerkannter Gewinnungs­
felder ausschließlich zu speichern. Die §§ 79, 80, 
86 und 87 gelten sinngemäß. 

§ 235. In Gebieten, in denen bei Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes ein Vorkommen von Stein­
salz und anderen Salzen (§ 4 Abs. 1 Z. 1) ab­
gebaut wird oder zumindest ganz oder teilweise 
erschlossen ist, sind Gewinnungsfelder (§ 81 
Abs. 1) zu wählen, in denen die in Abbau 
stehenden eider erschlossenen Teile des Vorkom­
mens zu liegen kommen. Die Lage der Gewin­
nungsfelder ist. der Berghauptmannschaft binnen 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes bekanntzugeben. Für die bezügliche 
Eingabe gilt der § 83 Abs. 1 und 2 sinngemäß; 
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die Koor,dinaten der Eckpunkte des Vielecks in 
der waagrechten Ebene des Aufschla.gspunktes 
sowie ,dessen KiOoI'dinaten und Höhe sind jedoch 
nur in Metern ohne Dezimalstellen anzugeben. 

§ 236. (1) Die Berghauptmannschaft hat bei 
Einlangen von Ansuchen um Anerkennung von 
Gewinnungsfeldern, wenn die Ansuchen nicht 
nach § 83 Abs. 3 zurückzuweisen sind, im Fall 
des § 227, wenn es sich um Bergwerksberechti­
gungen der im § 224 genannten Art handelt,· die 
gleichartige bundeseigene mineralische Rohstoffe 
betreffen und ~ich ganz oder teilweise auf, den 
Bereich der begehrten Gewinnungsfelder bezie­
hen, die Bergwerksberechtigten schriftlich aufzu­
fOI1dern, bei sonstiger Entziehung der Berechti­
gungen ,die im § 227 vorgesehenen Nachnennun­
gen binnen drei Monaten vorzunehmen. Die An­
erkennungsverfahren sind bis dahin zu unter­
brechen. 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß bei Einlangen 
von Ansuchen um Erteilung von Speicherbewilli­
gungen. 

§ 237. (1) Die Schurfbewilligung (§ 88) gilt bei 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als einer 

_ natürlichen oder juristischen Person für ein be­
stimmtes Gebiet innerhalb des' Amtsbezirkes 
einer Berghauptmannschaft (Schurfgebiet) erteilt, 
wenn' 

1. in diesem Gebiet ein natürliches Vorkom­
men grundeigener mineralischer Rohstoffe 
oder eine solche enthaltende verlassene Halde 

, festgestellt und das Vorkommen oder die 
Halde noch nicht im Sinn des § 238 Abs. 2 
erschlossen worden ist und 

2. die natürliche oder juristische Person Eigen­
tümer der Grundstücke im Schurfgebiet ist 
oder die Grundeigentümer dem Erschließen 
und Untersuchen des Vorkommens oder der 
Halde zum Feststellen der Abbauwürdig­
keit auf ihren Grundstücken oder Teilen 
davon zugestimmt haben. 

(2) Ist die Zustimmung von den Grundeigen­
tümern für eine bestimmte Zeitdauergegeben 
worden, so gilt die Schurfbewilligung für die 
betroffenen Grundstücke oder Teile' davon als 
nur auf diese Zeitdauer erteilt. Wird die Zeit­
dauer, für die die Zustimmung gegeben worden 
ist, verlängert, so verlängert sich in gleichem Aus­
maß die Geltungsdauer der Schurfbewilligung. 
Bezieht sich die Zustimmung auf einzelne grund­
eigene mineralische Rohstoffe, so erstreckt sidl 
die Schurfbewilligung nur auf diese. Wird die 
Zustimmung für weitere grundeigene mineralische 
Rohstoffe erwirkt, so gilt die Schurfbewilligung 
als auch für diese erteilt. Die Verlängerung und 
das Erwirken der Zustimmung sind binnen zwei 
Wochen der Berghauptmannschaft anzuzeigen 
und nachzuweisen. 

(3) Der Inhaber der Schurfbewilligung hat der 
Berghauptmannschaft binnen einem Jahr nach 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das Schurf­
gebiet unter Anschluß eines Verzeichnisses der 
Grundstücke, eines den letzten Stand wieder­
gebenden Grundbuchsauszuges, allfälliger Zu­
'stimmungserklärungen der Grundeigentümer und 
eines Lageplanes, in dem die Begrenzung des 
Schurfgebietes . eingetragen ist, bei sonstigem 
Erlöschen der Schurfbewilligung bekanntzu­
geben. Sind die Erfordernisse des Abs. 1 nicht 
erfüllt, so hat dies die Berghauptmannschaft 
durch Bescheid festzustellen. Andernfalls hat die 
Berghauptmannschaft. den Inhaber der Schurf­
bewilligung schriftlich von deren Vormerkung 
(§ 208) zu verständigen. 

§ 238. (1) Die Gewinnungsbewilligung (§ 94 
Abs. 1) gilt bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
als einer natürlichen oder juristischen Person für 
einen bestimmten, nach der Tiefe nicht beschränk­
ten,im Amtsbezirk der Berghauptmannschaft 
gelegenen Raum (Abbaufeld) erteilt, wenn 

1. sich in diesem Raum ein erschlossenes natür­
liches Vorkommen grundeigener minerali­
scher Rohstoffe oder eine solche enthaltende 
erschlossene verlassene Halde oder ein er­
schlossener Teil davon befindet und 

2. die natürliche oder juristische Person Eigen­
tümer der Grundstücke im Abbaufeld ist 
oder Abbaurechte für grundeigene minerali­
sche Rohstoffe im Abbaufeld besitzt. 

(2) Als erschlossen im Sinn des Abs. 1 ist ein 
Vorkommen, eine Halde oder ein Teil davon 
anzusehen, wenn grundeigene mineralische Roh­
stoffe nachgewiesen sind und die Ausdehnung; 
des Vorkommens, der Halde oder des Teiles 
davon innerhalb des Abbauf.eldes bekannt ist. 

(3) Gelten die Abbaurechte für eine bestimmte 
Zeitdauer, so gilt die Gewinnungsbewilligung für 
die betroffenen Grundstücke oder Teile davon 
als nur auf diese Zeitdauer erteilt. Wird die Zeit­
dauer, für die die Abbaurechte erteilt worden 
sind, verlängert, so verlängert sich in gleichem 
Ausmaß die Geltungsdauer der Gewinnungsbe­
wiUigung. Betreffen die Abbaurechte einzelne 
grundeigene mineralische Rohstoffe, so bezieht 
sich die Gewinnungsbewilligung nur auf diese. 
Werden Abbaurechte für weitere grundeigene 
mineralische Rohstoffe erworben, so gilt die 
Gewinnungsbewilligung als auch für diese erteilt. 
Die Verlängerung und der Erwerb der Abbau­
rechte sind binnen zwei Wochen der Berg­
hauptmannschaft anzuzeigen und nachzuweisen. 

(4) Der Inhaber der Gewinnungsbewilligung 
hat der Berghauptmannschaft binnen zwei Jahren 
nach lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes die 
Lage der Eckpunkte der Schnittfigur des Abbau~ 
feldes in einer waagrechten Ebene in Koordinaten,. 
'die sich auf das System der Landesvermessung 
(§ 18 Abs. 2) beziehen, in Metern ohne Dezimal­
stellen unter Anschluß einer geologisch-Iager­
stättenkundlichen Beschreibung des erschlossenen 
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Vorkommens, der erschlossenen Halde oder des 
erschlossenen Teiles davon, etwaiger Unter­
suchungsbefunde ,und Gutachten, einer von einem 
Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen 
oder einem verantwortlichen Markscheider 
(§ 160) angefertigten Lagerungskarte in drei­
facher Ausfertigung - für sie gilt der § 37 sinn­
gemäß -, eines den letzten Stand wiedergebenden 
Grundbuchsauszuges, wenn der Inhaber, der Ge­
winnungsbewilligung im. Handelsregister einge­
tragen ist, eines den letzten Stand wiedergeben­
den Handelsregisterauszuges sowie bei Bestehen 
von Abbaurechten auch von Unterlagen hierüber 
bei sonstigem Erlöschen der GewinnungsbewiIli­
gung bekanntzugeben. Sind die Erfordernisse des 
Abs. 1 nicht erfüllt, so hat dies die Berghaupt­
mannschaft durch Bescheid festzustellen. Andern­
falls hat die Berghauptmannschaft den Inhaber 
der Gewinnungsbewilligung schriftlich von deren 
Vormerkung (§ 208) zu verständigen. 

§ 239. BewiUigungen nach § 125 des Berg­
gesetzes, BGB!. Nr. 73/1954, und Bewilligungen 
nach § 2 der Veror,dnung über die Aufsuchung 
und Gewinnung mineralischer Bodenschätze, 
deutsches RGBL 1943 I S. 17, erlöschen mit In­
k-rafttreten ,dieses Bundesgesetzes. 

§ 240. Natürliche und juristische Personen, die 
bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine 
Schun- oder Gewinnungstäügkeit !betreffend son­
stige mineralische Rohstoffe ausÜlben, halben, so­
weit diese Tätigkeit nach dem § 2 Albs. 1 und 2 
diesem Bundesgesetz unterliegt, der Berghaupt­
mannschaft binnen einem Jahr ,die im § 106 
Abs. 2 angeführten Unterlagen nachzureichen. 

§ 241. Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bestehende Bewilligungen zur Aufsuchung und 
Erforschung geologischer Strukturen, die zur 
unterirdischen behälterlosen Speicherung von Bi­
tumen in flüssigem oder gasförmigem Zustand 
verwendet werden soHen (§ 133 ades Berggesetzes 
in der Fassung der Berggesetznovelle 1969), gelten 
als Bewilligungen im Sinn ,des § 110 weiter; Be­
wiIIigungen zur unterirdischen behälterlosen 
Speicherung von Bitumen in flüssigem oder gas­
förmigem Zustand (§ 133 b des Berggesetzes in 
der Fassung der BerggesetznoveHe 1969) werden 
mit Inkrafttreten ,dieses Bundesgesetzes gegen­
standslos. 

artigen mineralischen Rohstoff enthaltende ver­
lassene HaJden zum Feststellen der Albbauwürdig­
keit erschließen und untersuchen. Ist ,das Erschlie­
ßen und Untenuchen einem anderen Ülberlassen 
worden, so ist dieser hiezu berechtigt. Der Grund­
eigentümer kann jedoch diesfaUs ein noch nicht 
erschlossenes oder untersuchtes Vorkommen, 
außer in fremden Ber'gbaugebieten, es sei denn, 
die in diesen Gewinnungs- oder Speichel'berechti,g­
ten stimmen zu, zum Feststellen der Abbauwür­
digkeit nach von der Berghauptmannschaft zu 
genehmigenden Arbeitsprogrammen selbst er­
schließen und untersuchen, wenn der hiezu Be­
rechtigte einer hezüglichen Aufforderung binnen 
angemesse,ner F,rist nicht nachgekommen ist., Im 
StreitfaH entscheidet die Bel1ghauptmannschaft. 

(2) Die §§ 92 und 93 gelten sinngemäß. 

§ 243. (1) Das Vorrecht auf Verleihung von 
Bergwerksberechtigungen für Gruhenmaße oder 
überscharen auf Grund erschlossener natürlicher 
Vorkommen von Talk, Kaolin oder LeukophyUit, 
einen derartigen mineralischen Rohstoff enthal­
ten,der erschlossener verlassener Halden oder er­
schlossener Teile davon ,gebührt unter mehreren 
Verleihungswerhern dem Grundeigentümer, 
wenn dieser binnen drei Jahren nach Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes bei ,der Bel1ghaupt­
mannschaft ,darum angesucht hat. 

(2) Besteht hei Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes ein Ahlbaur'echt für Talk, Kaolin oder 
Leukophyl1it, so steht dem Albbauberechtigten 
die Ausü!bun'g ,der dem Grundeigentümer ver­
liehenen Bergwerk~berechtigungen auf die Dauer 
des Albhaurechtes zu. Hat ,der Grundeigentümer 
auf sein Vorrecht nach Abs. 1 verzichtet, so ge­
bührt dieses ,dem Albbauherechtigten. Als Verzicht 
ist auch das Nichteinbringen eines Vel1leihungs­
gesuches anzusehen. 

(3) Inden Fällen des Abs. 1 und 2 ist eine 
Bergwerksberechtigung für eine überschar bei 
Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen auch 
dann zu verleihen, wenn die überschar nicht von 
Gr,ubenmaßen, von überscharen oder von Gru­
benmaßen und überscha,ren :ganz oder weit­
gehend umgeben ist, jedoch der Verleihungswer­
ber Bergwerksberechtigter für ein angrenzendes 
Grubenmaß oder eine angrenzende überschar 
ist oder die Bergwerksiberechtigung für ,die ü,ber­

Schürfen nach Talk, Kaolin und Leukophyllit schar zusammen mit der Bergwerksberechtigung 
sowie deren Gewinnung 'für ein angrenzendes Grubenmaß verliehen wird. 

§ 242. (1) Während dreier Jahre nach Inkraft- (4) Die Voraussetzungen für die Verleihung 
treten dieses Bundesgesetzes ,darf der Grundeigen- von Ber,gwerksberechtigungen ,für Grubenmaße 
tümer außer in fremden Ber,gbaugebieten (§ 176 ,nach § 34 Abs. 1 und überscharen nach § 43 
Abs. 1), es sei denn, die in diesen Gewinnungs- Abs. 1 sind in den Fällen des Ahs. 1 und 2 als 
oder Speicherberechtigten stimmen zu, ohne gegeben anzusehen, wenn das Vorkommen oder 
Schurfberechtigung nach von der Berghauptmann-die HaIde bereits aibgehaut wird. Die nach § 36 
schaft zu genehmigenden Arheitsprogrammen a·uf Abs. 1 Z. 3 his 5 und nach § 44 Ahs. 1 Z. 3 in 
seinen Grundstücken natürliche Vorkommen von das Verleihungsgesuch aufzunehmenden Angaben 
Talk, Kaolin oder Leukophy1lit und einen der- entfallen. 
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(5) Besteht ein Albbaurecht und sucht der 
Grundeigentümer nach Albs. 1um Verleihung 
von Bergwerksherechtigungen an, so hat das Ver­
lei:hungsgesuch auch Angatben über das Ahbau­
recht sowie den Namen und die Anschrift des 
Abbauberechtigten zu enthalten. Der Abbau­
berechtigte ist Partei im Verleihungsverfahren. 

§ 244. Ist das natürliche Vorkommen von Ta~k, 
Kaolin oder LeukophylIit, die einen derartigen 
mineralischen Rohstoff enlihaltende vedassene 
Halde oder ein Teil davon bei Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes :bereits erschlossen, so darf 
der Grundeigentümer, wenn jedoch ein Abbau­
recht für Talk, Kaolin oder Leukophyllit besteht; 
der Abbauberechtigte das Vorkommen oder die 
Halde während dreier Jahre nach I,nkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes und, wenn his ,dahin Ülber 
das Verleihungsansuchen in den FäHen ,des § 243 
Abs. 1 und 2 nicht entschieden worden ist, auch 
noch bis zur Entscheidung hierüber ohne Berg­
werksberechügungen abbauen. Die Aufnahme, 
jede länger als eine Woche dauernde Unterhre­
chung sowie ,die Wiederaufnahme der Gewinnung 
sind ,der Ber,ghauptmannschaft unverzüglich an­
zuzeigen. Bei lJnterbrechung der Gewinnung ist 
auch ·die voraussichtliche Dauer ,der Unterbre­
chung anzugeben. 

Bestehende Sonden 

§ 245. Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden Sonden gelten 
die B,ewi11igungen nach § 146 Abs. 1 als er­
teilt. Auf wesentliche Änderungen ist jedoch der 
§ 146 anzuwenden. 

Bestehende Zulassungen von Maschinen, Geräten 
und Materialien für die Verwendung im Bergbau 

§ 246. (1) Bei Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes vom Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie für die Verwendung im Bergbau 
zugelassene Betriebsfahrzeuge, Taglbaugeräte, 
Betriebseinrichtungen, Betriebsmittel, Schutz aus­
rüstung~gegenstände sowie Al"beitsstoffe ,dürfen 
auch weiterhin verwendet werden; 

(2) Nach § 81 Arhs. 1 des Berggesetzes, BGBI. 
Nr. 73/1954, in der Fassung ,des Art. I Z. 4 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 67/1969, nach § 81 
Abs.ldes Berggesetzes in der ursprünglichen 
Fassung und nach § 133 des Allgemeinen Berg­
gesetzes, RGBI. Nr. 146/1854, in der Fassung 
des Art. 50 Z. VII des Verwaltungsentlastungs­
gesetzes, BGBL Nr. 277/1925, erteihe Bewilligun­
gen zum Betrieb oder ~ur Benützung von Be­
triebsfahrzeugen, Tagbaugeräten, Betrielhseinrich­
tungen oder Betriebsmitteln gelten als Zulassun­
gen von Einzelausführungen, wenn eine Zulas­
sungspflicht ·auf Grund einer nach § 148 erlasse-

nen Verordnung besteht und der Bewilligungs­
bescheid bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
rechtskräftig gewesen ist. 

(3) Der § 149 Albs. 3 un~ 4 gilt sinngemäß. 

Bestellte Betriebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertre­
ter und Betriebsaufseher 

§ 247. Cl) Die BesteUung von Personen zu Be­
triebsleitern gilt nach Maßgabe des § 150 Albs. 2' 
und 3 als nach § 154 Albs. 1 anerkannt, wenn die 
Personen hei lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
als Betriebsleiter bestellt gewesen sind und deren 
Befähigung zur Leitung des BergbaUlbetriebes, ·der 
selbständigen BetriebsabteHung oder von gleich­
artige Tätigkeiten ausübenden Abteilungen ver­
schiedener Ber,~baubetriebe mit Bescheid der 
Berghauptmannschaft anerkannt worden ist oder 
sie hiefür mit Bescheid des Bundesministers für 
Handel, Gewerlbe und Industrie zugeIa~sen wor­
den sind. Dies ,gilt auch für die Bestellung von 
Personen zu Betriebsleiter-Stellvertretern wenn 
diese bei Inkrafttretendieses ß,undesgese~zes als 
Betriebsleiter-Stellvertreter Ibestellt gewesen sind 
und als solche mit Bescheid der Benghauptmann-
schaft zugelassen worden sind. . 

(2) Die Bestellung von Personen zu Betriebs­
aufsehern gilt nach Maßgabe des § 150 Albs. 2 
und 3 als nach § 154 .A:bs. 1 anerkannt, wenn die 
Personen 'bei Inkra.fttreten ,dieses Bundesgesetzes: 
als Betriebsaufseher hesteUt gewesen sind und 
deren Befähigung zur technischen Aufsicht beim 
BergbaUlbetrieb, der selbständigen 'Betriebsabtei­
lung oder bei gleichartige Tätigkeiten ausübenden 
Abteilungen mehrerer Bergbaubetriebe mit Be­
scheid der Ber,ghauptmannschaft anerkannt wor­
den ist oder sie hiefür mit Bescheid der Berg­
hauptmannschaft zugelassen worden sind. 

(3) Der Bergbauberechtigte hat der nach § 153 
zuständigen Bergbehörde binnen sechs Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes den Auf­
gabenbereich und die Befugnisse der im Abs. 1 
und 2 genannten Personen bekanntzugeben. Die 
Vormerkung der bekanntgegebenen Aufgaben­
bereiche und Befugnisse ist dem Bergbauberech­
tigten schriftlich mitzuteilen. 

Tätigkeiten von Fremdunternehmern 

§ 248. (1) Fremdunternehmer, die bei Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes von Bergbauberech­
tigten übertragene Tätigkeiten ausüben, haben 
der zuständigen Bergbehörde binnen zwei Mona­
ten nach Inkrafttreten dieses Bundesgeseties die 
für die Leitung und technische Aufsicht verant­
wortlichen Personen unter Angabe der Aufgaben­
bereiche und Befugnisse bekanntzugeben. Der 
§ 159 gilt sinngemäß. 

(2) Die Vormerkung der bekanntgegebenen 
Personen, Aufgabenbereiche und Befugnisse ist 
den Fremdunternehmern schriftlich mitzuteilen·. 
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Mit den Aufgaben eines verantwortlichen Mark­
scheiders betraute Personen 

§ 249. (1) Personen, die bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes mit den im § 160 Abs. 1 um­
schriebenen Aufgaben betraut gewesen sind und 
diese wenigstens drei Jahre wahrgenommen 
haben, gelten nach Maßgabe des § 160 Abs. 1 
und 2 als verantwortliche Markscheider, deren 
Bestellung nach § 163 Abs. 1 anerkannt worden 
ist. 

(2) Die Bergbauberechtigten haben der nach 
§ 162 zuständigen Bergbehörde binnen sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
die im Abs. 1 genannten Personen bekanntzu­
geben. Die Vormerkung der bekanntgegebenen 
Personen ist den Bergbauberechtigten schriftlich 
mitzuteilen. 

Namhaftmachung der Bergbaubevollmächtigten 

§ 250. Ist nach § 166 Abs. 1 ein Bergbau­
bevollmächtigter zu bestellen, so ist dieser binnen 
zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes den im § 166 Abs. 2 genannten Berg­
behörden namhaft zu machen. Die Vormerkung 
der namhaft gemachten Bergbaubevollmächtigten 
ist den Bergbauberechtigten schriftlich mitzutei­
len. 

Bestehende Bruchgebiete 

§ 251. Bruchgebiete, die bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes aufrecht sind, gelten als Bergbau­
gebiete weiter. Grundstücke und Grundstücksteile, 
die nicht zum Bruchgebiet erklärt worden sind, 
jedoch nach § 176 Abs. 1 in Bergbaugebieten ge­
legen wären, sind der Berghauptmannschaft bin­
nen drei Jahren bekanntzugeben. Die §§ 177 
und 178 gelten sinngemäß. 

Bestehendes Bergbaugelände 

§ 252. Werden nach Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes in einem Bergbaugelände, in dem vor 
Inkrafttreten 'dieses Bundesgesetzes im § 2 Abs. 1 
angeführte Tätigkeiten ausgeübt worden sind, 
Bergschäden wahrgenommen, so hat die Berg­
hauptmannschaft zu untersuchen, in welchen Be­
reiChen und Zeiträumen voraussichtlich noch mit 
dem Auftreten von Bergschäden zu rechnen ist, 
welcher Art diese voraussichtlich sein werden 
und welches Ausmaß sie voraussichtlich haben 
werden. Im übrigen gilt der § 203 Abs. 3 sinn­
gemäß. 

Löschung grundbücherlicher Eintragungen 

§ 253. Im Grundbuch eingetragene Rechte, 
deren Gegenstand das Aufsuchen und Gewinnen 
bergfreier mineralischer Rohstoffe ist, sind gegen­
standslos, soweit es sich nicht um Eintragungen 

im: Bergbuch handelt. Auf Grund einer Mitteilung 
der Berghauptmannschaft hat das Grundbuchs­
gericht das Verfahren zur Löschung nach dem 
Allgemeinen Grundbuchsgesetz 1955 von Amts 
wegen einzuleiten. 

Schutzgebiete nach dem Allgemeinen Berggesetz 

§ 254. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft durch Verordnung die nach den §§ 18 
und 222 des Allgemeinen Berggesetzes, RGBl. 
Nr. 146/1854, für Heilquellen und Wasserver­
sorgungsanlagen bestimmten Schutzgebiete neu 
festzusetzen oder, wenn die Voraussetzungen hie­
für nicht mehr gegeben sind, aufzulassen; In 
dieser Verordnung ist auch zu bestimmen, inwie­
weit die im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
in den neu festgesetzten Schutzgebieten durchge­
führt werden dürfen. Mit dem Inkrafttreten 
der das Schutzgebiet neu festsetzenden oder 
dieses auflassenden Verordnung wird der nach 
den §§ 18 und 222 des Allgemeinen Berggesetzes 
ergangene individuelle oder generelle Verwal­
tungsakt, der das Schutzgebiet seinerzeit festge­
setzt hat, gegenstandslos. 

(2) Individuelle und generelle VerwaltulJ.gsakte, 
die nach den § § 18 und 222 des Allgemeinen 
Berggesetzes ergangen sind und Schutzgebiete für 
andere Objekte als Heilquellen und Wasserversor­
gungsanlagen festgesetzt haben, verlieren mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihre Wirksam­
keit. 

Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften 

§ 255. Die für Arbeitnehmer in Betrieben 
für das Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten 
bergfreier mineralischer Rohstoffe erlassenen ar~ 
beitsrechtlichen Vorschriften auf Gesetzesstufe geI­
ten, soweit sie noch aufrecht sind, auch für Ar­
beitnehmer, die im § 2 Abs. 1 angeführte Tätig­
keiten ausüben, die sich nicht auf bergfreie mine­
ralische Rohstoffe beziehen. 

Befreiung von Gebühren und Bundesverwaltungs-
, abgaben 

§ 256. Die durch die übergangsbestimmungen 
dieses Bundesgesetzes veranlaßten Eingaben und 
deren Beilagen sowie die durch die übergangs­
bestimmungen dieses Bundesgesetzes veranlaßten 
Amtshandlungen sind von den Stempel gebühren, 
Bundysverwaltungsabgaben und Gerichtsgebühren 
befreit. 

Anhängige Verfahren 

§ 257. Für die vor Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes begangenen und mit Strafe bedroht 
gewesenen Zuwiderhandlungen der im § 215 ge­
nannten Art und für die im Zeitpunkt des In-
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krafttretens dieses Bundesgesetzes anhängigen 
Verfahren gelten die bis dahin anzuwenden ge­
wesenen Vorschriften. 

Bestehende individuelle Verwaltungsakte 

§ 2~8. Individuelle Verwaltungsakte, die auf 
Grund von Rechtsvorschriften erlassen worden 
sind, die durch dieses Bundesgesetz außer Kraft 
gesetzt werden, bleiben aufrecht, soweit sich aus 
diesem Bundesgesetz nicht etwas anderes ergibt. 
Dies gilt auch für individuelle Verwaltungsakte, 
die auf Rechtsvorschriften beruhen, die durch die 
im ersten Satz bezeichneten Vorschriften aufge­
hoben worden sind. . 

Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes 

§ 259. Soweit in anderen Remtsvorschriften 
des Bundes auf die durm dieses Bundesgesetz 
aufgehobenen Vorschriften verwiesen wird, tre­
ten an deren Stelle die entspremenden Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Anhörungsrechte von Organen der Gemeinden 

§ 260. Die Organe der Gemeinden haben die 
ihnen in den §§ 40, 47, 67, 85, 99, 117, 132, 143, 
146, 172 und 203 eingeräumten Anhörungsrechte 
im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden 
wahrzunehmen. 

Inkrafttreten 

§ 261. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 
1. Oktober 1975 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können bereits von dem seiner Kund­
machung folgenden Tag an erlassen werden. Diese 
Verordnungen dürfen frühestens mit dem im 
Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt 
werden. 

Vollziehung 

§ 262. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist, sofern die Abs. 2 bis 7 nimt anderes 
bestimmen, der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie betraut, je'dom hinsichtlidl 
des § 214 Abs. 5 im Einvernehmen mit dem 

. Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des 
§ 254 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft und hin­
simtlim des § 132 Abs. 3 im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung. 

(2) Mit der Vollziehung des § 76 Abs. 2 dritter 
Satz und des § 169, soweit dieser das finanz­
behördliche Vollstreckungs- und Sicherungsver­
fahren betrifft, ist der Bundesminister für Finan­
zen betraut. 

(3) Mit der Vollziehung der §§ 49, 51, 52, 64 
Abs. 2, 65, 66, 70 Abs. 2, 71 Abs. 2, 74 Abs. 2, 
78 Abs. 2, 166 Abs. 3, 174, 178 Abs. 2, 181 Abs. 2 
erster Satz, 183 bis 192, 231 und 253, der §§ 67 
Abs. 1 letzter Satz, 75, 87, 101, 105 Abs. 3 letzter 
Satz, 119, 136 letzter Satz, 144 Abs. 1, 171, 172 
Abs. 3 und 6, 175 Abs. 2, 179 Abs. 2 und 3, 182 
Abs. 5, 211, 224 Abs. 3 letzter Satz, 225 Abs. 6, 
226 Abs. 6, 232 bis 234 und 251, soweit deren 
Bestimmungen eine Zuständigkeit von Gerimten 
vorsehen, und des § 169, soweit dieser das gericht­
liche Vollstreckungs- und Sicherungsverfahren be­
trifft, ist der Bundesminister für Justiz betraut. 

(4) Mit der Vollziehung der §§ 131 und 175 
ist, soweit deren Bestimmungen Angelegenheiten 
des Wasserrechtes betreffen, der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtsmaft betraut. 

(5) Mit der Vollziehung des § 255 ist, soweit 
dieser nicht Angelegenheiten des Arbeitnehmer­
smutz·es im Bergbau betrifft, der Bundesminister 
für soziale Verwaltung betraut. 

(6) Mit der Vollziehung des § 147 Abs. 2 
zweiter Satz ist 'der Bundesminister für Verkehr 
betraut. 

(7) Mit der Vollziehung der §§ 73 und 144 ist, 
soweit deren Bestimmungen die Mitwirkung der 
Geologischen Bundesanstalt und der Montanisti­
schen Hochschule in Leoben vorsehen, der Bun­
desminister für Wissensmaft und Forschting be­
traut. 

(8) Mit der Vollziehung des § 256 ist hinsimt­
lim der Bundesverwaltungsabgaben die Bundes­
regierung, hinsichtlich der Stempelgebühren der 
Bundesminister für Finanzen und hinsichtlim der 
Gerimtsgebühren der Bundesminister für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen betraut. 

(9) Mit der Wahrnehmung der dem Bund als 
Träger von Privatrechten nam den §§ 77 und 78 
Abs. 1 zustehenden Remte ist der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
betraut. 
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